
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft Allianz 

Es betreut Sie: 
Funk Versicherungsmakler GmbH 
Valentinskamp 18 
20354 Hamburg 
Tel. 0 40.35 91 40 
Fax 0 40.35 91 44 07 

Versicherungsnehmer:in 

DOMUS AG WPG/StBG 
Lentzeallee 107 
14195 Berlin 

Datum 
07. Oktober 2025, 08:44 Uhr 

Versicherungsschein Firmen-Immobilienversicherung 

Versicherungsschein-Nummer: AS-6184844683 

Ausfertigungsgrund: Neuabschluss der beantragten Versicherung 

Versicherungsbeginn und Vertragsdauer 

Versicherungsbeginn: 01.01.2026,0 Uhr 

Versicherungsablauf: 01.01.2027, 0 Uhr 

Der Vertrag verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn nicht spätestens drei Monate vor Ablauf schriftlich gekündigt wird. Der 
Versicherungsschutz beginnt zu dem genannten Zeitpunkt, wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlen. 

Versicherungsumfang 

Versicherungsgrundstück 
Grundstück: Bismarckstr. 100 

DE 10625 Berlin 

Objekt Büro-/Verwaltungsgebäude 

Versicherte Gefahren/Sachen/Interessen für das Versicherungsgrundstück 

Objekt Büro-/Verwaltungsgebäude 

Bei Vertragsabschluss wurde(n) folgende Nutzungsart(en) berücksichtigt: 
Hauptnutzung (= flächengrößte Nutzungsart): Büro innerhalb Handel, Handwerk, Produktion 

Bitte teilen Sie uns alle Nutzungsänderungen, gleich welcher Art und welchen Umfangs gem.Teil A Ziffer 4.1 und Teil B Zif-

fer 5 BFIMO/BVAW mit. 

Bauart: Außenwände massiv (nicht überwiegend aus Holz) und harte Dachung (kein Notdach) 
Gebäudebaujahr: 2025 
Summenermittlungsmethode: SO Sonstige Ermittlung 
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Firmen-Immobilienversicherung AS-6184844683 

Versicherungssumme 

• Feuerversicherung einschließlich Überspannungsschäden durch Blitz 
inklusive Mietverlustversicherung 36 Monate Haftzeit 
- Objekt Büro-/Verwaltungsgebäude zum dynamischen Neuwert/Wert 2000 7.688.588 EUR 

• Leitungswasserversicherung inklusive Mietverlustversicherung 36 Monate Haftzeit 
- Objekt Büro-/Verwaltungsgebäude zum dynamischen Neuwert/Wert 2000 7.688.588 EUR 

Sturm-/ Hagelversicherung inklusive Mietverlustversicherung 36 Monate Haftzeit 
- Objekt Büro-/Verwaltungsgebäude zum dynamischen Neuwert/Wert 2000 7.688.588 EUR 

• Elementarversicherung (ohne Sturm/Hagel) inklusive Mietverlustversicherung 36 Monate Haftzeit 
- Objekt Büro-/Verwaltungsgebäude zum dynamischen Neuwert/Wert 2000 7.688.588 EUR 

• Versicherung von Schäden durch Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, 
Streik oder Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch oder Überschalldruckwellen 
inklusive Mietverlustversicherung 36 Monate Haftzeit 
- Objekt Büro-/Verwaltungsgebäude zum dynamischen Neuwert/Wert 2000 7.688.588 EUR 

• Versicherung von Schäden durch unbenannte Gefahren inklusive Mietverlustversicherung 36 Monate Haftzeit 
- Objekt Büro-Nerwaltungsgebäude zum dynamischen Neuwert/Wert 2000 7.688.588 EUR 

• Zusatzversicherung für die Haustechnik inklusive Mietverlustversicherung 36 Monate Haftzeit 
- Objekt Büro-/Verwaltungsgebäude zum dynamischen Neuwert/Wert 2000 7.688.588 EUR 

Gefahren und vereinbarte Selbstbeteiligung je Versicherungsfall 
Der bedingungsgemäß als entschädigungspflichtig errechnete Betrag, einschließlich Aufwendungsersatz gemäß § 83 
VVG, wird je Versicherungsfall um die vereinbarte Selbstbeteiligung gekürzt. 

Für das Versicherungsgrundstück 

Für Schäden durch: 
Feuer 0 EUR 
Leitungswasser 0 EUR 
Sturm/Hagel 0 EUR 
Erdsenkung, Erdrutsch, Schneedruck, Lawinen, Vulkanausbruch 0 EUR 
Erdbeben 0 EUR 
Überschwemmung 500 EUR 
witterungsbedingter Rückstau 500 EUR 
Innere Unruhen, böswillige Beschädigung. Streik oder Aussperrung, Fahrzeuganprall. Rauch, 250 EUR 
Überschalldruckwellen 
unbenannte Gefahren 250 EUR 
Haustechnik 250 EUR 

Hinweis: Selbstbeteiligungen für einzelne Positionen sind im jeweiligen Gefahrenbaustein aufgeführt. Treffen mehrere 
Selbstbeteiligungen je versicherter Gefahr/Risiko zusammen. ist nur die höchste Selbstbeteiligung anzuwenden. 

Jahreshöchstentschädigung (JHE) insgesamt für alle Versicherungsgrundstücke 

- für Elementarversicherung (ohne Sturm und Hagel) 2.500.000 EUR 
- für Innere Unruhen, böswillige Beschädigung. Streik oder Aussperrung, Fahrzeuganprall, 2.500.000 EUR 

Rauch oder Überschalldruckwellen 
- für unbenannte Gefahren 2.500.000 EUR 

Unter einem Versicherungsfall in der Elementarversicherung, Versicherung von Schäden durch Innere Unruhen, böswillige 
Beschädigung, Streik, Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch oder Überschalldruckwellen sind alle Schäden zu verstehen, 
die aus ein und derselben Ursache innerhalb von 72 Stunden beginnen. 

Die weiteren Entschädigungsgrenzen / Höchstentschädigungen /Jahreshöchstentschädigungen, die in der dem Vertrag zu-
grundeliegenden "Deckungserweiterung" für Kosten- und Sachenpositionen ausgewiesenen sind, erhöhen die vorgenannten 
Jahreshöchstentschädigungen nicht. 
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Vorversicherungen bei anderen Gesellschaften / Vorschäden 

Vorversicherung: keine 
Anzahl der Vorschäden in den letzten 5 Jahren: keine 
Bitte informieren Sie uns, wenn die vorstehenden Angaben zu Vorversicherung und Vorschäden nicht vollständig oder nicht 
korrekt sein sollten. 

Hinweise zum Beitrag 

Für Objekte, welche zum dynamischen Neuwert versichert sind, wurde bei der Berechnung des Beitrages der derzeit gültige 
Neuwert-Euro-Faktor 2,068 berücksichtigt. 

Zahlungsperiode und Fälligkeit 

Es wurde jährliche Zahlungsperiode vereinbart. Der Folgebeitrag ist jeweils am 01.01. jeden Jahres im Voraus zu zahlen. 

Höhe des Beitrags 

Nettobeitrag jährlich 

Firmen-Immobilienversicherung 
in EUR 

15.693,30 

Versicherungssteuer 
(zur Zeit) 

in °/.2 in EUR 
19,00 2.981.73 

Versicherungsbeitrag 
(einschl. Versicherungssteuer) 

in EUR 
18.675.03 

Gesamt 18.675,03 

 

Der Gesamtbetrag (brutto) setzt sich für die oben 

Versicherungsgrundstück 

genannten Versicherungsgrundstücke wie folgt zusammen: 

 

Objekt 

  

Feuer 2.875,99 EUR 
328995 Leitungswasser 5.222,20 EUR 
000038 

5 25 Sturm/Hagel 2.459,73 EUR 
00000000 

Elementar (ohne Sturm/Hagel) 3.159,81 EUR 

 

Innere Unruhen 775,76 EUR 

 

Unbenannte Gefahren 775,76 EUR 

 

Haustechnik 3.405,78 EUR 

Die Beitragsrechnung werden wir Ihnen rechtzeitig vor Versicherungsbeginn zusenden. 

Versicherungsbedingungen 

Vertragsgrundlagen für die Firmen-Immobilienversicherung 

Versicherungsbedingungen für die Firmen-Immobilienversicherung mit den Inhalten: 

Teil A - Leistungsbausteine 
Baustein: Firmen-Immobilienversicherung FSV--8700Z0 (002) (als Anlage beigefügt) 
AktualitätsGarantie FFS--0020Z0 (001) (als Anlage beigefügt) 

Teil B - Ihre Pflichten FFS--0001Z0 (000) (als Anlage beigefügt) 
Teil C - Allgemeine Regelungen FFS--0010Z0 (000) (als Anlage beigefügt) 

Deckungserweiterung zu Ihrer Allianz Firmen-Immobilienversicherung FSV--8720Z0 (001) 

(als Anlage beigefügt) 

Erläuterung der versicherten Sachen und des Deckungsumfanges der Glasversicherung in der BFIMO, BVAW, BFINH, 
BLINH - FSV--8800Z0 (001) 
(als Anlage beigefügt) 

Zusätzliche Vereinbarungen 
Vertragsgrundlage: Rahmenvereinbarung zur Immobilienversicherung 
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Weitere Vereinbarungen gemäß Klauselbogen 

Ermittlung Vers.summe (SO) - KI. 1114 

Klauselbogen  

(Soweit die Versicherung gegen eine oder mehrere Gefahren nicht abgeschlossen ist, entfallen die diese Gefahren betref-
fenden Bestimmungen) 

Ermittlung der Versicherungssumme (SO) - KI. 1114 

Die Versicherungssumme Euro-Wert 2000 wurde nach einer von Teil A Ziffer 1.4.3 Abs. 6 BFIMO bzw. BVAW abweichen-
den Methode (Methode SO) ermittelt. 
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Bitte beachten 

Widerrufsbelehrung 

Abschnitt 1  

Widerrufsrecht, Widerrufsfolgen und besondere Hinweise 

Widerrufsrecht 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) wi-

 

derrufen. 

Die Widerrufsfrist beginnt, nachdem Ihnen 
• der Versicherungsschein, 
• die Vertragsbestimmungen, 

einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen, diese wiederum einschließlich der 
Tarifbestimmungen, 

• diese Belehrung 
• und die weiteren in Abschnitt 2 aufgeführten Informationen 
jeweils in Textform zugegangen sind. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Allianz Ver-
sicherungs-AG, 10900 Berlin oder Allianz Versicherungs-AG, Königinstr. 28, 80802 München oder per E-Mail an 
Sachversicherungeallianz.de.  

Widerruf sfolgen 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zu-
gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz 
vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Beiträge, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf 
der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 51,88 EUR pro Tag. Der Versi-
cherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten. 

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass emp-
fangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie auch an einen mit dem 
Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn 
er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der 
Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart 
noch verlangt werden. 

Besondere Hinweise 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. 
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Abschnitt 2  

Auflistung der für den Fristbeginn erforderlichen weiteren Informationen 

Hinsichtlich der in Abschnitt 1 Satz 2 genannten weiteren Informationen werden die Informationspflichten im Folgenden im Einzelnen 
aufgeführt: 

Informationspflichten bei allen Versicherungszweigen 

Der Versicherer hat Ihnen folgende Informationen zur Verfügung zu stellen: 
1. die Identität des Versicherers und der etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlossen werden soll; anzugeben ist 

auch das Handelsregister, bei dem der Rechtsträger eingetragen ist, und die zugehörige Registernummer; 
2. die ladungsfähige Anschrift des Versicherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Versiche-

rer und Ihnen maßgeblich ist, bei juristischen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen auch den Namen eines Vertre-
tungsberechtigten; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

3. die Hauptgeschäftstätigkeit des Versicherers; 
4. die wesentlichen Merkmale der Versicherungsleistung, insbesondere Angaben über Art, Umfang und Fälligkeit der Leistung des 

Versicherers; 
5. den Gesamtpreis der Versicherung einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, wobei die Prämien einzeln aus-

zuweisen sind, wenn das Versicherungsverhältnis mehrere selbständige Versicherungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein ge-
nauer Preis nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grundlagen seiner Berechnung, die Ihnen eine Überprüfung des 
Preises ermöglichen; 

6. Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der Prämien; 
7. Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, insbesondere über den Beginn der Versicherung und des Versicherungs-

schutzes sowie die Dauer der Frist, während der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll; 
8. das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der Ausübung, insbesondere Na-

men und Anschrift derjenigen Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist, und die Rechtsfolgen des Widerrufs einschließ-
lich Informationen über den Betrag, den Sie im Falle des Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen haben; soweit die Mitteilung durch 
Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen erfolgt, bedürfen die Informa-
tionen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form: 

9. Angaben zur Laufzeit des Vertrages; 
10.Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließlich etwaiger Ver-

tragsstrafen; soweit die Mitteilung durch Übermittlung der Vertragsbestimmungen einschließlich der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen erfolgt, bedürfen die Informationen einer hervorgehobenen und deutlich gestalteten Form; 

11. die Mitgliedstaaten der Europäischen Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von Beziehungen zu Ihnen vor Ab-
schluss des Versicherungsvertrags zugrunde legt; 

12.das auf den Vertrag anwendbare Recht, eine Vertragsklausel über das auf den Vertrag anwendbare Recht oder über das zustän-
dige Gericht; 

13. die Sprachen, in denen die Vertragsbedingungen und die in diesem Abschnitt genannten Vorabinformationen mitgeteilt werden, 
sowie die Sprachen, in denen sich der Versicherer verpflichtet, mit Ihrer Zustimmung die Kommunikation während der Laufzeit 
dieses Vertrags zu führen; 

14. einen möglichen Zugang für Sie zu einem außergerichtlichen Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die 
Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für Sie, den Rechtsweg zu 
beschreiten, hiervon unberührt bleibt; 

15. Name und Anschrift der zuständigen Aufsichtsbehörde sowie die Möglichkeit einer Beschwerde bei dieser Aufsichtsbehörde. 

Ende der Widerrufsbelehrung 

07. Oktober 2025 
Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft 

Frank Sommerfeld Ulrich Stephan 
Vorsitzender des Vorstands Mitglied des Vorstands 
Allianz Versicherungs-AG Allianz Versicherungs-AG 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Klaus-Peter Röhler. 
Vorstand: Frank Sommerfeld, Vorsitzender; Dr. Lucie Bakker, Dr. Klaus Berge, Bankverbindung 
Dr. Jan Malmendier, Dr. Dirk Steingröver, Ulrich Stephan, Ulrike Zeiler. Commerzbank München 
Für Umsatzsteuerzwecke: USt-IdNr.: DE 811 150 709; IBAN DE29 7008 0000 0302 0198 00 
für Versicherungsteuerzwecke: VersSt-Nr.: 802/V90802004778. BIC DRESDEFF700 
Finanz- und Versicherungsleistungen i.S.d. UStG/MwStSystRL sind von der Umsatzsteuer befreit. 
Sitz der Gesellschaft: München. Registergericht: Amtsgericht München HRB 75727 
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Firmen Immobilienversicherung 

Informationsblatt zum Versicherungsprodukt 

Allianz Versicherungs-AG, Deutschland SV 8700 

Dieses Informationsblatt soll Ihnen einen kurzen Überblick über das Versicherungsprodukt geben und ist daher nicht 
vollständig.  Die vollständigen Informationen, die auch mit Ihnen getroffene individuelle Vereinbarungen berückgra-firgen, 
finden Sie in Ihren Vertragsunterlagen, bestehend aus Versicherungsantrag bzw. Versicherungsangebot, Versicherungs-

 

schein und Versicherungsbedingungen. 

Bitte beachten Sie, dass aufgrund von individuellen Vereinbarungen die Regelungen in Ihren Vertragsunterlagen von 

diesem Informationsblatt abweichen können. Für die Rechte und Pflichten unseres Vertragsverhältnisses sind allein 

die Vertragsunterlagen maßgeblich. 

Um welche Versicherung handelt es sich? 
Diese Versicherung bietet Ihnen Versicherungsschutz für den Fall, dass Ihre Gebäude, Ihr Gebäudezubehör oder Ihre 

Grundstücksbestandteile beschädigt oder zerstört werden bzw. abhandenkommen. 

328995 
000038 

3 25 
00000000 

Was ist versichert? 

Versicherte Sachen:  
Im Versicherungsschein bezeichnete Gebäude, 

Gebäudezubehör und sonstige Grundstücksbe-

standteile 

Versicherte Gefahren und Schäden:  
Sachschäden (Beschädigung oder Zerstörung) 

der versicherten Sache durch eine oder mehrere 
der folgenden Gefahren, soweit sie im Versiche-

 

rungsschein ausgewiesen sind: 

Feuer: z.B. durch Brand, Blitzschlag, Explosion, 

Implosion 

Leitungswasser 
Sturm, Hagel 

Elementargefahren: z. B. Überschwemmung, 
Erdbeben, Schneedruck 

Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, 
Streik, Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, 

Überschalldruckwellen 

Glasbruch 
Unbenannte Gefahren 

Zusatzdeckung für Haustechnik, soweit im 
Versicherungsschein ausgewiesen 

Versicherungssumme: 

Leistung pro Versicherungsfall und pro 

Versicherungsjahr bis zur Höhe der mit Ihnen 

im Versicherungsschein individuell vereinbarten 

Versicherungssummen 

Was ist nicht versichert? 

Nicht versicherte Sachen:  

1,  Freileitungen außerhalb der im Versicherungs-

 

vertrag bezeichneten Versicherungsgrundstücke 

x Anlagen des Kembrennstoffi<reislaufes, 

einschließlich dort befindlicher Sachen 

Nicht versicherte Gefahren und Schäden:  

x Sachschäden (Beschädigung oder Zerstörung) 

der versicherten Sachen, z. B. durch: 
x  Kriegsereignisse, innere Unruhen 
x  Kernenergie, nukleare Strahlung oder 

radioaktive Substanzen 
x  Terrorakte 

Gibt es Einschränkungen beim 
Versicherungsschutz? 

Ausschluss der Leistung bei vorsätzlich 

herbeigeführten Schäden durch Sie oder einen 

Repräsentanten 
Kürzung der Leistung bei grob fahrlässig 

herbeigeführten Schäden durch Sie oder einen 
Repräsentanten 
Ggf. Eigenanteil (Selbstbeteiligung) bei jeder 
Leistung (vgl. Versicherungsschein) 
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Wo bin ich versichert? 

v Versicherungsschutz besteht im Rahmen der Vertragsbestimmungen am benannten Versicherungsort. 
Näheres hierzu entnehmen Sie bitte den Vertragsunterlagen. 

Welche Pflichten habe ich? 

• Sie müssen alle Fragen, die wir Ihnen vor Vertragsschluss stellen, wahrheitsgemäß und vollständig beantworten. 
• Sie müssen alle gesetzlichen, behördlichen oder vereinbarten Sicherheitsvorschriften beachten. 

• Im Versicherungsfall müssen Sie uns vollständige und wahrheitsgemäße Informationen geben. 

Wann und wie muss ich zahlen? 

• Den ersten oder einmaligen Beitrag müssen Sie unverzüglich nach Abschluss des Vertrages zahlen, jedoch 
nicht vor dem vereinbarten Versicherungsbeginn. Die Folgebeiträge sind — wenn wir nichts anderes vereinbart 
haben — Monatsbeiträge und müssen jeweils zum Monatsanfang gezahlt werden. 

• Die Zahlung erfolgt regelmäßig über ein SEPA-Lastschriftmandat Wenn eine andere Zahlungsweise als monatlich 
vereinbart wurde, können Sie den Beitrag auch überweisen. 

Wann beginnt und wann endet mein Versicherungsschutz? 

• Ihr Versicherungsschutz beginnt zu dem Zeitpunkt, den Sie mit uns vereinbaren. Diesen finden Sie in Ihrem 
Versicherungsschein. Voraussetzung ist, dass Sie den ersten Beitrag rechtzeitig und vollständig zahlen. 
Andernfalls beginnt der Versicherungsschutz erst mit der vollständigen Zahlung des Beitrags. 

• Der Vertrag wird für die Dauer abgeschlossen, die Sie mit uns vereinbaren. Diese finden Sie in Ihrem 
Versicherungsschein. Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert sich Ihr Vertrag auto-
matisch um jeweils ein Jahr. 

• Der Vertrag endet zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie oder wir den Vertrag fristgerecht kündigen. 

ev Wie kann ich meinen Vertrag beenden? 

• Wenn Ihr Versicherungsvertrag für mindestens ein Jahr abgeschlossen wurde, können Sie jährlich zum Ablauf 
eines jeden Versicherungsjahres kündigen. Wenn eine Vertragsdauer von mehr als drei Jahren vereinbart 
ist, können Sie den Vertrag erstmals zum Ablauf des dritten Jahres, danach jährlich zum Ablauf eines jeden 
Versicherungsjahres kündigen. Außerdem haben Sie in besonderen Fällen weitere Kündigungsrechte, z. B. im 
Schadenfall. 

• Die Kündigung muss uns mindestens drei Monate vor Ablauf des Versicherungsjahres zugehen. 

• Die Kündigung bedarf der Textform, muss uns also z. B. per Brief, E-Mail oder Telefax zugehen. 
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ALLIANZ VERSICHERUNGS-AG 

Allianz 

KUNDENINFORMATION 
ZU CYBERRISIKEN IN DER 
FIRMEN SACHVERSICHERUNG 

 

CYBER ALS ELEMENTARES GESCHÄFTSRISIKO 

Cyberrisiken sind aus unserer heutigen Geschäftswelt nicht mehr wegzudenken. Sie sind zu einem elementaren Geschäfts-
risiko geworden, das ohne einen angemessenen Versicherungsschutz die Existenz Ihres Unternehmens bedrohen kann. 
Insbesondere in Fällen, in denen Cyberereignisse zu Zerstörungen oder Beschädigungen von Sachen und hieraus resultie-
renden Vermögensschäden führen, sind Cyberrisiken regelmäßig bereits über Ihre klassischen Versicherungspolicen, wie 
beispielsweise die Sachversicherung für Ihr Gebäude und Ihre Betriebseinrichtung, gedeckt. Hingegen müssen Sie Cyberri-
siken, die unmittelbar, d. h. ohne vorausgehenden versicherten Sachschaden, zu Vermögensschäden führen, regelmäßig 
gesondert absichern. Da uns Transparenz und Ihre Sicherheit sehr am Herzen liegen, haben wir Ihnen einen Überblick dar-
über erstellt, welche Cyberrisiken in der Firmen Sachversicherung der Allianz gedeckt sind und welche nicht. 

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsblatt lediglich einen Überblick über wesentliche cyberrelevante De-
ckungen und Ausschlüsse gibt und nicht vollständig ist. Es ist unverbindlich und nicht Teil der Vertragsunterlagen. 

VERSICHERTE CYBERSCHÄDEN 

Über die Firmen Sachversicherung der Allianz können Sie auswählen, gegen welche Gefahren (z. B. Feuer. Leitungswas-
ser) Ihr Gebäude oder Ihr Betrieb abgesichert werden sollen. Dabei können Sie auch die Absicherung gegen "unbenannte 
Gefahren" wählen. Haben Sie diese Absicherung gewählt, ist im Rahmen der definierten Tatbestandsmerkmale (z. B. "un-
vorhergesehen eintretende Beschädigungen oder Zerstörungen einer Sache") alles versichert, was nicht ausdrücklich aus-
geschlossen ist. Einen ausdrücklichen Einschluss der Gefahr "Cyber" gibt es nicht. Dennoch haben Sie folgenden Schutz in 
Bezug auf dieses Risiko: 

Beschädigung/Zerstörung der versicherten Sachen (z. B. Gebäude, Betriebseinrichtung) durch ein Cyberer-
eignis:Das Gebäude/die Betriebseinrichtung ist auch dann versichert, wenn die versicherte Gefahr (z. B. Feuer) 
durch ein Cyberereignis hervorgerufen wurde, das wiederum zu einer Substanzverletzung ("beschädigt oder zer-
stört") des Gebäudes/der Betriebseinrichtung geführt hat. 

Beispiel: Durch einen Cyberangriff werden Schutzeinrichtungen einer Maschine oder Anlage, z. B. der Überdrehzahlschutz 
oder die Betriebstemperaturüberwachung, manipuliert. Als Folge der Überhitzung kommt es zu einem Brand, der nicht nur 
die Maschine beschädigt oder gar zerstört, sondern die gesamte Produktionshalle in Mitleidenschaft zieht. 

Beschädigung bzw. Verlust von Daten, Programmen oder Software infolge eines Cyberereignisses: Wurde 
ein Teil der versicherten Betriebstechnik zerstört, das gleichzeitig als Datenträger fungierte. sind auch die darauf be-
findlichen Daten und Programme/Software versichert. 

Beispiel: Durch einen Cyberangriff wird die Kühlung einer Computeranlage, auf der sich die Betriebssoftware oder Steue-
rungsdaten befinden, manipuliert. Das durch die Überhitzung hervorgerufene Feuer führt zur Beschädigung der dort einge-
setzten Datenträger und der sich darauf befindenden Daten und Programme. 
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Durch ein Cyberereignis hervorgerufene Betriebsunterbrechungsschäden als Folge eines gedeckten Sach-
schadens: Entsteht durch ein Cyberereignis ein Sachschaden, der Ihre Betriebseinrichtung bzw. Ihr Gebäude be-
schädigt bzw. zerstört, hat dies meist auch eine Betriebsunterbrechung zur Folge. Haben Sie zusätzlich eine Allianz 
Betriebsunterbrechungsversicherung abgeschlossen, ersetzt diese auch den cyberbedingten Betriebsunterbre-
chungsschaden. 

Beispiel: Im Falle eines vorausgegangenen Sachschadens und dem Vorliegen einer Betriebsunterbrechungsversicherung 
sind der entgangene Betriebsgewinn und die fortlaufenden Kosten als Folge einer Betriebsunterbrechung versichert. 

NICHT VERSICHERTE CYBERSCHÄDEN 
Funktionsunfähigkeit der versicherten Betriebseinrichtung ohne Substanzverletzung: Die Firmen Sachversi-
cherung der Allianz deckt nur die "Beschädigung und Zerstörung" einer versicherten Sache durch ein Cyberereignis 
(vgl. oben). Führt ein Cyberereignis nur dazu, dass z. B. eine Computeranlage/Produktionsmaschine nicht mehr 
funktioniert, ohne aber in ihrer Substanz verletzt zu sein, ist für den Sach- wie auch den Betriebsunterbrechungs-
schaden kein Versicherungsschutz gegeben. 

Beispiel: Durch ein Cyberereignis werden die Software von Maschinen oder an anderer Stelle (Server, Cloud) abgelegte 
Daten zur Erzeugung von Werkstücken oder Produkten bestimmter Form und Anforderung gezielt verschlüsselt bzw. verän-
dert (zerstört). Die Maschine bzw. der Datenträger werden in ihrer Substanz zwar nicht verletzt, aber die Produktion steht 
still. Mangels gedeckten Sachschadens sind weder der Produktionsausfall noch die Kosten für die Wiederherstellung der 
Daten und Programme versichert. 

Zerstörung bzw. Verlust von Daten, Programmen oder Software ohne Zerstörung des Datenträgers: Gehen 
Daten oder Programme/Software verloren oder werden sie zerstört, ohne dass der Datenträger, auf dem sie gespei-
chert sind, beschädigt bzw. zerstört wird, ist dieser Schaden ebenfalls nicht versichert. 

Beispiel: Durch ein Cyberereignis werden auf in Maschinen eingesetzten Datenträgern oder an anderer Stelle (Server, 
Cloud) abgelegte Daten und Programme gezielt verschlüsselt bzw. verändert (zerstört). Die Datenträger selbst werden dabei 
nicht beschädigt. Mangels gedeckten Sachschadens sind die Kosten für die Wiederherstellung der Daten und Programme 
nicht versichert. 

"NICE TO KNOW" 
Was ist eigentlich ein "Cyberereignis"? 

Definition: 
Unter einem Cyberereignis, z. B. einem Cyberangriff, versteht man u. a. einen elektronischen Eingriff, der über eine Netz-
werkverbindung gegen einzelne Computer, Maschinen- oder Anlagensteuerungen oder ganze IT-Systeme erfolgt. Der Ein-
griff führt dazu, dass die Sicherheitsbarrieren der Systeme durchbrochen werden, um beispielsweise bei einem zielgerichte-
ten Angriff IT-Systeme oder -Steuerungen und deren Sicherheitssysteme zu sabotieren, Daten und Programme auf in Ma-
schinen oder Anlagen eingesetzten Datenträgern oder an anderer Stelle (Server, Cloud) abgelegte Daten gezielt zu ver-
schlüsseln, zu verändern, zu zerstören oder Daten auszuspähen. 

Wie kann ich "echte" Vermögensschäden versichern? 
Wir bieten Ihnen unseren Allianz CyberSchutz an, der speziell dazu konzipiert wurde, Sie umfassend vor Risiken 
der Informationstechnologie zu schützen. Haben Sie Interesse? Sprechen Sie uns an! 
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Versicherungsinformationen 

der Allianz Versicherungs-AG ALLG 1266/07 

Nachfolgend erhalten Sie weitere wichtige Informationen zur gewünschten Versicherung. 

Wer ist Ihr Vertragspartner? 

Sie schließen den Versicherungsvertrag mit der Allianz Versicherungs-Aktiengesellschaft, Königinstr. 28, 80802 München. 

Sitz der Gesellschaft ist München. Die Gesellschaft ist eingetragen beim Handelsregister München unter der Nummer HAB 

75727. Die Namen der vertretungsberechtigten Vorstandsmitglieder werden in Ihrem Antrag bzw. unserem Angebot und Ih-
rem Versicherungsschein genannt. Wir sind ein Schaden- und Unfallversicherungsunternehmen. 

Wie kommt der Vertrag zustande und welches Recht gilt? 

Der Vertrag kommt zustande, sobald wir Ihren Antrag bzw. sobald Sie unser Angebot angenommen haben. Die Annahme 
erklären wir in der Regel durch die Übersendung des Versicherungsscheins. 
Sowohl für die Vertragsanbahnung als auch für die Durchführung des Versicherungsvertrages gilt deutsches Recht. Alle 
Vertragsunterlagen werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt. Auch die gesamte Kommunikation zu Ihrem Ver-
tragsverhältnis erfolgt in deutscher Sprache. 

Was gilt für das Widerrufsrecht? 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Ihnen 

- der Versicherungsschein, 
- die Vertragsbestimmungen einschließlich der für das Vertragsverhältnis geltenden Allgemeinen Versicherungsbedin-

 

gungen, diese wiederum einschließlich der Tarifbestimmungen, 
- der Widerrufsbelehrung, 
- bei Verbrauchern das Informationsblatt zu Versicherungsprodukten 
- und die weiteren Informationen die nach der VVG-Informationspflichtenverordnung mitzuteilen sind, 

jeweils in Textform zugegangen sind. Nähere Informationen zum Fristbeginn finden Sie in der Widerrufsbelehrung. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an: Allianz 
Versicherungs-AG, 10900 Berlin oder Allianz Versicherungs-AG, Königinstr. 28. 80802 München oder per Fax an 

0800/4400/101 und aus dem Ausland per Fax an 0049/89/207002911 oder per E-Mail an Sachversicherung@allianz.de. 

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz und der Versicherer hat Ihnen den auf die Zeit nach Zu-

gang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien zu erstatten, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz 

vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Prämie, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, darf 
der Versicherer in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag des Versicherungsschutzes je nach gewünschter 

Zahlungsperiode um folgenden Betrag: 1/30 des Monatsbeitrags, 1/90 des vierteljährlichen Beitrags, 1/180 des halbjährli-

chen Beitrags bzw. 1/360 des Jahresbeitrags. Ist der Beitrag einmalig für eine abweichende Zahlungsperiode zu entrichten, 

darf der Versicherer pro Tag des Versicherungsschutzes einen Betrag von 1/x (x = Anzahl der Tage der beantragten Versi-
cherungsdauer) des Einmalbeitrags einbehalten. Die Zahlungsperiode sowie den Versicherungsbeitrag können Sie dem An-

trag sowie dem Versicherungsschein entnehmen. 

Der Versicherer hat zurückzuzahlende Beträge unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs, zu erstatten. 

Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, so hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass emp-
fangene Leistungen zurückzugewährende und gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben sind. 

Haben Sie Ihr Widerrufsrecht hinsichtlich des Versicherungsvertrages wirksam ausgeübt, so sind Sie auch an einen mit dem 
Versicherungsvertrag zusammenhängenden Vertrag nicht mehr gebunden. Ein zusammenhängender Vertrag liegt vor, wenn 
er einen Bezug zu dem widerrufenen Vertrag aufweist und eine Dienstleistung des Versicherers oder eines Dritten auf der 
Grundlage einer Vereinbarung zwischen dem Dritten und dem Versicherer betrifft. Eine Vertragsstrafe darf weder vereinbart 
noch verlangt werden. 

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch vom Versicherer 
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben. Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen mit einer 
Laufzeit von weniger als einem Monat. Widerrufen Sie einen Ersatzvertrag, so läuft Ihr ursprünglicher Versicherungsvertrag 
weiter. 
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Welche Laufzeit gilt für den Vertrag und wie kann dieser beendet werden? 

Wie lange Ihr Vertrag läuft und wie Sie oder wir ihn beenden können sowie Informationen zu etwaigen Vertragsstrafen ent-
nehmen Sie bitte Ihrem Antrag bzw. unserem Angebot, Ihrem Versicherungsschein und den beigefügten Versicherungsbe-
dingungen. 

An wen können Beschwerden gerichtet werden? 

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns im Mittelpunkt. Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, wenden Sie 
sich bitte an Ihren Versicherungsvermittler oder auch gerne an uns. Dies gibt uns die Chance, für Sie eine Lösung zu finden 
und unseren Service zu optimieren. 

Alternativ besteht für Sie auch die Möglichkeit, ein Beschwerdeverfahren beim Ombudsmann für Versicherungen durchzu-
führen (Anschrift: Versicherungsombudsmann e. V., Postfach 08 06 32, 10006 Berlin; Website: 
www.versicherungsombudsmann.de). Wir nehmen am Streitbeilegungsverfahren vor dieser Schlichtungsstelle teil. Bitte be-
achten Sie, dass das Beschwerdeverfahren nur von Verbrauchern durchgeführt werden kann. Zudem darf der Beschwerde-
wert 100.000 EUR nicht übersteigen. Sie brauchen die Entscheidung des Ombudsmanns, gleichgültig wie sie ausfällt, nicht 
zu akzeptieren. Ihnen steht immer noch der Weg zu den Gerichten offen. Entscheidet der Ombudsmann zu Ihren Gunsten, 
sind wir an diese Entscheidung gebunden, sofern der Beschwerdewert 10.000 EUR nicht überschreitet. Bei Beschwerden 
über einen Versicherungsvermittler oder -berater können Sie sich unabhängig vom Beschwerdewert an den oben bezeich-
neten Ombudsmann wenden. Der Ombudsmann antwortet auf jede Beschwerde und unterbreitet in geeigneten Fällen einen 
unverbindlichen Schlichtungsvorschlag. 

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Re-
ferat VBS 4, Graurheindorfer Str.108, 53117 Bonn, Email: poststelle@bafin.de, Website: www.bafin.de. Im Fall einer Be-
schwerde können Sie sich auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden. 
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Versicherungsbedingungen für Ihre Allianz Firmen Immobilienversicherung 

Im Rahmen Ihrer Allianz Firmen Sachversicherung können Sie verschiedene rechtlich selbständige Verträge (Leistungsbausteine) abschlie-
ßen. Welche Bausteine Sie abgeschlossen haben, können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen. Diese Versicherungsbedingungen 
wenden sich an Sie als unseren Versicherungsnehmer und Vertragspartner. 

Teil A - Leistungsbausteine 

Hier finden Sie die besonderen Regelungen zu den einzelnen Leis-
tungsbausteinen. Sie erfahren insbesondere, welche Leistungen 
wir erbringen und in welchen Fällen unsere Leistung ausgeschlos-
sen oder eingeschränkt ist. Daneben werden unter anderem be-
sondere Verhaltensregeln beschrieben, die Sie in Bezug auf den 
jeweiligen Baustein beachten müssen (besondere Obliegenheiten). 

Pflichten und Obliegenheiten, die für alle Bausteine gelten, finden 
Sie in Teil B. 

Baustein Firmen Immobilienversicherung SV 
8700/02 

AktualitätsGarantie 
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Teil B - Ihre Pflichten für alle Bau-
steine 

Hier finden Sie übergreifende Pflichten und Obliegenheiten. Gere-
gelt werden auch die Folgen von Pflicht- und Obliegenheitsverlet-
zungen. Welche besonderen Obliegenheiten Sie in Bezug auf den 
jeweiligen Baustein beachten müssen, finden Sie in Teil A. 
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Teil A - Leistungsbausteine 

Teil A - Leistungsbausteine 

Soweit Sie die Firmen Immobilienversicherung gegen eine oder 
mehrere Gefahren/ Gefahrengruppen gemäß Teil A Ziffern 1.3.1 
bis 1.3.9 nicht beantragt haben, sind für Sie die diese Gefahren/ 
Gefahrengruppen betreffenden Bestimmungen nicht maßgebend. 

Baustein Firmen Immobilienversicherung SV 
8700/02 

1. Leistungsvoraussetzungen und 
Leistungsumfang 

1.1 Versicherte Sachen. Daten und Programme, Kos-

 

ten und Mietverlust 

Inhalt dieses Abschnitts: 
1.1.1 Welche Sachen sind versichert? 
1.1.2 Welche Daten und Programme sind versichert? 
1.1.3 Welche Kosten und zusätzlichen Einschlüsse 

sind versichert? 
1.1.4 Was ist in der Mietverlustversicherung versi-

chert? 

1.1.1 Welche Sachen sind versichert? 

(1) Versicherte Sachen 

Versichert sind in der Versicherung gemäß Ziffern 1.3.1 bis 1.3.6 
und 1.3.8 

a) die im Versicherungsvertrag bezeichneten Gebäude mit ihren 
Bestandteilen; 

Als Gebäudebestandteile gelten auch die technischen Gebäudebe-
standteile. 

Zu Bestandteilen eines Gebäudes gehören solche Sachen nicht. 
die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Gebäude ver-
bunden sind. 

b) Gebäudezubehör 

c) weiteres Zubehör sowie sonstige Grundstücksbestandteile auf 
dem Versicherungsort nur, soweit der Versicherungsnehmer dafür 
die Gefahr trägt und dies besonders vereinbart ist. 

Weiteres Zubehör und sonstige Grundstücksbestandteile sind 
auf dem Versicherungsort befindliche Einfriedungen, Terrassen, 
Hof- und Wegbefestigungen, Schutz- und Trennwände, Überda-
chungen. Pergolen und Carports, elektrische Freileitungen, Be-
leuchtungsanlagen (nicht Leuchtwerbeanlagen), Antennen (soweit 
nicht ausschließlich gewerblich genutzt), Ständer, Masten, Hunde-
zwinger. Müllbehälterboxen und Briefkastenanlagen. 

d) Soweit die Versicherung eines Neubaues beantragt ist, erstreckt 
sich der Versicherungsschutz in der Feuerversicherung gemäß 
Ziffer 1.3.1 bis zur bezugsfertigen Herstellung auch auf dem Versi-
cherungsort lagernde Baustoffe. 

Im Rahmen dessen ist auch versichert: 

aa) Ihr Interesse als Bauherr oder sonstiger Auftraggeber. 

bb) Das Interesse aller Unternehmen, die an dem Vertrag mit dem 
Auftraggeber beteiligt sind, einschließlich der Subunternehmer, je-
weils mit ihren Lieferungen und Leistungen. 

cc) Ansprüche, die Ihnen oder einem versicherten Unternehmer in 
Zusammenhang mit einem entschädigungspflichtigen Schaden zu-
stehen, gehen auf uns auch dann über, wenn Sie sich gegen einen 
anderen Versicherten richten. 

(2) Versicherte Sachen in der Glasbruchversicherung 

Versichert sind in der Glasbruchversicherung gemäß Ziffer 1.3.7 
folgende fertig eingesetzte oder vollständig montierte, aus Glas 
oder Kunststoff bestehende Bestandteile versicherter Gebäude: 
Außenscheiben, Innenscheiben, Spiegel, Lichtkuppeln, Glasbau-
steine, Profilbaugläser und Scheiben von Sonnenkollektoren (nicht 
Solarzellen, die der Stromversorgung dienen). 

(3) Versicherte Sachen in der Haustechnik 

Versichert sind in der Zusatzversicherung für die Haustechnik 
gemäß Ziffer 1.3.9 die technischen Bestandteile, wie 

a) Maschinen, 

b)maschinelle Einrichtungen, 

c) Anlagen und Geräte 

sowie Daten und Programme nach Ziffer 1.3.9 Abs. 2, die für die 
Grundfunktion der technischen Gebäudebestandteile notwendig 
sind oder hierfür individuell erstellt wurden. 

Technische Bestandteile von Gebäuden sind z.B. Heizungsanla-
gen, Klimaanlagen, Gas-, Elektro- und Fernsprechanlagen (ohne 
Endgeräte), Klingelanlage, Aufzüge, Raumbelüftungsanlagen, An-
tennenanlagen, Einbruchmeldeanlagen, Solarthermieanlagen. 

(4) Nicht versichert sind 

a) Gewässer, Grund und Boden, Wald; 

b)Freileitungen außerhalb der im Versicherungsvertrag bezeichne-
ten Versicherungsgrundstücke; 

c) Tunnel und Anlagen des Untertagebaus; 

d) Off-shore-Anlagen und eigenständige On-shore-Anlagen, ein-
schließlich dort befindlicher Sachen; 

e) Anlagen des Kernbrennstoffkreislaufes, einschließlich dort be-
findlicher Sachen. 

f) in das Gebäude nachträglich eingefügte - nicht aber ausge-
tauschte - Sachen, die ein Mieter auf seine Kosten angeschafft 
oder übernommen hat und für die er die Gefahr trägt; 

g) Baubuden, Container, Photovoltaikanlagen, Traglufthallen, Zel-
te; 

(5) Die Ausschlussbestimmungen der Ziffern 1.3.1 bis 1.3.9 blei-
ben unberührt. 

1.1.2 Welche Daten und Programme sind versichert? 

(1)Daten und Programme sind keine Sachen. 

(2)Versichert sind jedoch im Rahmen der technischen Gebäude-
bestandteile: 

a) Schaden an Datenträger 

Entschädigung für Daten und Programme gemäß Abs. 2 b wird nur 
geleistet, wenn der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfüg-
barkeit der Daten und Programme durch einen dem Grunde nach 
versicherten Sachschaden an dem Datenträger (Datenspeicher für 
maschinenlesbare Informationen). auf dem die Daten und Pro-
gramme gespeichert waren, verursacht wurde. 

b)Daten und Programme, die für die Grundfunktion einer versi-
cherten Sache notwendig sind 
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Wir ersetzen die für die Grundfunktion einer versicherten Sache 
notwendigen Daten und Programme. 

Für die Grundfunktion einer versicherten Sache notwendigen Da-

ten und Programme sind System-Programmdaten aus Betriebssys-
ternen oder damit gleichzusetzende Daten. 

(3) Nicht versichert sind 

a) Nicht versichert sind Daten und Programme, zu deren Nutzung 

Sie nicht berechtigt sind, die nicht betriebsfertig oder nicht lauffähig 

sind oder die sich nur im Arbeitsspeicher der Zentraleinheit befin-

den. 

b) Ebenso leisten wir ohne Rücksicht auf mitwirkende Umstände 
keine Entschädigung für Kosten, die zusätzlich entstehen, weil die 
versicherten Daten oder Programme durch Kopierschutz-, Zugriffs-

schutz- oder vergleichbare Vorkehrungen (z.B. Kopierschutzste-
cker oder Verschlüsselungsmaßnahmen) gesichert sind (z.B. Kos-
ten für neuerlichen Lizenzerwerb). 

1.1.3 Welche Kosten und zusätzlichen Einschlüsse 
sind versichert? 

(1) Aufwendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens 

a) Wir erstatten Ihnen Aufwendungen, auch erfolglose, die Sie bei 

Eintritt des Versicherungsfalles den Umständen nach zur Abwen-

dung und Minderung des Schadens für geboten halten durften, 
oder die Sie gemäß unseren Weisungen gemacht haben. 

b) Machen Sie Aufwendungen, um einen unmittelbar bevorstehen-
den Versicherungsfall abzuwenden oder in seinen Auswirkungen 

zu mindern, geltend, so leisten wir den Aufwendungsersatz nur, 

wenn diese Aufwendungen bei einer nachträglichen objektiven Be-

trachtung der Umstände verhältnismäßig und erfolgreich waren 

oder die Aufwendungen gemäß unseren Weisungen erfolgten. 

c) Sind wir berechtigt. die Leistung zu kürzen, können wir auch den 

Aufwendungsersatz nach a und b entsprechend kürzen. 

d) Der Ersatz dieser Aufwendungen und die sonstige Entschädi-
gung betragen zusammen höchstens die Versicherungssumme je 
vereinbarter Position bzw. die vereinbarte Höchstentschädigung; 
dies gilt jedoch nicht, soweit Aufwendungen gemäß unserer Wei-
sungen entstanden sind. 

e) Wir haben den für die Aufwendungen gemäß a erforderlichen 
Betrag auf Ihr Verlangen hin vorzuschießen. 

f) Aufwendungen für Leistungen der Feuerwehr oder anderer Insti-
tutionen werden nicht ersetzt, wenn diese Leistungen im öffentli-

chen Interesse kostenfrei zu erbringen sind. 

g) Soweit dies vereinbart ist, ersetzen wir auch freiwillige Zuwen-

dungen Ihrerseits an Helfer. die sich bei der Schadensbekämpf-

ung/-begrenzung in Folge eines Versicherungsfalles eingesetzt ha-
ben, sofern vorher unsere Zustimmung vorlag, bis zur vereinbarten 

Höchstentschädigung. 

(2) Kosten der Ermittlung und Feststellung des Schadens 

a) Wir erstatten die Kosten für die Ermittlung und Feststellung ei-

nes von uns zu ersetzenden Schadens insoweit, als deren Aufwen-

dung den Umständen nach geboten war. Dies gilt auch dann, 

wenn diese Kosten zusammen mit der sonstigen Entschädigung 
die Versicherungssumme bzw. die vereinbarte Höchstentschädi-

gung übersteigen. 

Ziehen Sie einen Sachverständigen oder Beistand hinzu, so erstat-

ten wir diese Kosten nur, soweit Sie zur Zuziehung vertraglich ver-

pflichtet oder von uns aufgefordert worden sind. 

b) Sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen, können wir auch 

den Kostenersatz nach a entsprechend kürzen. 

Allianz 

Umständen nach erforderlichen Leckageortung, auch wenn kein 
Versicherungsfall im Sinne der Bedingungen angefallen ist. 

(3) Feuerlösch-, Aufräumungs-, Abbruch-, Bewegungs- und 
Schutzkosten 

Soweit dies vereinbart ist, ersetzen wir auch die infolge eines Ver-
sicherungsfalles notwendigen Aufwendungen 

a) die Sie zur Brandbekämpfung für geboten halten durften 
(Feuerlöschkosten). 

b) für das Aufräumen der Schadenstätte einschließlich des Ab-
bruchs stehen gebliebener Teile, für das Abfahren von Schutt und 
sonstigen Resten zum nächstmöglichen Ablagerungsplatz und für 
das Ablagern oder Vernichten (Aufräumungs- oder Abbruch-
kosten). 

aa) Bei Versicherungsfällen, die durch Elementargefahren gemäß 
Ziffer 1.3.5 verursacht wurden, werden für das Aufräumen der 
Schadenstätte, soweit diese über den Versicherungsort gemäß Zif-
fer 1.2 Abs. 1 hinausreicht, die Aufwendungen nur ersetzt, wenn 
sie für durch diesen Vertrag versicherte Sachen entstehen; 

bb) Aufwendungen für Abbruch, Aufräumung, Abfuhr und Isolie-
rung radioaktiv verseuchter Sachen gemäß Ziffer 2 .1 Abs. 2 Satz 
2 und 3 werden nur ersetzt, soweit die Maßnahmen gesetzlich ge-
boten Sind: 

c) die dadurch entstehen, dass zum Zwecke der Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung der - auch anderweitig gegen dieselbe 
Gefahr - versicherten Sache andere Sachen bewegt, verändert 
oder geschützt werden müssen (Bewegungs- und Schutzkosten); 

Bewegungs- und Schutzkosten sind insbesondere Aufwendungen 
für De- und Remontage von Maschinen, für Durchbruch, Abriss 
oder Wiederaufbau von Gebäudeteilen oder für das Erweitern von 
Öffnungen. 

Auch wenn vereinbart ist, dass außerhalb versicherter Gebäude, 
Bruchschäden an Ableitungsrohren der Wasserversorgung versi-
chert sind, werden Bewegungs- und Schutzkosten, die infolge ei-
ner Rohrbruchbeseitigung an solchen Rohren anfallen, nicht er-
setzt. 

(4) Mehrkosten infolge Preissteigerung 

Sofern die Dynamische Neuwertversicherung vereinbart ist, erset-
zen wir auch die notwendigen Mehrkosten infolge Preissteigerun-
gen zwischen dem Eintritt des Versicherungsfalles und der Wieder-
herstellung oder Wiederbeschaffung. 

Wenn Sie die Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung nicht un-
verzüglich veranlassen, werden die Mehrkosten nur in dem Um-
fang ersetzt, in dem sie auch bei unverzüglicher Wiederherstellung 
oder Wiederbeschaffung entstanden wären 

Mehrkosten infolge von Kapitalmangel werden nicht ersetzt. 

(5) Kosten für Verkehrssicherungsmaßnahmen 

Soweit dies vereinbart ist, ersetzen wir auch die infolge eines Ver-
sicherungsfalles notwendigen Aufwendungen zur Beseitigung einer 
Gefahr, die durch den Eintritt des Versicherungsfalles innerhalb 
oder außerhalb des Versicherungsortes entstanden ist, sofern Sie 
zu deren Beseitigung aufgrund rechtlicher Vorschriften verpflichtet 
sind (Verkehrssicherungsmaßnahmen). 

(6) Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschrän-
kungen 

Soweit dies vereinbart ist, ersetzen wir auch die infolge eines Ver-
sicherungsfalles notwendigen Mehrkosten infolge behördlicher 
Wiederherstellungsbeschränkungen. 

c) Soweit dies vereinbart ist, ersetzen wir abweichend von a bei 

Nässeschäden an versicherten Gebäuden, die Kosten einer den 
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a) Mehrkosten infolge behördlicher Wiederherstellungsbeschrän-
kungen sind Aufwendungen, die dadurch entstehen, dass die ver-
sicherte und vom Schaden betroffene Sache aufgrund öffentlich-
rechtlicher Vorschriften nicht in derselben Art und Güte wiederher-
gestellt oder wiederbeschafft werden darf. 

b) Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungs-
falls erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten 
nicht versichert. 

War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der 
Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalls ganz oder teilweise 
untersagt, sind die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht versi-
chert. 

c) Wenn die Wiederherstellung der versicherten und vom Schaden 
betroffenen Sache aufgrund behördlicher Wiederherstellungsbe-
schränkungen nur an anderer Stelle erfolgen darf, werden die 
Mehrkosten nur in dem Umfang ersetzt, in dem sie auch bei Wie-
derherstellung an bisheriger Stelle entstanden wären 

(7)Mehrkosten infolge Technologiefortschritt 

Soweit dies vereinbart und nicht bereits im Versicherungswert be-
rücksichtigt ist, ersetzen wir auch die Mehrkosten durch Technolo-
giefortschritt als Folge eines Versicherungsfalles. 

Ersetzt werden die notwendigen Mehrkosten für die Wiederbe-
schaffung oder Wiederherstellung der versicherten und vom Scha-
den betroffenen Sache, wenn die Wiederherstellung oder Wieder-
beschaffung der Sache in derselben Art und Güte infolge Techno-
logiefortschritts nicht mehr möglich ist. Maßgebend ist der Betrag, 
der für ein Ersatzgut aufzuwenden ist, das der vom Schaden be-
troffenen Sache in Art und Güte möglichst nahe kommt. 

(8)Sachverständigenkosten 

Soweit dies vereinbart ist und der entschädigungspflichtige Scha-
den 25.000 EUR übersteigt, ersetzen wir die nach den Bestimmun-
gen der Ziffer 1.4.7 durch Sie zu tragenden Kosten des Sachver-
ständigenverfahrens. 

(9)Kosten für die Dekontamination von Erdreich 

a) Soweit dies vereinbart ist, ersetzen wir auch die infolge eines 
Versicherungsfalles notwendigen Aufwendungen, die Ihnen auf-
grund behördlicher Anordnungen entstehen, um 

aa) Erdreich von eigenen oder gepachteten Versicherungsgrund-
stücken innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu untersuchen 
oder zu dekontaminieren oder auszutauschen; 

bb) den Aushub in die nächstgelegene geeignete Deponie zu 
transportieren und dort abzulagern oder zu vernichten; 

cc) insoweit den Zustand des Versicherungsgrundstückes vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles wiederherzustellen. 

b) Die Aufwendungen gemäß a werden nur ersetzt, sofern die be-
hördlichen Anordnungen 

aa) eine Kontamination betreffen, die nachweislich durch den Ver-
sicherungsfall entstanden ist und 

bb) innerhalb von neun Monaten seit Eintritt des Versicherungsfal-
les ergangen sind und uns ohne Rücksicht auf Rechtsmittelfristen 
innerhalb von drei Monaten seit Kenntniserhalt gemeldet wurden. 

c) Wird durch den Versicherungsfall eine bestehende Kontaminati-
on des Erdreiches erhöht, so ersetzen wir die Aufwendungen ge-
mäß Absatz 9 a bis 9 b, soweit sie auch ohne die bestehende Kon-
tamination angefallen wären. 

d) Aufwendungen aufgrund sonstiger behördlicher Anordnungen 
oder aufgrund sonstiger Verpflichtungen Ihrerseits einschließlich 
der sogenannten Einliefererhaftung werden nicht ersetzt.  

e) Entschädigung wird nicht geleistet, soweit Sie aus einem ande-
ren Versicherungsvertrag Ersatz beanspruchen können. 

(10)Beschleunigungskosten 

Soweit dies vereinbart ist, und nicht über einen anderen Vertrag 
Entschädigung erlangt werden kann, ersetzen wir die notwendigen 
Kosten für Beschleunigungsmaßnahmen infolge eines Versiche-
rungsfalls für Eil-, Express- und Luftfrachten, Überstunden, Sonn-
tags-, Feiertags- und Nachtarbeiten, um eine beschleunigte Wie-
derbeschaffung oder Wiederherstellung zu erreichen. 

(11)Sonstige Aufwendungen 

Soweit dies vereinbart ist, ersetzen wir auch Aufwendungen 

a) für die Reparatur von Schäden an Türen oder Fenstern (ausge-
nommen Schaufensterverglasungen) einschließlich deren Schließ-
vorrichtungen, an Rollläden oder Schutzgittern, an Dächern, De-
cken, Wänden oder Fußböden eines versicherten Gebäudes, so-
wie an Zäunen und Toranlagen auf dem Versicherungsort, wenn 
diese Schäden dadurch entstanden sind, dass ein Dieb in das Ge-
bäude eingebrochen, eingestiegen oder mittels falscher Schlüssel 
oder anderer Werkzeuge eingedrungen ist. 

Der Versicherungsschutz besteht auch für Schäden durch den Ver-
such einer solchen Tat; 

b) für den Austausch von Wasserhähnen, Wassermessern, Ge-
ruchsverschlüssen und Ventilen, die infolge eines Versicherungs-
falles gemäß Ziffer 1.3.3 Abs. 3 a aa im Bereich der Rohrbruchstel-
le notwendig werden, sowie für Bruchschäden gemäß Ziffer 1.3.3 
Abs. 3 a aa an Armaturen (Wasser- und Absperrhähne, Wasser-
messer, Geruchsverschlüsse und Ventile) bis zur vereinbarten Jah-
reshöchstentschädigung. 

Ausgeschlossen sind Bruchschäden an bereits defekten Armatu-
ren 

c) die dadurch entstehen, dass infolge eines Versicherungsfalles 
gemäß Ziffer 1.3.3 Abs. 3 Leitungswasser oder Gas austritt und 
der Mehrverbrauch samt anfallender Abwassergebühr durch das 
Versorgungsunternehmen in Rechnung gestellt wird; 

d) für das Entfernen von Bäumen des Versicherungsgrundstückes, 
sofern diese durch 

aa) Sturm oder Hagel 

bb) Brand, Blitzschlag oder Explosion 

abgeknickt, entwurzelt, umgestürzt oder auf andere Weise so be-
schädigt wurden, dass eine natürliche Regeneration nicht zu er-
warten ist; 

e) für Schäden durch einfachen Diebstahl von fest mit dem Gebäu-
de verbundenen Sachen, wie z.B. Markisen, Schutzgitter, Rolllä-
den. Antennen, Satellitenanlagen, Kupferfallrohre: 

Entschädigung wird nur geleistet, soweit für Schäden nicht aus ei-
nem anderen Versicherungsvertrag Entschädigung erlangt werden 
kann; 

f) für die Beseitigung von Verstopfungen an Rohren der Wasser-
versorgung innerhalb versicherter Gebäude, sofern diese Rohrver-
stopfung ursächlich für einen versicherten Leitungswasserschaden 
gewesen ist. Es gilt die vereinbarte Jahreshöchstentschädigung; 

g) für die Wiederbepflanzung mit Jungpflanzen, wenn Bäume, 
Sträucher oder Kletterpflanzen durch Sturm, Hagel, Brand, Blitz-
schlag oder Explosion so beschädigt wurden, dass eine natürliche 
Regeneration der Pflanzen nicht zu erwarten ist. Es gilt die verein-
barte Höchstentschädigung. 

Kein Ersatz wird geleistet, wenn die Bäume, Sträucher oder Klet-
terpflanzen bereits abgestorben waren. 
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h) Soweit dies vereinbart ist und die Pflichten gemäß Ziffer 3.1 
Abs. 3 erfüllt wurden, ersetzen wir die Auftaukosten an versicher-
ten Rohren und angeschlossenen Einrichtungen. 

(12) Mehrkosten infolge Modernisierungsmaßnahmen 

Soweit dies vereinbart ist, ersetzen wir auch Mehrkosten infolge 
von Modernisierungsmaßnahmen, Wertverbesserungen und Um-
weltschutzmaßnahmen an versicherten und von einem Versiche-
rungsfall betroffenen Sachen. 

Ersetzt werden bis zu dem hierfür vereinbarten Betrag die tatsäch-
lich in versicherte und von einem Versicherungsfall betroffene Sa-
chen investierten Mehrkosten gemäß Satz 1. 

(13) Rückreisekosten aus dem Urlaub oder von Dienstreisen 

Soweit dies vereinbart ist, ersetzen wir Reisemehrkosten, wenn 
Sie oder ein Beauftragter wegen eines erheblichen Versicherungs-
falles vorzeitig Ihre Urlaubs- oder Dienstreise unterbrechen oder 

abbrechen und an den Schadenort reisen und aus einem anderen 
Versicherungsvertrag hierfür keine Leistung erhalten. 

a) Erheblich ist ein Versicherungsfall, wenn der Schaden voraus-
sichtlich 25.000 EUR übersteigt und Ihre Anwesenheit oder die ei-
nes Beauftragten am Schadenort notwendig macht. 

b) Als Urlaubs- oder Dienstreise gilt jede privat oder dienstlich ver-
anlasste Abwesenheit von mindestens vier Tagen bis zu einer 
Dauer von höchstens sechs Wochen. 

c) Reisemehrkosten werden für ein angemessenes Reisemittel er-
setzt, entsprechend dem vorher benutzten Reisemittel und der 
Dringlichkeit der Reise an den Schadenort. 

d) Wir übernehmen auch die Organisation der Reise, soweit es die 
Verhältnisse zulassen. 

e) Ist aufgrund eines erheblichen Versicherungsfalles ein Reiseruf 

über den Rundfunk notwendig, werden die erforderlichen Maßnah-
men, soweit möglich, von uns eingeleitet und etwaige Kosten er-

setzt. 

f) Sie oder der Beauftragte sind verpflichtet, vor Antritt der Reise an 
den Schadensort Weisungen von uns einzuholen, soweit es die 
Umstände gestatten. Es gilt die vereinbarte Höchstentschädigung. 

(14) Hotelkosten 

Soweit dies vereinbart ist, ersetzen wir bis zur vereinbarten Ent-
schädigungsgrenze Kosten für Hotel oder sonstiger Unterbringung. 
wenn die versicherte Wohnung infolge eines Versicherungsfalles 
unbewohnbar wurde und Ihnen auch die Beschränkung auf einen 
etwa bewohnbar gebliebenen Teil der Wohnung nicht zugemutet 
werden kann. Anfallende Nebenkosten (z.B. für Frühstück, Tele-
fon) fallen nicht unter die Entschädigungsleistung. 

Eine Entschädigung wird nur geleistet, soweit nicht aus einem an-

deren Vertrag eine Entschädigung erlangt werden kann. 

(15) Aufwendungen in der Glasbruchversicherung 

Wir ersetzen in der Glasbruchversicherung gemäß Ziffer 1.3.7 die 
infolge eines Versicherungsfalles entstandenen Aufwendungen für 
das notwendige vorläufige Verschließen von Öffnungen, die durch 

das Zerbrechen versicherter Sachen entstanden sind (Notvergla-
sungen. Notverschalungen). 

Soweit dies vereinbart ist, ersetzen wir ferner die infolge eines Ver-
sicherungsfalles notwendigen Aufwendungen 

a) um die sich das Liefern und Einsetzen oder Montieren durch er-

schwerende Umstände (z.B. Hebebühnen, Kräne, Gerüste) sowie 
das Beseitigen und Wiederanbringen von Gegenständen, die das 
Einsetzen oder Montieren von Ersatzscheiben behindern, verteu-
ern; 

b) für die Wiederherstellung von Anstrichen, Malereien, Schriften 
oder Ähnlichem auf Oberflächen versicherter Sachen oder für die 
Wiederherstellung von deren Bestandteilen (z.B. aufgeklebte Foli-
en, Beschläge von Ganzglaskonstruktionen); 

c) für die Beseitigung von Schäden an Umrahmungen, Mauerwerk, 
Schutz- oder Alarmeinrichtungen. 

1.1.4 Was ist in der Mietverlustversicherung versi-
chert? 

(1) Versicherter Mietverlust 

Soweit dies vereinbart ist, ist Mietverlust für die in diesem Versi-
cherungsvertrag bezeichneten Gebäude versichert. 

Mietverlust liegt vor, soweit infolge eines Versicherungsfalles 

a) Mieter von Räumen kraft Gesetzes oder nach dem Mietvertrag 
berechtigt sind, die Zahlung der Miete ganz oder teilweise zu ver-
weigern; 

b) Nutzungsausfall entsteht, weil Sie die Räume selbst benutzen 
oder unentgeltlich Dritten überlassen haben und die Räume unbe-
nutzbar geworden sind, und die Beschränkung auf etwa benutzbar 
gebliebene Räume nicht zumutbar ist. 

(2) Versicherter Mietbetrag 

Der Berechnung ist zugrunde zu legen, 

a) für Mietverlust der im Zeitpunkt des Versicherungsfalles gelten-
de Mietbetrag zuzüglich der auf den Mieter umlagefähigen Be-
triebskosten, soweit diese fortlaufen; 

b) für Nutzungsausfall der ortsübliche Mietbetrag zuzüglich der fort-
laufenden Betriebskosten, soweit sie auf den Mieter umlagefähig 
wären. 

Als Mietbetrag im Sinne dieser Bestimmungen gilt das Entgelt für 
die Überlassung der gemieteten Räume oder Gebäudeteile und 
des dazugehörigen Zubehörs gemäß Ziffer 1.1.1 Abs. 1 b. 

Nicht zum Mietbetrag im Sinne dieser Bestimmungen gehören Ent-
gelte für gemietetes Inventar oder für vom Vermieter zu erbringen-
de Leistungen, die nachstehend nicht als Betriebskosten definiert 
sind. 

Als Betriebskosten gelten, neben der Grundsteuer, die Kosten 

• der Wasserversorgung und Entwässerung, 
• des Betriebes der zentralen Heizungs- und Warmwasserversor-

gung. 
• des maschinellen Personenaufzuges, der Straßenreinigung und 

Müllabfuhr, 
• der Hausreinigung und Ungezieferbekämpfung, 
• der Gartenpflege, 
• der Beleuchtung der dem allgemeinen Gebrauch dienenden Ge-

bäudeteile (z.B. Treppenhäuser, Gemeinschafts-, Keller- und 
Bodenräume etc.), 

• der Schornsteinreinigung, 
• der Sach- und Haftpflichtversicherung, soweit sie das versicher-

te Gebäude betreffen, 
• des Hauswarts, 
• der Gemeinschafts-Antennenanlage sowie der maschinellen 

Gemeinschafts-Wascheinrichtungen. 

(3) Ersatz bei nicht vermieteten oder nicht genutzten Räumen so-
wie noch im Bau befindliche Gebäude 

a) Für Gebäude oder Räume. die zur Zeit des Eintritts des Versi-
cherungsfalles nicht vermietet oder nicht genutzt waren, wird Miet-
verlust ersetzt, soweit nachweislich eine Vermietung oder Nutzung 
zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt wäre, der in der Wiederherstel-
lungszeit liegt. 
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b) Die Mietverlustversicherung gilt in der Feuerversicherung ge-
mäß Ziffer 1.3.1 auch für noch im Bau befindliche Gebäude, die 
durch diesen Versicherungsvertrag versichert sind. 

(4) Haftzeit 

Mietverlust oder Nutzungsausfall gemäß Abs.1 werden bis zu dem 
Zeitpunkt ersetzt, in dem die Räume wieder benutzbar sind, höchs-
tens jedoch für 36 Monate seit dem Eintritt des Versicherungs-
falles. Entschädigung wird nur geleistet, soweit Sie die Wiederher-
stellung oder den Wiederbezug nicht schuldhaft verzögert haben. 

Wird der Mietverlustschaden durch behördlich angeordnete Wie-
derherstellungsbeschränkungen vergrößert, besteht Versiche-
rungsschutz nur, soweit sich behördliche Anordnungen auf das 
versicherte und vom Sachschaden betroffene Gebäude beziehen 

Soweit behördliche Anordnungen vor Eintritt des Versicherungsfal-
les erteilt wurden, sind die dadurch entstehenden Vergrößerungen 
des Mietverlustschadens nicht versichert. 

War aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung des 
versicherten Gebäudes zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles 
ganz oder teilweise untersagt, sind die dadurch entstehenden Ver-
größerungen des Mietverlustschadens nicht versichert. 

Wenn die Wiederherstellung des Gebäudes aufgrund behördlicher 
Wiederherstellungsbeschränkungen nur an anderer Stelle erfolgen 
darf, wird für die Vergrößerung des Mietverlustschadens nur in 
dem Umfang gehaftet, soweit er auch bei Wiederherstellung an 
bisheriger Stelle entstanden wäre. 

1.2 Wo haben Sie Versicherungsschutz? 

(1)Versicherungsort 

Versicherungsort in der Versicherung gemäß Ziffer 1.3.1 bis 1.3.6, 
1.3.8 und 1.3.9 sind die in dem Versicherungsvertrag bezeichneten 
Grundstücke, auf denen sich die versicherten Gebäude befinden. 

(2)Versicherungsort in der Glasbruchversicherung 

In der Glasbruchversicherung gemäß Ziffer 1.3.7 besteht Versiche-
rungsschutz nur innerhalb des Versicherungsortes. 

Versicherungsort sind die Gebäude auf den im Versichrungsver-
trag bezeichneten Grundstücken. 

1.3 Versicherte Gefahren und Schäden 

Inhalt dieses Abschnitts: 
1.3.1 Was ist in der Feuerversicherung versichert? 
1.3.2 Nicht besetzt 
1.3.3 Was ist in der Leitungswasserversicherung versi-

chert? 
1.3.4 Was ist in der Sturm- und Hagelversicherung ver-

sichert? 
1.3.5 Was ist in der Elementarversicherung (ohne 

Sturm und Hagel) versichert? 
1.3.6 Was ist in der Versicherung von Schäden durch 

Innere Unruhen. böswillige Beschädigung, Streik 
oder Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Über-
schalldruckwellen versichert? 

1.3.7 Was ist in der Glasbruchversicherung versichert? 
1.3.8 Was ist in der Versicherung von Schäden durch 

unbenannte Gefahren versichert? 
1.3.9 Was ist in der Zusatzversicherung für die Haus-

technik versichert? 

1.3.1 Was ist in der Feuerversicherung versichert? 

(1) Versicherte Gefahren und Schäden 

Wir leisten Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 

a) Brand, 

b) Blitzschlag, 

c) Explosion, 

d) Implosion, 

e) Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges 

f) Sengschaden, soweit dies vereinbart ist, 

zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 

(2)Brand 

Brand ist ein Feuer, das ohne einen bestimmungsgemäßen Herd 
entstanden ist oder ihn verlassen hat und das sich aus eigener 
Kraft auszubreiten vermag. 

Elektrotechnischer Kurzschluss ist auch dann kein Feuer wenn er 
mit Lichterscheinung verbunden ist. 

Wir leisten Entschädigung für Brandschäden, die an Dampferzeu-
gungsanlagen, Wärmetauschern, Luftvorwärmern, Rekuperatoren, 
Rauchgasleitungen, Filter-, REA-, DENOX- und vergleichbaren 
technischen Anlagen, dadurch entstehen, dass in ihnen oder durch 
sie Wärme erzeugt, vermittelt oder weitergeleitet wird. 
Nicht versichert sind jedoch Ausmauerungen, Auskleidungen, Be-
schichtungen und Gummierungen, Filtermassen und -einsätze, 
Kontaktmassen und Katalysatoren, die während der Lebensdauer 
der versicherten Anlagen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewech-
selt werden müssen. 

(3)Blitzschlag 

Blitzschlag ist der unmittelbare Übergang eines Blitzes auf Sachen. 

Blitzschlag ist nicht schon dann bewiesen, wenn während eines 
Gewitters Überspannungsschäden an elektronischen oder elektri-
schen Einrichtungen eingetreten sind. 

Wir ersetzen auch Überspannungsschäden durch Blitz oder sonsti-
ge atmosphärisch bedingte Elektrizität sowie die daraus entstehen-
den Folgeschäden an versicherten Sachen. 

(4) Explosion 

Explosion ist eine auf dem Ausdehnungsbestreben von Gasen 
oder Dämpfen beruhende, plötzlich verlaufende Kraftäußerung. 
Schäden durch Verpuffung stehen einer Explosion gleich. 

Eine Explosion eines Behälters (Kessel, Rohrleitungen usw.) liegt 
nur vor, wenn seine Wandung in einem solchen Umfang zerrissen 
wird, dass ein plötzlicher Ausgleich des Druckunterschiedes inner-
halb und außerhalb des Behälters stattfindet. 

Wird im Inneren eines Behälters eine Explosion durch chemische 
Umsetzung hervorgerufen, so ist ein dadurch an dem Behälter ent-
stehender Schaden auch dann zu ersetzen, wenn seine Wandung 
nicht zerrissen ist. 

Innerhalb der Bundesrepublik Deutschland sind auch Explosions-
schäden durch das Vorhandensein konventioneller Kampfmittel 
aus dem ersten und zweiten Weltkrieg mitversichert. Der Aus-
schluss gemäß Ziffer 2.1 Abs. 1 gilt insoweit nicht. 

Die Versicherung erstreckt sich nicht auf Schäden, die an Verbren-
nungskraftmaschinen durch die im Verbrennungsraum auftreten-
den Explosionen, sowie Schäden, die an Schaltorganen von elek-
trischen Schaltern durch den in ihnen auftretenden Gasdruck ent-
stehen. 

(5)Implosion 

Implosion ist ein plötzlicher, unvorhersehbarer Zusammenfall eines 
Hohlkörpers durch äußeren Überdruck infolge eines inneren Unter-
drucks. 

(6)Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges 
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Anprall oder Absturz eines Luftfahrzeuges ist das Anprallen oder 
Abstürzen eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. 

(7)Sengschaden, soweit dies vereinbart ist 

Der Sengschaden ist ein örtlich begrenzter Schaden, der durch äu-
ßerliche Hitzeeinwirkung oder Glut entsteht und durch Verfärbung 

der versengten Stelle sichtbar wird. 

(8)Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch 

a) Erdbeben; 

b) Innere Unruhen. 

1.3.2 Nicht besetzt 

1.3.3 Was ist in der Leitungswasserversicherung versi-
chert? 

(1) Versicherte Gefahren und Schäden 

Wir leisten Entschädigung für versicherte Sachen, die durch be-
stimmungswidrig ausgetretenes Leitungswasser zerstört oder be-
schädigt werden oder abhandenkommen. 

(2) Leitungswasser ist Wasser, das aus 

a) Rohren oder Schläuchen der Wasserversorgung (Zu- oder Ab-
leitungen), 

b) sonstigen mit dem Rohrsystem der Wasserversorgung verbun-
denen Einrichtungen, 

c) Anlagen der Warmwasser- oder Dampfheizung sowie aus Kli-
ma-, Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, 

d) ortsfesten Wasserlöschanlagen, 

e) Wasserbetten und Aquarien 

bestimmungswidrig austritt. 

Wasserdampf, auf Wasser basierende Flüssigkeiten von ortsfesten 
Wasserlöschanlagen oder wärmetragende Flüssigkeiten, wie Sole, 

Öle, Kühl- oder Kältemittel, stehen Leitungswasser gleich. 

(3) Frost- und Bruchschäden 

Frost- und sonstige Bruchschäden an versicherten Rohren 

a) Innerhalb der versicherten Gebäude sind versichert: 

aa) Bruchschäden, auch durch Frost, an Rohren 

• der Wasserversorgung (Zu- oder Ableitungen), 
• der Warmwasser- oder Dampfheizung oder Klima-, Wärmepum-

pen- oder Solarheizungsanlagen, 
• von ortsfesten Wasserlöschanlagen; 

Zu den Rohren im Sinne dieses Absatzes gehören nicht solche 
Rohre, die Bestandteil von Heizkesseln, Boilern, Wärmetauschern 
oder ähnlichen Installationen sind. 

Sofern jedoch vereinbart sind Bruchschäden an Rohren der Gas-
versorgung versichert, soweit die Reparaturkosten nicht durch das 
Versorgungsunternehmen zu tragen sind. 

Als innerhalb des Gebäudes gilt nicht der Bereich zwischen den 

Fundamenten unterhalb des Gebäudes. Rohre von Solarheizungs-
anlagen gelten als Rohre innerhalb des Gebäudes; 

Allianz 

• Badeeinrichtungen, Waschbecken, Spülklosetts, Wasser- und 
Absperrhähnen, Ventilen, Geruchsverschlüssen, Wassermes-
sern oder ähnlichen Installationen: 

• Heizkörpern, Heizkesseln, Boilern oder anderen vergleichbaren 
Teilen von Warmwasser- oder Dampfheizungsanlagen oder von 
Klima-. Wärmepumpen- oder Solarheizungsanlagen, einschließ-
lich deren Bestandteile (auch Rohre); 

• Teile von ortsfesten Wasserlöschanlagen 

b) Außerhalb der versicherten Gebäude sind versichert: 

aa) Bruchschäden, auch durch Frost, an Zuleitungsrohren der 
Wasserversorgung, an Rohren der Warmwasser- oder Dampfhei-
zung oder Klima- und Wärmepumpenanlagen, soweit diese Rohre 
der Versorgung versicherter Gebäude oder versicherter Anlagen 
dienen und auf dem Versicherungsort verlegt sind; 

bb) sofern dies vereinbart ist, Bruchschäden, auch durch Frost, an 
Rohren gemäß aa. soweit 

• diese Rohre auf dem Versicherungsort verlegt sind, aber nicht 
der Versorgung versicherter Gebäude oder versicherter Anlagen 
dienen; 

• diese Rohre außerhalb des Versicherungsortes verlegt sind und 
der Versorgung versicherter Gebäude oder versicherter Anlagen 

dienen und soweit Sie dafür die Gefahr tragen. 

(4) Ortsfeste Wasserlöschanlagen 

Zu ortsfesten Wasserlöschanlagen gehören Sprinkler, Wasserbe-
hälter, Verteilerleitungen, Ventile, Alarmanlagen, Pumpenanlagen, 
sonstige Armaturen und Zuleitungsrohre die ausschließlich dem 
Betrieb der Wasserlöschanlagen dienen. 

(5)Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch 

aa) Plansch- oder Reinigungswasser; 

bb) Grundwasser, stehendes oder fließendes Gewässer, Über-
schwemmung, Witterungsniederschläge oder einen durch diese 
Ursachen hervorgerufenen Rückstau; 

cc) Wassermangel, auch wenn er die Folge eines Rohrbruches ist; 

dd) Erdsenkung oder Erdrutsch, es sei denn, dass Leitungswasser 
(gemäß Abs. 2) die Erdsenkung oder den Erdrutsch verursacht hat; 

ee) Schwamm; 

ff) Regenwasser aus Fallrohren; 

gg) Wasser aus Eimern, Gießkannen oder ähnlichen mobilen Be-
hältnissen; 

hh) Brand, Blitzschlag, Explosion oder Implosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder Ladung, auch wenn 
diese Schäden durch Leitungswasser entstehen; 

ii) Erdbeben; 

jj) Innere Unruhen. 

b) Nicht versichert sind ferner Schäden an 

aa) Gebäuden oder Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und 
an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sa-
chen; 

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert 
sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist 
(Montageobjekte). 

bb) Frostbedingte Bruchschäden an nachfolgend genannten versi-

 

cherten Installationen: 
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1.3.4 Was ist in der Sturm- und Hagelversicherung ver-
sichert? 

(1) Versicherte Gefahren und Schäden 

Wir leisten Entschädigung für versicherte Sachen, die durch Sturm 
oder Hagel zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkom-
men. 

(2) Sturm 

Sturm ist eine wetterbedingte Luftbewegung von mindestens Wind-
stärke 8 nach Beaufort (Windgeschwindigkeit mindestens 62 km/ 
Stunde). 

Ist diese Windstärke für den Versicherungsort nicht feststellbar, so 
wird Sturm unterstellt, wenn Sie nachweisen, dass 

a) die Luftbewegung in der Umgebung des Versicherungsortes 
Schäden an Gebäuden in einwandfreiem Zustand oder an ebenso 
widerstandsfähigen anderen Sachen angerichtet hat oder 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustandes des versi-
cherten Gebäudes oder mit diesem Gebäude baulich verbundenen 
Gebäuden nur durch Sturm entstanden sein kann. 

(3) Hagel 

Hagel ist ein fester Witterungsniederschlag in Form von Eiskör-
nern. 

(4) Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch 

aa) Sturmflut; 

bb) Lawinen; 

cc) Erdbeben; 

dd) Eindringen von Regen, Hagel, Schnee oder Schmutz durch 
nicht ordnungsgemäß geschlossene Fenster oder Außentüren 
oder andere Öffnungen, es sei denn, dass diese Öffnungen durch 
Sturm oder Hagel entstanden sind und einen Gebäudeschaden 
darstellen; 

ee) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz 
von Luftfahrzeugen seiner Teile oder seiner Ladung. 

b) Nicht versichert sind ferner Schäden an 

aa) Gebäuden oder Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und 
an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sa-
chen; 

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert 
sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist 
(Montageobjekte). 

1.3.5 Was ist in der Elementarversicherung (ohne 
Sturm und Hagel) versichert? 

(1) Versicherte Gefahren und Schäden 

Wir leisten Entschädigung für versicherte Sachen. die durch 

a) Überschwemmung des Versicherungsortes, 

b) witterungsbedingten Rückstau, 

c) Erdbeben, 

d) Erdsenkung, 

e) Erdrutsch, 

f) Schneedruck,  

g)Lawinen, 

h) Vulkanausbruch 

zerstört oder beschädigt werden oder abhandenkommen. 

(2) Überschwemmung 

Überschwemmung ist eine Überflutung des Grund und Bodens des 
Versicherungsortes mit Oberflächenwasser durch 

a) Ausuferung von oberirdischen (stehenden oder fließenden) Ge-
wässern; 

b) Witterungsniederschläge; 

c) Austritt von Grundwasser an die Erdoberfläche infolge von Er-
eignissen gemäß a oder b. 

Versichert sind nur Schäden durch unmittelbare, oberirdische Ein-
wirkung des überflutenden Wassers auf versicherte Sachen. 

(3) Witterungsbedingter Rückstau 

Witterungsbedingter Rückstau liegt vor, wenn Wasser infolge von 
Witterungsniederschlägen oder infolge Ausuferung von oberirdi-
schen (stehenden oder fließenden) Gewässern aus Rohren der öf-
fentlichen und/oder privaten Abwasserkanalisation oder den damit 
verbundenen Einrichtungen in das versicherte Gebäude hinein 
rückgestaut wird. 

(4) Erdbeben 

Erdbeben ist eine naturbedingte Erschütterung des Erdbodens, die 
durch geophysikalische Vorgänge im Erdinneren ausgelöst wird. 

Erdbeben wird unterstellt, wenn Sie nachweisen, dass 

a) die naturbedingte Erschütterung des Erdbodens in der Umge-
bung des Versicherungsortes Schäden an Gebäuden in einwand-
freiem Zustand oder an ebenso widerstandsfähigen anderen Sa-
chen angerichtet hat, oder 

b) der Schaden wegen des einwandfreien Zustands des Gebäudes 
nur durch ein Erdbeben entstanden sein kann. 

(5) Erdsenkung 

Erdsenkung ist eine naturbedingte Absenkung des Erdbodens über 
naturbedingten Hohlräumen. 

(6) Erdrutsch 

Erdrutsch ist ein naturbedingtes Abrutschen oder Abstürzen von 
Gesteins- oder Erdmassen. 

(7) Schneedruck 

Schneedruck ist die Wirkung des Gewichtes von Schnee- oder Eis-
massen. 

(8) Lawinen 

Lawinen sind an Berghängen niedergehende Schnee- oder Eis-
massen. 

(9) Vulkanausbruch 

Vulkanausbruch ist eine plötzliche Druckentlastung beim Aufreißen 
der Erdkruste, verbunden mit Lavaergüssen, Ascheeruptionen oder 
dem Ausströmen von sonstigen Materialien und Gasen. 

(10) Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch 

aa) Sturmflut; 

FSV--8700Z0 (002) 12/2018 Seite 7 von 26 



Teil A - Leistungsbausteine 

bb) Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Absturz 
eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung. Dies gilt 
nicht für Schäden gemäß Abs. 1 c 

cc) Innere Unruhen. Dies gilt nicht für Schäden gemäß Abs. 1 b - h; 

dd) Trockenheit oder Austrocknung; 

ee) Grundwasser, soweit dies nicht gemäß Abs. 2 c an die Oberflä-
che gedrungen ist. 

b) Nicht versichert sind ferner Schäden an 

aa) Gebäuden oder Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und 
an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sa-
chen; 

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert 
sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist 
(Montageobjekte). 

1.3.6 Was ist in der Versicherung von Schäden durch 
Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik 
oder Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Über-
schalldruckwellen versichert? 

(1) Versicherte Gefahren und Schäden 

Wir leisten Entschädigung für versicherte Sachen, die durch 

a) Innere Unruhen, 

b) böswillige Beschädigung, 

c) Streik oder Aussperrung, 

d) Fahrzeuganprall, 

e) Rauch, 

f) Überschalldruckwellen 

zerstört oder beschädigt werden. Abhandenkommen gilt nur im un-
mittelbaren Zusammenhang mit einem Versicherungsfall gemäß a 
und c - f versichert. 

(2) Innere Unruhen 

Innere Unruhen liegen vor, wenn zahlenmäßig nicht unerhebliche 
Teile des Volkes in einer die öffentliche Ruhe und Ordnung stören-
den Weise in Bewegung geraten und Gewalttätigkeit gegen Perso-
nen oder Sachen verüben. 

(3) Böswillige Beschädigung 

Als böswillige Beschädigung gilt jede vorsätzliche Beschädigung 
oder Zerstörung von versicherten Sachen. 

(4) Streik 

Streik ist eine planmäßig durchgeführte, auf ein bestimmtes Ziel 

gerichtete, gemeinsame Arbeitseinstellung einer verhältnismäßig 
großen Anzahl von Arbeitnehmern. 

(5) Aussperrung 

Aussperrung ist eine auf ein bestimmtes Ziel gerichtete, planmäßi-
ge Ausschließung einer verhältnismäßig großen Anzahl von Arbeit-
nehmern. 

(6) Fahrzeuganprall 

Als Fahrzeuganprall gilt jede Zerstörung oder Beschädigung der 
versicherten Sachen durch die unmittelbare Berührung von Schie-
nen- oder Straßenfahrzeugen oder dessen Ladung. 

(7) Rauch 

Allianz 

Als Rauchschaden gilt jede unmittelbare Zerstörung oder Beschä-
digung versicherter Sachen durch Rauch, der plötzlich bestim-
mungswidrig aus den auf dem Versicherungsgrundstück befindli-
chen Feuer-, Heizungs-, Koch- oder Trockenanlagen austritt. 

Nicht versichert sind Schäden, die durch die dauernde Einwirkung 
des Rauches entstehen. 

(8) Überschalldruckwellen 

Eine Überschalldruckwelle im Sinne dieser Bestimmungen liegt nur 
vor, wenn sie durch ein Luftfahrzeug ausgelöst wurde, das die 
Schallgrenze durchflogen hat. 

(9) Nicht versicherte Schäden 

a) Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden 

aa) durch Ihre Arbeitnehmer, es sein denn, dass die Tat nur außer-
halb des Versicherungsortes oder nur zu einer Zeit vorbereitet und 
begangen worden ist, zu der die durch diesen Versicherungsver-
trag versicherten Gebäude für diese Personen geschlossen waren. 
Dies gilt nicht für Schäden durch Fahrzeuganprall; 

bb) durch andere Personen, die das versicherte Gebäude bzw. die 
versicherten Gebäude berechtigterweise betreten hatten. Dies gilt 
nicht für Fahrzeuganprall; 

cc) durch Verschleiß; 

dd) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder 
Absturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung 
oder Leitungswasser, es sei denn, sie sind infolge innerer Unruhen 
entstanden; 

ee) durch Erdbeben; 

ff) durch Verfügung von hoher Hand; 

gg) durch die dauernde Einwirkung von Rauch; 

hh) an Fahrzeugen, Zäunen, Straßen und Wegen durch Fahr-
zeuganprall. 

b) Nicht versichert sind ferner Schäden an 

aa) Gebäuden oder Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und 
an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sa-
chen. 

bb) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert 
sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist 
(Montageobjekte). 

(10) Öffentlich-rechtliche Entschädigungsansprüche 

Ein Anspruch auf Entschädigung für Schäden durch Innere Unru-
hen, böswillige Beschädigung. Streik oder Aussperrung besteht in-
soweit nicht, als Schadenersatz aufgrund öffentlich-rechtlichen 
Entschädigungsrechts beansprucht werden kann. 

1.3.7 Was ist in der Glasbruchversicherung versichert? 

(1) Versicherte Schäden 

Wir leisten Naturalersatz oder Entschädigung in Geld für versicher-
te Sachen, die durch Zerbrechen zerstört oder beschädigt werden. 

Ein Zerbrechen liegt nicht vor, wenn 

a) Oberflächen oder Kanten durch Kratzer, Schrammen oder Mu-
schelausbrüche beschädigt werden; 

b) Mehrscheiben-Isolierverglasungen durch Undichtwerden der 
Randverbindungen innen beschlagen oder eintrüben 

(2) Nicht versicherte Sachen 
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Nicht versichert sind 

a) Sachen, die bereits bei Abschluss des vorliegenden Versiche-
rungsvertrages beschädigt waren, soweit nichts anderes vereinbart 
ist; 

b) Hohlgläser und Beleuchtungskörper; 

c) Scheiben aus Glaskeramik; Aquarienscheiben; 

d) Scheiben von Photovoltaikanlagen. 

(3) Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden, 

a) die an Mehrscheiben-lsolierverglasungen dadurch entstehen, 
dass die Randverbindung undicht wird, ohne dass ein Glasbruch 
vorliegt; 

b) durch Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, Anprall oder Ab-
sturz eines Luftfahrzeuges, seiner Teile oder seiner Ladung; 

c) durch Erdbeben; 

d) durch Innere Unruhen; 

e) durch Sturmflut. 

1.3.8 Was ist in der Versicherung von Schäden durch 
unbenannte Gefahren versichert? 

(1) Versicherte Gefahren und Schäden 

Wir leisten Entschädigung für versicherte Gebäude, die durch an-
dere als gemäß Ziffern 1.3.1 bis 1.3.7 versicherbare Gefahren und 
Schäden unvorhergesehen zerstört oder beschädigt werden 
(Sachschaden). Als Zerstörung oder Beschädigung gilt eine nach-
teilige Veränderung der Sachsubstanz. 

Eine Zerstörung oder Beschädigung liegt nicht vor, soweit ein ur-
sprünglicher vorhandener Mangel - mit oder ohne Substanzverän-
derung - offenkundig wird. Abhandenkommen, auch durch strafba-
re Handlungen, ist nicht versichert. 

Unvorhergesehen sind Schäden, die Sie oder Ihre Repräsentanten 
weder rechtzeitig vorhergesehen haben noch mit dem für die im 
Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vor-
hersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und wir 

dazu berechtigt sind, die Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Unwesentliche Veränderungen, die den Gebrauchswert von Ge-
bäuden nicht beeinträchtigen, gelten nicht als Sachschaden im 
Sinne dieser Deckung. 

(2) Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 
Schäden durch 

a) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 

b) Abnutzung, Verschleiß oder Alterung, als - auch mittelbar - wich-
tigste Ursache; 

c) Kontamination (z. B. Vergiftung, Verrußung, Ablagerung, Ver-
staubung, Beaufschlagung) oder Korrosion; 

Dieser Ausschluss gilt nicht, soweit die Kontamination oder Korro-
sion durch eine andere auf dem Versicherungsgrundstück einge-
tretene, dem Grunde nach ersatzpflichtige Sachbeschädigung ge-
mäß Ziffer 1.3.8 verursacht ist; 

d) normale Witterungseinflüsse mit denen wegen der Jahreszeit 
und der örtlichen Verhältnisse gerechnet werden muss;  

e) Senken, Reißen, Schrumpfen oder Dehnen; 

f) inneren Verderb, Mikroorganismen, Tiere oder Pflanzen: 

g)natürliche Beschaffenheit von Sachen; 

h)Verfügung von hoher Hand; 

i) Sturmflut; 

j) Genmanipulation, Genmutation oder andere Genveränderungen; 

k) Glas- oder Metallschmelzmassen; 

I) Trockenheit oder Austrocknung; 

m) Be- oder Verarbeitung; 

n) Grundwasser. 

(3) Wiedereinschluss 

Zu Abs. 2 a bis 2 g gilt: 
Dadurch verursachte Sachschäden an anderen versicherten Sa-
chen oder Sachteilen sind jedoch ersatzpflichtig, soweit diese wei-
teren Schäden nicht selbst unter eine Ausschlussbestimmung fal-
len. 

(4) Nicht versicherte Sachen 

Nicht versichert sind 

a) Maschinen; 

b) maschinelle Einrichtungen; 

c) Anlagen und Geräte, sowie Daten und Programme nach Ziffer 
1.3.9 Abs. 2, die für die Grundfunktion der technischen Gebäude-
bestandteile notwendig sind oder hierfür individuell erstellt wurden; 

d) Deponien 

(5) Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind ferner Schäden an 

a) Gebäuden oder Gebäudeteilen, die nicht bezugsfertig sind und 
an den in diesen Gebäuden oder Gebäudeteilen befindlichen Sa-
chen; 

b) Sachen die noch nicht betriebsfertig aufgestellt oder montiert 
sind oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist 
(Montageobjekte). 

1.3.9 Was ist in der Zusatzversicherung für die Haus-
technik versichert? 

(1) Versicherte Gefahren und Schäden 

Wir leisten Entschädigung für versicherte Sachen gemäß Ziffer 
1.1.1 Abs. 3, die durch andere, als die in den Ziffern 1.3.1 bis 1.3.7 
genannten Gefahren und Schäden unvorhergesehen zerstört oder 
beschädigt werden (Sachschaden) oder durch Diebstahl abhan-
denkommen und für Schäden an nicht gestohlenen Sachen, wenn 
sie als Folge des Diebstahls eintreten. 

Unvorhergesehen sind Schäden, die Sie oder Ihre Repräsentanten 
weder rechtzeitig vorhergesehen haben, noch mit dem für die im 
Betrieb ausgeübte Tätigkeit erforderlichen Fachwissen hätten vor-
hersehen können, wobei nur grobe Fahrlässigkeit schadet und da-
zu führt, dass wir berechtigt sind, die Leistung in einem der Schwe-
re des Verschuldens entsprechenden Verhältnis zu kürzen. 

Als Zerstörung oder Beschädigung gilt eine nachteilige Verände-
rung der Sachsubstanz. Eine Zerstörung oder Beschädigung liegt 
nicht vor, soweit ein ursprünglich vorhandener Mangel - mit oder 
ohne Substanzveränderung - offenkundig wird. 
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Unwesentliche Veränderungen, die den Gebrauchswert der versi-
cherten Sachen nicht beeinträchtigen, gelten nicht als Sachscha-
den im Sinne dieser Deckung. 

Insbesondere wird Entschädigung geleistet für Sachschäden durch 

a) Bedienungsfehler, Ungeschicklichkeit und Vorsatz Dritter; 

b) Konstruktions-, Material- oder Ausführungsfehler; 

c) Wasser-, Öl- oder Schmiermittelmangel; 

d) Versagen von Mess-, Regel- oder Sicherheitseinrichtungen; 

e) Zerreißen infolge Fliehkraft; 

f) Überdruck oder Unterdruck; 

g) Kurzschluss, Überstrom oder Überspannung; 

h)Schwelen, Glimmen, Sengen oder Glühen; 

i) Wasser, Feuchtigkeit (nicht Grundwasser); 

j) Frost und Eisgang. 

(2) Schäden an Datenträgern 

Entschädigung für Daten und Programme wird nur geleistet, wenn 

der Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit der Daten 
und Programme durch einen dem Grunde nach versicherten Scha-
den an dem Datenträger (Datenspeicher für maschinenlesbare In-

formationen), auf dem die Daten und Programme gespeichert wa-
ren, verursacht wurde. 

(3) Schäden an elektronischen Bauelementen 

Entschädigung für elektronische Bauelemente (Bauteile) der versi-

cherten Sache wird nur geleistet, wenn eine versicherte Gefahr 
nachweislich von außen auf eine Austauscheinheit (im Reparatur-
fall üblicherweise auszutauschende Einheit) oder auf die versicher-
te Sache insgesamt eingewirkt hat. Ist dieser Beweis nicht zu er-
bringen, so genügt die überwiegende Wahrscheinlichkeit, dass der 

Schaden auf die Einwirkung einer versicherten Gefahr von außen 
zurückzuführen ist. 

Für Folgeschäden an weiteren Austauscheinheiten wird jedoch 

Entschädigung geleistet. 

(4) Nicht versicherte Schäden 

Nicht versichert sind ohne Rücksicht auf mitwirkende Ursachen 

Schäden 

a) durch Mängel, die bei Abschluss der Versicherung bereits vor-

handen waren und Ihnen oder Ihren Repräsentanten bekannt sein 

mussten; 

b) durch 

aa) betriebsbedingte normale Abnutzung; 

bb) betriebsbedingte vorzeitige Abnutzung; 

cc) korrosive Angriffe oder Abzehrungen; 

dd) übermäßigen Ansatz von Kesselstein, Schlamm oder sonsti-

gen Ablagerungen. 

Diese Ausschlüsse gelten nicht für benachbarte Teile von versi-

cherten Sachen, die infolge eines solchen Schadens beschädigt 
werden und nicht auch ihrerseits aus Gründen gemäß aa bis dd 
bereits erneuerungsbedürftig waren. 

Die Ausschlüsse gemäß bb bis dd gelten ferner nicht in den Fällen 

von Abs. 1 a bis 1 d; ob ein Konstruktionsfehler vorliegt, wird nach 

dem Stand der Technik zur Zeit der Konstruktion beurteilt, bei Ma-
terial- oder Ausführungsfehlern nach dem Stand der Technik zur 

Allianz 

Zeit der Herstellung, bei Bedienungsfehlern nach dem Stand der 
geltenden Bedienungs-/Wartungsvorschriften; 

c) durch Einsatz einer Sache, deren Reparaturbedürftigkeit Ihnen 
oder Ihrem Repräsentanten bekannt sein musste, wobei nur grobe 
Fahrlässigkeit schadet und diese den Versicherer dazu berechtigt, 
seine Leistung einem der Schwere des Verschuldens entsprechen-
den Verhältnis zu kürzen. Wir leisten jedoch Entschädigung, wenn 
der Schaden nicht durch die Reparaturbedürftigkeit verursacht wur-
de oder wenn die Sache zurzeit des Schadens mit unserer Zustim-
mung wenigstens behelfsmäßig repariert war; 

d) durch Sturmflut; 

e) durch Grundwasser; 

f) durch Innere Unruhen; 

g)durch Erdbeben; 

h)soweit für sie ein Dritter als Lieferant (Hersteller oder Händler), 
Werksunternehmer oder aus Reparaturauftrag einzutreten hat. 

Bestreitet der Dritte seine Eintrittspflicht, so leisten wir zunächst 
Entschädigung. Ergibt sich nach Zahlung der Entschädigung, dass 
ein Dritter für den Schaden eintreten muss und bestreitet der Dritte 
dies, so behalten Sie zunächst die bereits gezahlte Entschädigung. 

Übergang Ihrer Ansprüche gegen Dritte auf uns (Teil B Ziffer 6) - 
gilt für diese Fälle nicht. Sie haben Ihren Anspruch auf Kosten 
nach unseren Weisungen außergerichtlich und erforderlichenfalls 
gerichtlich geltend zu machen. 

Die Entschädigung ist zurückzuzahlen, wenn Sie einer unserer 
Weisungen nicht folgen oder soweit der Dritte Ihnen Schadener-
satz leistet. 

i) durch Abhandenkommen; Abs. 1 Satz 1 bleibt unberührt; 

j) durch den Verlust, die Veränderung oder die Nichtverfügbarkeit 
der Daten oder Programme durch Programme oder Dateien mit 
Schadenfunktion (z.B. Computerviren, -würmer, Trojanische Pfer-

de) oder infolge unberechtigter Handlungen nach Eindringen in 

Computersysteme. 

(5) Nicht versicherte Sachen 

a) Hilfs- und Betriebsstoffe, Verbrauchsmaterialien, Arbeitsmittel 
und Werkzeuge aller Art, es sei denn, diese Gegenstände werden 
infolge eines dem Grunde nach versicherten Schadens (gemäß 
Abs. 1) an anderen Teilen der versicherten Sache zerstört oder be-
schädigt; 

b) sonstige Teile, die während der Lebensdauer der versicherten 
Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt werden müs-
sen. Hierunter fallen jedoch keine Teile versicherter Sachen ge-
mäß Ziffer 1.1.1 Abs. 3 a und b, wenn diese auf eine Lebensdauer 
von mindestens 5 Jahre ausgelegt sind. 

c) Sachen, die noch nicht betriebsfertig aufgestellt, montiert sind 
oder deren Probelauf noch nicht erfolgreich abgeschlossen ist. 

Betriebsfertig ist eine Sache, sobald sie nach beendeter Erprobung 
und - soweit vorgesehen - nach beendetem Probebetrieb entweder 
zur Arbeitsaufnahme bereit ist oder sich in Betrieb befindet. 

Eine spätere Unterbrechung der Betriebsfertigkeit unterbricht den 
Versicherungsschutz nicht. Dies gilt auch während einer De- oder 
Remontage sowie während eines Transportes der Sache innerhalb 
des Versicherungsortes; 

d) Wechseldatenträger; 

e) Ausmauerungen, Auskleidungen. Beschichtungen und Gummie-
rungen, Filtermassen und -einsätze, Kontaktmassen und Katalysa-
toren von Öfen, Feuerungs- und sonstigen Erhitzungsanlagen, 
Dampferzeugern und Behältern, die während der Lebensdauer der 
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versicherten Sachen erfahrungsgemäß mehrfach ausgewechselt 
werden. 

1.4 Entschädigung, Versicherungssumme und Versi-

 

cherungswert 

Inhalt dieses Abschnitts: 
1.4.1 Was bedeuten die verschiedenen Versicherungs-

werte; was gilt für die Versicherungssumme? 
1.4.2 Wie ist die Dynamische Neuwertversicherung für 

Gebäude und Zubehör geregelt? 
1.4.3 Wie wird die Entschädigung berechnet , was be-

deutet Naturalersatz bzw. Entschädigung in Geld 
und was passiert bei Unterversicherung? 

1.4.4 Wie wirken sich Entschädigungsgrenzen und 
Selbstbeteiligungen für Sie aus? 

1.4.5 Wann werden unsere Entschädigungsleistungen 
fällig? 

1.4.6 Welche Regelungen gibt es zum Wohneigentum? 
1.4.7 Wie funktioniert das Sachverständigenverfahren? 
1.4.8 Was gilt im Fall einer Mehrfachversicherung für 

die Entschädigungsberechnung? 

1.4.1 Was bedeuten die verschiedenen Versicherungs-

 

werte; was gilt für die Versicherungssumme? 

(1)Versicherungswert von 

Gebäuden ist, soweit Versicherung zum dynamischen Neuwert 
vereinbart ist, der ortsübliche Neubauwert, entsprechend der Bau-
weise, Größe und Ausstattung nach Preisen des Jahres 2000. Der 
Versicherer passt den Versicherungsschutz an die Baukostenent-
wicklung an. Deshalb besteht Versicherungsschutz auf der Grund-
lage des ortsüblichen Neubauwertes zum Zeitpunkt des Versiche-
rungsfalles. Dies ist der Betrag der aufzuwenden ist, um Sachen 
gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand herzustellen. Zu die-
sem Versicherungswert gehören auch Architektengebühren, sons-
tige Konstruktions- und Planungskosten sowie sonstige Bauneben-
kosten. 

Bestandteil des Neuwertes sind - soweit in der Versicherungssum-
me berücksichtigt und nicht bereits in den Vereinbarungen zu den 
versicherten Kosten (Ziffer 1.1.3 Abs. 7) enthalten - auch Aufwen-
dungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung der 
Sache in derselben Art und Güte infolge Technologiefortschritts 
entweder nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Auf-
wand möglich wäre. 

Die Ersatzgüter müssen hierbei den vorhandenen Sachen mög-
lichst nahe kommen. 

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch behördli-
che Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, 
dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in 
derselben Art und Güte wiederhergestellt werden dürfen, es sei 
denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß 
Satz 6 zu berücksichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkos-
ten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen besteht 
gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten. 

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des 
Versicherungsfalles und der Wiederherstellung sind ebenfalls nicht 
Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz für diese Mehr-
kosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten 
Kosten. 

Veränderungen des Gebäudeneubauwertes durch Um- oder An-
bauten während der Vertragsdauer haben Sie uns unverzüglich mit 
zuteilen. Ein sich aus den Veränderungen ergebender neuer Bei-
trag wird von dem Zeitpunkt der Absendung der Mitteilung an be-
rechnet. Unterbleibt die Anzeige, so kann Unterversicherung ge-
mäß Ziffer 1.4.3 bestehen. 

(2)Sofern vereinbart, ist abweichend von Abs. 1 Versicherungs-
wert von Gebäuden 

a) der Neuwert; 

Neuwert von Gebäuden ist der Betrag der aufzuwenden ist, um Sa-
chen gleicher Art und Güte in neuwertigem Zustand herzustellen. 
Maßgebend ist der ortsübliche Neubauwert einschließlich Architek-
tengebühren, sonstiger Konstruktions- und Planungskosten sowie 
sonstiger Baunebenkosten. 

Bestandteil des Neuwertes sind - soweit in der Versicherungssum-
me berücksichtigt und nicht bereits in den Vereinbarungen zu den 
versicherten Kosten (Ziffer 1.1.3 Abs. 7) enthalten - auch Aufwen-
dungen, die dadurch entstehen, dass die Wiederherstellung der 
Sache in derselben Art und Güte infolge Technologiefortschritts 
entweder nicht möglich ist oder nur mit unwirtschaftlichem Auf-
wand möglich wäre. Die Ersatzgüter müssen hierbei den vorhan-
denen Sachen möglichst nahe kommen. 

Nicht Bestandteil des Neuwertes sind Mehrkosten durch behördli-
che Wiederherstellungsbeschränkungen, die dadurch entstehen, 
dass Sachen aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht in 
derselben Art und Güte wiederhergestellt werden dürfen, es sei 
denn, dass diese Mehrkosten als Technologiefortschritt gemäß 
Satz 3 zu berücksichtigen sind. Versicherungsschutz für Mehrkos-
ten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen besteht 
gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten Kosten. 

Mehrkosten durch Preissteigerungen zwischen dem Eintritt des 
Versicherungsfalles und der Wiederherstellung sind ebenfalls nicht 
Bestandteil des Neuwertes. Versicherungsschutz für diese Mehr-
kosten besteht gemäß den Vereinbarungen zu den versicherten 
Kosten. 

b)der Zeitwert; 

der Zeitwert ergibt sich aus dem Neuwert des Gebäudes oder des 
Gebäudezubehörs durch einen Abzug entsprechend seinem insbe-
sondere durch den Abnutzungsgrad bestimmten Zustand; 

c) der gemeine Wert; 

gemeiner Wert ist der für Sie erzielbare Verkaufspreis für das Ge-
bäude, für das Gebäudezubehör oder für das Altmaterial. 

(3) Gebäudezubehör, weiteres Zubehör sowie sonstige Grund-
stücksbestandteile 

Versicherungswert von Gebäudezubehör, weiterem Zubehör sowie 
sonstigen Grundstücksbestandteilen ist je nach Vereinbarung 

a) der dynamische Neuwert; 

b)der Neuwert; 

c) der Zeitwert; 

d) der gemeine Wert. 

Neben der Wiederherstellung ist auch die Wiederbeschaffung 
möglich, maßgebend ist der niedrigere Betrag. 

(4) Mietverlust 

Der Versicherungswert des Mietverlustes (siehe Ziffer 1.1.4) ergibt 
sich aus der Summe der Versicherungswerte der versicherten Sa-
chen gemäß Ziffer 1.1.1. 

(5) Umsatzsteuer 

Sind Sie zum Vorsteuerabzug nicht berechtigt, so ist die Umsatz-
steuer einzubeziehen. 

(6) Versicherungssumme 

a) Die Versicherungssumme ist der zwischen Ihnen und uns im 
Einzelnen vereinbarte Betrag, der dem Versicherungswert nach 
Abs. 1 bis 3 entsprechen soll. 

b)Ist die Versicherung zum Neuwert, Zeitwert oder gemeinen Wert 
vereinbart worden, sollten Sie die Versicherungssumme für die 
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versicherte Sache für die Dauer des Versicherungsverhältnisses 
dem jeweils gültigen Versicherungswert anpassen. 

c) Entspricht zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles die Versiche-
rungssumme nicht dem Versicherungswert, kann die Regelung 
über die Unterversicherung gemäß Ziffer 1.4.3 zur Anwendung 
kommen. 

1.4.2 Wie ist die Dynamische Neuwertversicherung für 
Gebäude und Zubehör geregelt? 

(1)Die Versicherungssumme hat dem Versicherungswert gemäß 
Ziffer 1.4.1 Abs. 1 zu entsprechen (Versicherungssumme 2000). 

(2)In der Versicherung gemäß Ziffern 1.3.1 bis 1.3.6, 1.3.8 und 
1.3.9 haften wir jedoch über diese Versicherungssumme hinaus bis 
zur tatsächlichen Höhe des ortsüblichen Neubauwertes der versi-
cherten Gebäude oder für Gebäudezubehör bis zur Höhe des Neu-
wertes dieser Sachen zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles 
(Ersatzwert). 

(3)In der Glasbruchversicherung gemäß Ziffer 1.3.7 stellen wir den 
unmittelbar vor Eintritt des Zerbrechens vorhanden gewesenen Zu-
stand wieder her, indem wir für die zerbrochene oder beschädigte 
Sache Ersatz gleicher Art und Güte liefern und einsetzen oder 
montieren lassen (Naturalersatz) oder wir haften bis zu dem orts-
üblichen Wiederbeschaffungs- oder Wiederherstellungspreis ge-
mäß Ziffer 1.4.3 Abs. 3 c, einschließlich Kosten und zusätzliche 
Einschlüsse gemäß Ziffer 1.1.3 nur, soweit diese besonders ver-
einbart sind. 

(4) Gemäß Abs. 2 wird unsere Haftung der Baupreisentwicklung 
angepasst. Dazu wird ein Neuwert-Euro-Faktor gebildet. Entspre-
chend dessen Erhöhung oder Verminderung verändert sich auch 
der Beitrag. 

Der Neuwert-Euro-Faktor erhöht oder vermindert sich jeweils zum 
1. Januar eines jeden Jahres für die in diesem Jahr beginnende 
Versicherungsperiode entsprechend dem Prozentsatz, um den 
sich der jeweils für den Monat Mai des Vorjahres vom Statistischen 
Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex für Wohngebäude und 
der für den Monat April des Vorjahres veröffentlichte Tariflohnindex 
für das Baugewerbe verändert haben. Die Änderung des Baupreis-
indexes für Wohngebäude wird zu 80 % und die des Tariflohninde-
xes für das Baugewerbe zu 20 % berücksichtigt; bei dieser Berech-
nung wird jeweils auf zwei Stellen hinter dem Komma gerundet. 
Der Neuwert-Euro-Faktor wird auf drei Stellen hinter dem Komma 
gerundet. 

(5)Innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die Er-
höhung des Neuwert-Euro-Faktors können Sie in Textform (z.B. E-
Mail, Brief oder Telefax) diese Erhöhung mit Wirkung für den Zeit-
punkt aufheben, in dem sie wirksam werden sollte. Die dynami-
sche Versicherung wird damit in eine Neuwertversicherung gemäß 
Ziffer 1.4.1 Abs. 2 a mit fester Versicherungssumme umgewandelt, 
und zwar zum bisherigen Beitrag und mit einer Versicherungssum-
me, die sich aus der Versicherungssumme 2000, multipliziert mit 
dem bisherigen Neuwert-Euro-Faktor, ergibt. 

Wir ersetzen fortan nur den Teil des Schadens, der sich zu dem 
gemäß Ziffer 1.4.3 ermittelten Betrag verhält wie der zuletzt ge-
schuldete Jahresbeitrag zu dem Jahresbeitrag den Sie ohne Wi-
derspruch gegen jede seit Vertragsbeginn erfolgte Beitragsanpas-
sung zuletzt zu zahlen gehabt hätte. 

Wir sind nicht gehindert, alternativ die Versicherungsleistung we-
gen Unterversicherung gemäß Ziffer 1.4.3 Abs. 5 zu kürzen; Ziffer 
1.4.3 Abs. 6 findet in diesem Fall keine Anwendung. 

1.4.3 Wie wird die Entschädigung berechnet, was be-
deutet Naturalersatz bzw. Entschädigung in Geld 
und was passiert bei Unterversicherung? 

(1) Ersetzt werden, in der Versicherung gemäß Ziffern 1.3.1 bis 
1.3.6. 1.3.8 und 1.3.9 unter Anrechnung eventueller Restwerte 

Allianz 

aa) der Versicherungswert gemäß Ziffer 1.4.2 Abs. 2 oder 

bb) der Neuwert gemäß Ziffer 1.4.1 Abs. 2 a oder 

cc) der Zeitwert gemäß Ziffer 1.4.1 Abs. 2 b oder 

dd) der gemeine Wert gemäß Ziffer 1.4.1 Abs. 2 c, falls das Ge-
bäude zum Abbruch bestimmt oder sonst dauernd entwertet ist; ei-
ne dauernde Entwertung liegt insbesondere vor, wenn das Gebäu-
de für seinen Zweck allgemein oder für Sie nicht mehr zu verwen-
den ist; 

b)bei zerstörten oder abhandengekommenen Grundstücksbe-
standteilen oder sonstigen Sachen gemäß Ziffer 1.1.1 Abs. 1 c 
die nicht Gebäudebestandteil sind, der Versicherungswert gemäß 
Ziffer 1.4.1 Abs. 3 unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles. 

c) bei beschädigten Sachen die notwendigen Reparaturkosten zur 
Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles zuzüglich einer durch den 
Versicherungsfall etwa entstandenen und durch die Reparatur 
nicht auszugleichenden Wertminderung, höchstens jedoch für Ge-
bäude oder Gebäudezubehör der gemäß Abs. 1 a maßgebende 
Wert und für sonstige Sachen der Versicherungswert der Sache 
unmittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles. Die Reparaturkos-
ten werden gekürzt, soweit durch die Reparatur der Ersatzwert des 
Gebäudes gegenüber dem Ersatzwert unmittelbar vor Eintritt des 
Versicherungsfalles erhöht wird: für sonstige Sachen gilt dies hin-
sichtlich ihres Versicherungswertes. 

(2)In der Zusatzversicherung für die Haustechnik gemäß Ziffer 
1.3.9 werden Gegenstände gemäß Ziffer 1.3.9 Abs. 5 b sowie Ver-
brennungsmotoren, Akkumulatoren und Batterien nur zum Zeitwert 
gemäß Ziffer 1.4.1 Abs. 2 b oder unter den dort genannten Voraus-
setzungen nur zum gemeinen Wert gemäß Ziffer 1.4.1 Abs. 2 c 
entschädigt. 

(3)In der Glasbruchversicherung gemäß Ziffer 1.3.7 leisten wir 

a) Naturalersatz, sofern im vorliegenden Versicherungsvertrag 
nicht Entschädigung in Geld vereinbart ist. Im Versicherungsfall 
stellen wir den unmittelbar vor Eintritt des Zerbrechens vorhande-
nen Zustand wieder her, indem wir für die zerbrochenen oder be-
schädigten versicherten Sachen Ersatz in gleicher Art und Güte lie-
fern und einsetzen oder montieren lassen (Naturalersatz). Dies gilt 
für Aufwendungen gemäß Ziffer 1.1.3 Abs. 15 a bis c nur, soweit 
dies vereinbart ist. 

Bei Blei-, Messing- und Eloxalverglasungen sowie bei transparen-
ten Glasmosaiken gilt dies auch für Schäden, die an Sprossen 
oder ähnlichen Verbindungen durch den Versicherungsfall entstan-
den sind. 

aa) Den Reparaturauftrag erteilen wir, und wir übernehmen die Re-
paraturkosten entsprechend den für diesen Zeitpunkt maßgeben-
den Preisen einschließlich der Kosten für eine eventuell notwendi-
ge Entsorgung von Resten versicherter Sachen. 

bb) Für versicherte Fenster- und Türscheiben in Wohnungen, so-
fern es sich nicht um Mehrscheiben-lsolierglas, Blei-, Messing-
oder Eloxalverglasungen handelt, können Sie den Reparaturauf-
trag in unserem Namen erteilen, dies jedoch nur an einen Vergla-
sungsbetrieb (Glaserei) und auf unsere Rechnung. 

Für fertigungsbedingte Abweichungen des Ersatzgegenstandes 
(gemäß Abs. 3 a) im äußeren Erscheinungsbild leisten wir keine 
Entschädigung. 

b)Entschädigung in Geld, wenn dies im vorliegenden Versiche-
rungsvertrag vereinbart ist, sowie in folgenden Fällen: 

aa) Machen Sie glaubhaft. dass einem Naturalersatz berechtigte 
Gründe entgegenstehen. so leisten wir Entschädigung in Geld in 
Höhe desjenigen Betrages, den wir im Fall des Naturalersatzes 
aufzuwenden hätten. 

a) bei zerstörten Gebäuden oder Gebäudezubehör 
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bb) Erteilen Sie abweichend von Abs. 3 a aa den Reparaturauftrag 
eigenmächtig, so ersetzen wir die Reparaturkosten nur bis zu dem 
Betrag der bei Auftragsvergabe durch uns angefallen wäre. 

cc) Besteht Unterversicherung gemäß Abs. 5 oder ist durch Um-
wandlung gemäß Ziffer 1.4.2 Abs. 5 eine Neuwertversicherung mit 
fester Versicherungssumme entstanden, so leisten wir statt 
Naturalersatz Entschädigung in Geld. Auf Ihren Wunsch leisten wir 
Naturalersatz, wenn Sie den Kürzungsbetrag aus der Unterversi-
cherung, vor Erteilung des Reparaturauftrages, an uns zahlen. Für 
die Berechnung der Entschädigung in Geld ist der Betrag gemäß 
Abs. 3 b aa maßgebend. 

dd) Sind die versicherten und zerstörten oder beschädigten Sa-
chen in gleicher Art und Güte oder in Größe, Farbe oder aus sons-
tigen Gründen anzupassenden Ersatzgegenstände in der Bundes-
republik Deutschland nicht mehr handelsüblich, so leisten wir statt 
Naturalersatz Entschädigung in Geld gemäß Abs. 3 c aa. 

ee) Sind übergroße Glasscheiben (z. B. Schaufenster) in der Bun-
desrepublik Deutschland in ihren Ausmaßen nicht mehr handels-
üblich, so leisten wir statt Naturalersatz Entschädigung in Geld ge-
mäß Abs. 3 c bb. 

c) Höhe der Geldentschädigung 

aa) In den Fällen von Abs. 3 b dd entschädigen wir denjenigen Be-
trag, der dem ortsüblichen Wiederbeschaffungs- oder Wiederher-
stellungspreis zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles für ei-
nen möglichst ähnlichen Gegenstand gleicher Art und Güte ent-
spricht. Nicht entschädigt werden Kosten für die Farbangleichung 
oder für Angleichungen aus sonstigen Gründen an nicht zerbro-
chene Sachen. Entschädigt wird nur der versicherte Gegenstand; 
darüber hinaus wird keine Entschädigung geleistet, auch dann 
nicht, wenn der versicherte Gegenstand Bestandteil einer anderen 
Sache ist. 

bb) In den Fällen von Abs. 3 b ee entschädigen wir den Betrag ge-
mäß Abs. 3 c aa sowie die notwendigen Kosten für eine angemes-
sene Konstruktionsänderung. 

cc) In den Fällen von Abs. 3 c aa und bb entschädigen wir auch 
Kosten für eine eventuelle Entsorgung oder für erschwerte Um-
stände bei einer angenommenen Ersatzbeschaffung. 

(4) Behördliche Wiederherstellungsbeschränkungen 

Öffentlich-rechtliche Vorschriften, nach denen die noch vorhande-
ne und technisch brauchbare Sachsubstanz der versicherten und 
vom Schaden betroffenen Sache für die Wiederherstellung nicht 
wieder verwendet werden darf, werden bei der Entschädigungsbe-
rechnung berücksichtigt, soweit 

a) es sich nicht um behördliche Anordnungen handelt, die vor Ein-
tritt des Versicherungsfalles erteilt wurden oder 

b)nicht aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften die Nutzung der 
Sachen zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles ganz oder teilweise 
untersagt war. 

Mehrkosten durch behördliche Wiederherstellungsbeschränkung-
en, die dadurch entstehen, dass die versicherte und vom Schaden 
betroffene Sache aufgrund öffentlich-rechtlicher Vorschriften nicht 
in derselben Art und Güte wiederhergestellt oder wiederbeschafft 
werden darf, werden im Rahmen der Entschädigungsberechnung 
nicht ersetzt, es sei denn, dass diese Mehrkosten als Technologie-
fortschritt im Versicherungswert zu berücksichtigen sind. 

(5) Unterversicherung 

Eine Unterversicherung liegt vor, wenn die Versicherungssumme 
erheblich niedriger ist als der Versicherungswert zur Zeit des Ein-
tritts des Versicherungsfalles. In diesem Fall sind wir nur verpflich-
tet, die Leistung nach dem Verhältnis der Versicherungssumme zu 
diesem Wert zu erbringen. 

In der Versicherung gemäß Ziffern 1.3.1 bis 1.3.6, 1.3.8 und 1.3.9 
gelten die Bestimmungen gemäß Satz 1 und 2 nicht, wenn der  

Schaden 10 Prozent der mit dem Neuwert-Euro-Faktor multiplizier-
ten Versicherungssumme für die Immobilienversicherung nicht 
übersteigt. Bei Versicherung mehrerer Gebäude ist der Additions-
betrag aller Gebäudeversicherungssummen maßgebend. Außer-
halb der Dynamischen Neuwertversicherung entfällt die Multiplika-
tion mit dem Neuwert-Euro-Faktor. 

(6) Wird die Versicherungssumme 2000 

a) aufgrund einer uns anerkannten Schätzung eines Bausachver-
ständigen festgesetzt oder 

b)von uns nach Ihren zutreffenden Angaben im Antrag über den 
Neubauwert zu Preisen eines anderen Jahres berechnet oder 

c) von uns nach Ihren zutreffenden Angaben im Antrag über Grö-
ße, Ausbau und Ausstattung des Gebäudes berechnet, 

so nehmen wir abweichend von Abs. 5 keinen Abzug wegen Unter-
versicherung vor (Unterversicherungsverzicht). 

(7) Ergibt sich im Schadenfall, dass Ihre Angaben gemäß Abs. 6 b 
oder Nr. 6 c von den tatsächlichen Verhältnissen abweichen und 
dadurch die Versicherungssumme 2000 zu niedrig bemessen ist, 
so gilt Abs. 6 nicht, es sei denn, Sie haben weder vorsätzlich noch 
grobfahrlässig gehandelt. 

(8) Abs. 6 gilt ferner nicht, wenn 

a) der Bauzustand nachträglich, insbesondere durch wertsteigern-
de Um-, An- oder Ausbauten, verändert wurde und uns die Verän-
derung nicht unverzüglich angezeigt worden ist oder 

b)ein weiterer Versicherungsvertrag für das Gebäude gegen die-
selbe Gefahr besteht, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist. 

(9) Ist die Entschädigung für einen Teil der versicherten Sachen 
auf bestimmte Beträge begrenzt (Ziffer 1.4.4 Abs. 1 d), so werden 
bei Ermittlung des Versicherungswertes der davon betroffenen Sa-
chen höchstens diese Beträge berücksichtigt. Ergibt sich aus dem 
so ermittelten Versicherungswert eine Unterversicherung, so wird 
der Gesamtbetrag des Schadens entsprechend gekürzt; danach ist 
Ziffer 1.4.4 Abs. 1 d anzuwenden. 

(10) Versicherung auf Erstes Risiko 

Ist für einzelne Positionen die Versicherung auf Erstes Risiko (Ers-
te Gefahr) vereinbart, wird eine Unterversicherung bei diesen Posi-
tionen nicht berücksichtigt. 

(11) Neuwertanteil 

Ist in der Versicherung gemäß Ziffern 1.3.1 bis 1.3.6, 1.3.8 und 
1.3.9 der Neuwert (Ziffer 1.4.1) der Versicherungswert, so erwer-
ben Sie auf den Teil der Entschädigung, der den Zeitwertschaden 
übersteigt, einen Anspruch nur, soweit und sobald Sie innerhalb 
von drei Jahren nach Eintritt des Versicherungsfalles sichergestellt 
haben, dass Sie die Entschädigung verwenden werden, um 

a) Gebäude in gleicher Art und Zweckbestimmung an der bisheri-
gen Stelle wiederherzustellen; ist dies an der bisherigen Stelle 
rechtlich nicht möglich oder wirtschaftlich nicht zu vertreten, so ge-
nügt es, wenn das Gebäude an anderer Stelle innerhalb der Bun-
desrepublik Deutschland wiederhergestellt wird; 

b)bewegliche Sachen, Grundstücksbestandteile oder Sachen ge-
mäß Ziffer 1.1.1 Abs. 3, die zerstört worden oder abhandengekom-
men sind, in gleicher Art und Güte und in neuwertigem Zustand 
wiederzubeschaffen; nach vorheriger Zustimmung von uns genügt 
Wiederbeschaffung gebrauchter Sachen; 

c) bewegliche Sachen, Grundstücksbestandteile oder Sachen ge-
mäß Ziffer 1.1.1 Abs. 3 die beschädigt worden sind, wiederherzu-
stellen. 

Der Zeitwertschaden wird bei zerstörten oder abhandengekomme-
nen Sachen gemäß Ziffer 1.4.1 Abs. 2 b oder 3 c festgestellt. Bei 
beschädigten Sachen werden zur Ermittlung des Zeitwertschadens 
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die Kosten einer Reparatur um den Betrag gekürzt, um den durch 
die Reparatur der Zeitwert der Sache gegenüber dem Zeitwert un-
mittelbar vor Eintritt des Versicherungsfalles erhöht würde. 

(12)Umsatzsteuer 

Die Umsatzsteuer wird nicht ersetzt, wenn Sie vorsteuerabzugsbe-
rechtigt sind: das gleiche gilt, wenn Sie Umsatzsteuer tatsächlich 
nicht gezahlt haben. 

(13)Ereignisdefinition 
(4) Entschädigung 

Unter einem Versicherungsfall im Sinne der Ziffern 1.3.3 bis 1.3.6 
sind alle Schäden zu verstehen, die aus ein und derselben Ursa-
che innerhalb von 72 Stunden beginnen. 

1.4.4 Wie wirken sich Entschädigungsgrenzen und 
Selbstbeteiligungen für Sie aus? 

(1) Wir leisten Entschädigung je Versicherungsfall höchstens 

a) in der Dynamischen Neuwertversicherung für Gebäude und Zu-
behör bis zur Höhe des Ersatzwertes gemäß Ziffer 1.4.2 Abs. 2; 

b) bis zu der je Position vereinbarten Versicherungssumme; 

c) bis zu der für die Gefahren/Gefahrengruppen gemäß Ziffern 

1.3.1 bis 1.3.9 jeweils vereinbarten Höchstentschädigung bzw. 

Jahreshöchstentschädigung. 

d) bis zu den zusätzlich vereinbarten Entschädigungsgrenzen; die 
in diesen Bedingungen vorgesehen oder zusätzlich vereinbart sind. 

Maßgebend ist der niedrigere Betrag. Ziffer 1.1.3 Abs. 1 bleibt un-

berührt. 

(2) Jahreshöchstentschädigung 

Soweit eine Jahreshöchstentschädigung vereinbart ist, fallen alle 
Versicherungsfälle, die im laufenden Versicherungsjahr beginnen, 
insgesamt unter die Jahreshöchstentschädigung. 

(3) Selbstbeteiligungen 

Ist eine Selbstbeteiligung vereinbart, so wird die nach dem gesam-

ten sonstigen Vertragsinhalt berechnete Entschädigung für versi-
cherte Sachen und Kosten je Versicherungsfall noch um die ver-

einbarte Selbstbeteiligung gekürzt. 

Treffen mehrere Selbstbeteiligungen zusammen, so ist nur die 
höchste Selbstbeteiligung anzuwenden. 

1.4.5 Wann werden unsere Entschädigungsleistungen 
fällig? 

(1) Fälligkeit der Entschädigung 

a) Unsere Geldleistungen erbringen wir, nachdem wir die zur Fest-

stellung des Versicherungsfalles und des Umfanges unserer Leis-
tung notwendigen Erhebungen abgeschlossen haben. 

Ist unsere Leistungspflicht dem Grunde und der Höhe nach festge-

stellt, so hat die Auszahlung der Entschädigung binnen zwei Wo-
chen zu erfolgen. 

b) Haben wir die Erhebungen nicht innerhalb drei Wochen nach 

Anzeige des Versicherungsfalles abgeschlossen, so können Sie 
Abschlagszahlungen in Höhe des Betrages verlangen, den wir vor-

aussichtlich mindestens zu zahlen haben. Verzögern sich jedoch 
unsere Erhebungen durch Ihr Verschulden, verlängert sich diese 
Frist. 

c) Bei Naturalersatz gemäß Ziffer 1.4.3 Abs. 3 a haben wir den Re-

paraturauftrag unverzüglich zu erteilen. 

(2) Verzinsung 

Die von uns zu zahlende Entschädigung verzinsen wir nach Ablauf 

von drei Wochen seit der Anzeige des Versicherungsfalles mit 4 

Für die Zahlung des über den Zeitwertschaden hinausgehenden 
Teiles der Entschädigung ist der Zeitpunkt maßgebend, in dem Sie 
uns den Eintritt der Voraussetzungen gemäß Ziffer 1.4.3 Abs. 11 
nachgewiesen haben. 

Zinsen für die Beträge gemäß Abs. 1 b werden erst fällig, wenn die 
dort genannten zusätzlichen Voraussetzungen der Entschädigung 
festgestellt sind. 

(5) Aufschiebung der Entschädigung 

Wir können die Zahlung, sowie in der Glasbruchversicherung ge-
mäß Ziffer 1.3.7 die Beauftragung des Naturalersatzes, aufschie-
ben 

a) solange Zweifel daran bestehen, dass Sie empfangsberechtigt 
sind; 

b) wenn gegen Sie oder einen Ihrer Repräsentanten aus Anlass 
des Versicherungsfalles ein behördliches oder strafgerichtliches 
Verfahren aus Gründen eingeleitet worden ist, die auch für den 
Entschädigungsanspruch rechtserheblich sind, bis zum rechtskräf-
tigen Abschluss dieses Verfahrens. 

(6) Realkredit 

Die gesetzlichen Vorschriften über die Sicherung des Realkredites 
bleiben unberührt. 

1.4.6 Welche Regelungen gibt es zum Wohneigentum? 

(1)Ist ein Gebäude gemäß dem Wohnungseigentumsgesetz auf 
mehrere Eigentümer aufgeteilt und sind wir wegen des Verhaltens 
eines Teileigentümers nach den Bestimmungen dieses Versiche-
rungsvertrages ganz oder teilweise leistungsfrei, so können wir uns 
hierauf gegenüber den übrigen Teileigentümern wegen deren Son-
dereigentums und des Gemeinschaftseigentums in Höhe deren 
Miteigentumsanteile (§ 1 Abs. 2 des Wohnungseigentumsgesetz-
es) nicht berufen. 

Der Teileigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vor-
liegt, ist verpflichtet, uns die darauf entfallenden Aufwendungen zu 
erstatten. 

(2)Die übrigen Teileigentümer können verlangen, dass wir ihnen 
auch hinsichtlich des Miteigentumsanteiles des Teileigentümers, 
der den Entschädigungsanspruch ganz oder teilweise verwirkt hat, 
Entschädigung leisten, jedoch nur soweit diese zusätzliche Ent-
schädigung zur Wiederherstellung des gemeinschaftlichen Eigen-
tums (§ 2 Abs. 5 des Wohnungseigentumsgesetzes) verwendet 
wird. 

Der Teileigentümer, in dessen Person der Verwirkungsgrund vor-
liegt, ist verpflichtet , uns die darauf entfallenden Aufwendungen zu 
erstatten. 

(3)Bei Gebäudeversicherung für nur einen Teil des Gebäudes gel-
ten Nr. 1 bis 2 entsprechend. 

1.4.7 Wie funktioniert das Sachverständigenverfahren? 

(1) Feststellung der Schadenhöhe 

Sie können nach Eintritt des Versicherungsfalles verlangen, dass 
die Höhe des Schadens durch Sachverständige festgestellt wird. 

328995 
000038 

16 25 
00000000 
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Prozent für das Jahr, soweit Sie nicht aus einem anderen Rechts-
grund höhere Zinsen verlangen können. Die Zinsen werden zu-
sammen mit der Entschädigung fällig. 

(3) Hemmung 

Der Lauf dieser Frist ist gehemmt. solange der Schaden infolge Ih-
res Verschuldens nicht festgestellt oder in der Glasbruchversiche-
rung gemäß Ziffer 1.3.7 der Reparaturauftrag nicht erteilt werden 
kann. 
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Ein solches Sachverständigenverfahren können wir und Sie auch 
gemeinsam vereinbaren. 

(2) Weitere Feststellung 

Das Sachverständigenverfahren kann durch Vereinbarung auf wei-
tere Feststellungen zum Versicherungsfall ausgedehnt werden. 

(3) Verfahren vor Feststellung 

Für das Sachverständigenverfahren gilt: 

a) Jede Partei benennt in Textform (z.B. E-Mail, Brief oder Telefax) 
einen Sachverständigen und kann dann die andere unter Angabe 
des von ihr benannten Sachverständigen schriftlich auffordern, den 
zweiten Sachverständigen zu benennen. Wird der zweite Sachver-
ständige nicht binnen zwei Wochen nach Empfang der Aufforde-
rung benannt, so kann ihn die auffordernde Partei durch das für 
den Schadenort zuständige Amtsgericht ernennen lassen. In der 
Aufforderung ist auf diese Folge hinzuweisen; 

b) beide Sachverständige benennen in Textform vor Beginn des 
Feststellungsverfahrens einen dritten Sachverständigen als Ob-
mann. Einigen sie sich nicht, so wird der Obmann auf Antrag einer 
Partei durch das für den Schadenort zuständige Amtsgericht er-
nannt; 

c) wir dürfen als Sachverständige keine Personen benennen, die 
Mitbewerber von Ihnen sind oder mit Ihnen in Geschäftsverbindung 
stehen, ferner keine Personen, die bei Mitbewerbern oder Ge-
schäftspartnern angestellt sind oder mit ihnen in einem ähnlichen 
Verhältnis stehen. 

Dies gilt entsprechend für die Benennung eines Obmannes durch 
die Sachverständigen. 

(4) Feststellung 

Die Feststellungen der Sachverständigen müssen enthalten 

a) für zerstörte oder beschädigte Gebäude oder Gebäudezubehör 
und für alle sonstigen zerstörten, beschädigten und abhanden ge-
kommenen versicherten Sachen deren Versicherungswert zum 
Zeitpunkt des Versicherungsfalles, in der Immobilienversicherung 
für zerstörte Gebäude oder Gebäudezubehör auch den Ersatzwert 
gemäß Ziffer 1.4.2 Abs. 2 ; in den Fällen von Ziffer 1.4.3 Abs. 11 ist 
auch der Zeitwert anzugeben; 

b) für beschädigte Gebäude und sonstige beschädigte Sachen die 
Beträge gemäß Ziffer 1.4.3 Abs. 1 c; 

c) alle sonstigen gemäß Ziffer 1.4.3 Abs. 1 bis 4 maßgebenden 
Tatsachen, insbesondere die Restwerte der vom Schaden betroffe-
nen Sachen; 

d) entstandene Kosten, die gemäß Ziffern 1.1.3 und 1.1.4 versi-
chert sind. 

(5) Verfahren nach Feststellung 

Die Sachverständigen übermitteln beiden Parteien gleichzeitig ihre 
Feststellungen. Weichen die Feststellung voneinander ab, so über-
geben wir sie unverzüglich dem Obmann. Dieser entscheidet über 
die streitig gebliebenen Punkte innerhalb der durch die Feststellun-
gen der Sachverständigen gezogenen Grenzen und übermittelt 
seine Entscheidung beiden Parteien gleichzeitig. 

Die Feststellungen der Sachverständigen oder des Obmannes sind 
verbindlich, wenn nicht nachgewiesen wird, dass sie offenbar von 
der wirklichen Sachlage erheblich abweichen. Aufgrund dieser ver-
bindlichen Feststellungen berechnen wir die Entschädigung. 

Im Falle unverbindlicher Feststellungen erfolgen diese durch ge-
richtliche Entscheidung. Dies gilt auch, wenn die Sachverständigen 
die Feststellung nicht treffen können oder wollen oder verzögern.  

(6)Kostentragung 

Sofern nicht etwas anderes vereinbart ist, trägt jede Partei die Kos-
ten ihres Sachverständigen. Die Kosten des Obmannes tragen bei-
de Parteien je zur Hälfte. 

(7)Gültigkeit der Obliegenheiten 

Durch das Sachverständigenverfahren werden Ihre Obliegenheiten 
nicht berührt. 

1.4.8 Was gilt im Fall einer Mehrfachversicherung für 
die Entschädigungsberechnung? 

In Ergänzung zu Teil B Ziffer 4 

(1)Subsidiarität der Sachdeckung 

Soweit Sie oder der Versicherte aus einer anderweitig bestehen-
den technischen Versicherung (Maschinenversicherung, Montage-/ 
Bauleistungsversicherung, Elektronikversicherung), Transportversi-
cherung oder sonstigen Spezialversicherung eine Entschädigung 
für denselben, nach diesem Vertrag versicherten Schaden erlangt, 
so kann ein Anspruch aus vorliegendem Vertrag nicht geltend ge-
macht werden (Subsidiarität der Sachdeckung). Sie oder der Versi-
cherte sind verpflichtet, eine anderweitige bestehende Versiche-
rung in Anspruch zu nehmen. 

(2)Mehrfachversicherung 

a) Begriff der Mehrfachversicherung 

Wenn bei mehreren Versicherern ein Interesse gegen dieselbe Ge-
fahr versichert ist, kann dies zu einer Mehrfachversicherung füh-
ren. Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn die Versicherungs-
summen zusammen den Versicherungswert übersteigen. Eine 
Mehrfachversicherung liegt vor, wenn die Summe der Entschädi-
gungen, die von jedem Versicherer ohne Bestehen der anderen 
Versicherung zu zahlen wäre, aus anderen Gründen den Gesamt-
schaden übersteigt. 

b) Haftung und Entschädigung bei Mehrfachversicherung 

Bei Vorliegen einer Mehrfachversicherung haften wir und die ande-
ren Versicherer in der Weise, dass jeder für den Betrag aufzukom-
men hat, zu dessen Zahlung er nach seinem Vertrag verpflichtet 
ist. Sie können insgesamt aber aus allen Verträgen nicht mehr als 
den Betrag des Ihnen entstandenen Schadens verlangen. 

Dieser Beitrag ist um die Selbstbeteiligungen zu reduzieren, die mit 
Ihnen vereinbart worden sind. 

c) Betrügerische Mehrfachversicherung 

Haben Sie sich in der Absicht mehrfach versichert, sich dadurch ei-
nen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, ist jeder in 
dieser Absicht geschlossene Vertrag nichtig. Uns steht der Beitrag 
bis zu dem Zeitpunkt zu, zu dem wir von den die Nichtigkeit be-
gründenden Umständen Kenntnis erlangen. 

d) Beseitigung einer ohne Ihr Wissen entstandenen Mehrfachversi-
cherung 

Ist die Mehrfachversicherung ohne Ihr Wissen zustande gekom-
men, können Sie die Aufhebung des später geschlossenen Vertra-
ges verlangen. Sie können stattdessen aber auch die Herabset-
zung der Versicherungssumme auf den Teilbetrag verlangen, der 
durch die frühere Versicherung nicht gedeckt ist. In diesem Fall ist 
Ihr Beitrag entsprechend zu mindern. Die von Ihnen verlangte Her-
absetzung oder Aufhebung des Versicherungsschutzes wird mit 
Zugang Ihrer Erklärung wirksam. 

Das Recht auf Aufhebung oder Herabsetzung erlischt, wenn Sie es 
nicht innerhalb eines Monats geltend machen, nachdem Sie von 
der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt haben. 

Ihre Rechte auf Herabsetzung oder Aufhebung des Versicherungs-
schutzes können Sie auch geltend machen, wenn die Mehrfach-
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versicherung dadurch entstanden ist, dass nach Abschluss der 
Versicherungsverträge der Versicherungswert gesunken ist. Sind 
in diesem Fall die Verträge gleichzeitig oder im Einvernehmen der 
Versicherer geschlossen worden, können Sie anstelle einer Ver-
tragsaufhebung jedoch nur die verhältnismäßige Herabsetzung der 
Versicherungssummen und Beiträge verlangen. 

2. Leistungsausschlüsse und Leistungsein-
schränkungen 

2.1 Welche Gefahren und Schäden sind nicht versi-

 

chert? 

Generelle Ausschlüsse 

Ergänzend zu den Bestimmungen über nicht versicherte Gefahren. 
Schäden und Sachen in den Ziffern 1.3.1 bis 1.3.9 sind ohne Rück-
sicht auf mitwirkende Ursachen ferner nicht versichert Schäden 
durch 

(1)Krieg, kriegsähnliche Ereignisse, Bürgerkrieg, Revolution, Re-
bellion, Aufstand; 

(2)Kernenergie, nukleare Strahlung oder radioaktive Substanzen; 

In die Versicherung sind jedoch Schäden an den versicherten Sa-
chen eingeschlossen, die als Folge eines unter die Versicherung 
fallenden Schadenereignisses durch auf dem Versicherungsgrund-
stück betriebsbedingt vorhandene oder verwendete radioaktive 
Isotope entstehen. insbesondere Schäden durch Kontamination 
und Aktivierung. Dies gilt nicht für radioaktive Isotope von Kernre-
aktoren. 

(3)Terrorakte 

Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Personen-
gruppen zur Erreichung politischer, religiöser, ethnischer oder 
ideologischer Ziele, die geeignet sind, Angst oder Schrecken in der 
Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu verbreiten und da-
durch auf eine Regierung oder staatliche Einrichtungen Einfluss zu 
nehmen. 

2.2 Welche Wartezeit gilt bei der Elementarversiche-

 

rung? 

Ergänzend zu den Bestimmungen in Teil C Ziffer 1 beginnt der 
Versicherungsschutz für Elementarschäden gemäß Ziffer 1.3.5 frü-
hestens 14 Tage nach Antragsdatum (Wartezeit). Dies gilt nicht, 
wenn eine gleichlautende Elementarversicherung bereits über ei-
nen Vorvertrag bei unserer Gesellschaft oder einem anderen Versi-
cherungsunternehmen gedeckt waren und sich die Deckung unmit-
telbar anschließt. 

2.3 Was gilt, wenn Sie den Versicherungsfall vorsätz-

 

lich oder grob fahrlässig herbeiführen? 

Wenn Sie den Versicherungsfall vorsätzlich herbeiführen, besteht 
hierfür kein Versicherungsschutz. Wenn Sie den Versicherungsfall 
grob fahrlässig herbeiführen, sind wir berechtigt, die Versiche-
rungsleistungen zu kürzen. Die Kürzung richtet sich nach der 
Schwere Ihres Verschuldens. Die kann gegebenenfalls zum voll-
ständigen Anspruchsverlust führen. 

2.4 Was gilt, wenn Sie nach Eintritt des Versiche-
rungsfalls versuchen, uns arglistig zu täuschen? 

(1)Versuchen Sie, uns arglistig über Tatsachen zu täuschen, die 
für den Grund oder für die Höhe der Entschädigung von Bedeutung 
sind, so sind wir von der Entschädigungspflicht frei. 

(2)Ist die Täuschung oder der Täuschungsversuch durch ein 
rechtskräftiges Strafurteil wegen Betrugs oder Betrugsversuchs 
festgestellt, so gelten die Voraussetzungen von Satz 1 als bewie-
sen. 

Allianz 

2.5 Was gilt bei Verzicht auf Ersatzansprüche? 

In Abweichung zu Teil B Ziffer 6 Abs. 2 gilt: 

(1)Die Entschädigungspflicht bleibt für die Gefahren gemäß Ziffer 
1.3.1 bis 1.3.3 und 1.3.7 unberührt, soweit Sie gegenüber Dritten 
Ersatzansprüche oder deren Sicherung dienende Rechte aufgeben 
oder im Voraus auf sie verzichten. 

(2)Dies gilt jedoch nicht für Schäden, die vorsätzlich oder grob 
fahrlässig von den Dritten oder von deren Repräsentanten, oder 
die vorsätzlich von sonstigen Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen 
der Dritten verursacht werden. 

(3)Gegenüber Ihren Arbeitnehmern verzichten wir auf Regressan-
sprüche, es sei denn, dass Vorsatz vorliegt. Den Arbeitnehmern 
sind Leiharbeiter gleichgestellt. 

2.6 Sanktionsklausel 

Es besteht - unbeschadet der übrigen Vertragsbestimmungen - 
Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf die 
Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder 
Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europäischen Union oder 
der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen. 

Dies gilt auch für Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen 
bzw. Embargos, die durch die Vereinigten Staaten von Amerika in 
Hinblick auf den Iran erlassen werden, soweit dem nicht europäi-
sche oder deutsche Rechtsvorschriften entgegenstehen. 

3. Ihre Besonderen Obliegenheiten 

3.1 Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungs-

 

falls. Welche Sicherheitsvorschriften müssen Sie 
beachten? 

Sie haben 

(1)alle gesetzlichen, behördlichen oder in dem Versicherungsver-
trag vereinbarten Sicherheitsvorschriften zu beachten; 

Abweichungen von Sicherheitsvorschriften, denen das Gewerbe-
aufsichtsamt in Textform (z.B. E-Mail, Brief oder Telefax) zuge-
stimmt hat, beeinträchtigen die Entschädigungspflicht nicht. 

(2)die versicherten Sachen. insbesondere elektrische Anlagen, 
wasserführende Anlagen und Einrichtungen. Dächer und außen an 
den versicherten Gebäuden angebrachte Sachen stets im ord-
nungsgemäßen Zustand zu erhalten und Mängel oder Schäden 
unverzüglich beseitigen zu lassen: 

(3)in der Leitungswasserversicherung 

a) nicht benutzte Räume der versicherten Gebäude genügend häu-
fig zu kontrollieren oder dort alle wasserführenden Anlagen und 
Einrichtungen abzusperren, zu entleeren und entleert zu halten; 

b)während der kalten Jahreszeit alle Räume der versicherten Ge-
bäude genügend zu beheizen und dies häufig genug zu kontrollie-
ren oder alle wasserführenden Anlagen und Einrichtungen abzu-
sperren, zu entleeren und entleert zu halten. 

3.2 Obliegenheiten bei und nach Eintritt des Versi-

 

cherungsfalles 

Inhalt dieses Abschnitts: 
3.2.1 Welche Obliegenheiten zur Abwendung und Min-

derung des Schadens müssen Sie beachten? 
3.2.2 Welche Auskunfts- und Aufklärungsobliegenhei-

ten sind zu beachten, wenn Leistungen geltend 
gemacht werden? 
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3.2.1 Welche Obliegenheiten zur Abwendung und Min-

      

derung des Schadens müssen Sie beachten? 5. Anpassung des Beitrags, Kündigung und 
allg. Vertragsregelungen 

Sie haben bei Eintritt des Versicherungsfalles 

(1)uns den Schaden unverzüglich anzuzeigen, das Abhanden-
kommen versicherter Sachen sowie Schäden durch Innere Unru-
hen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung, auch der 
zuständigen Polizeidienststelle unverzüglich zu melden; uns ge-
genüber gilt diese Anzeige noch als unverzüglich, wenn sie inner-
halb von drei Tagen abgesandt wird; 

(2)der Polizeidienststelle unverzüglich ein Verzeichnis der abhan-
den gekommenen Sachen einzureichen; 

(3)nach Möglichkeit für die Abwendung und Minderung des Scha-
dens zu sorgen. Dabei haben Sie unsere Weisungen, soweit diese 
zumutbar sind, zu befolgen und Weisungen einzuholen, wenn die 
Umstände dies gestatten. Erteilen mehrere an dem Versicherungs-
vertrag beteiligte Versicherer unterschiedliche Weisungen, haben 
Sie nach pflichtgemäßen Ermessen zu handeln; 

3.2.2 Welche Auskunfts- und Aufklärungsobliegenhei-
ten sind zu beachten, wenn Leistungen geltend 
gemacht werden? 

Sie haben bei Eintritt des Versicherungsfalles 

(1)uns auf Verlangen im Rahmen des Zumutbaren jede Untersu-
chung über Ursache und Höhe des Schadens und über den Um-
fang seiner Entschädigungspflicht zu gestatten, jede hierzu dienli-
che Auskunft - auf Verlangen in Textform (z.B. E-Mail, Brief oder 
Telefax) - zu erteilen und die erforderlichen Belege beizubringen, 
auf Verlangen insbesondere einen beglaubigten Grundbuchaus-
zug; 

(2)Veränderungen der Schadenstelle möglichst zu vermeiden, so-
lange wir nicht zugestimmt haben; sind Veränderungen unumgäng-
lich, sind zumindest die beschädigten Teile bis zu unserer Besichti-

gung aufzubewahren. 

3.3 Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzungen 

Hierzu gelten die Regelungen des Teil B Abschnitt 3. 

4. Gefahrerhöhung 

4.1 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht 
und was gilt bei Gefahrerhöhung? 

Gefahrerhöhung 

In Ergänzung zu Teil B Ziffer 5 gilt: 

(1)Die Aufnahme oder Veränderung eines Betriebes in versicher-

ten Gebäuden, gleich welcher Art und welchen Umfangs, sind uns 
unverzüglich anzuzeigen. 

Ist mit der Aufnahme oder Veränderung des Betriebes eine Gefah-
rerhöhung verbunden, so gilt Teil B Ziffer 5. 

Sie haben uns auch anzuzeigen. wenn versicherte Gebäude um-
gebaut oder von sonstigen Baumaßnahmen betroffen werden, die 
ein Notdach erfordern oder auch zur teilweisen Unbenutzbarkeit 
der Gebäude führen. 

(2)Eine Gefahrerhöhung liegt insbesondere vor, wenn versicherte 
Gebäude oder Gebäude, deren Verglasung gemäß Ziffer 1.3.7 ver-
sichert ist, länger als einen Monat unbewohnt, durch Betriebsstillle-
gung unbenutzt oder von umfassenden geschossübergreifenden 
Baumaßnahmen betroffen sind. 

Gefahrerhöhende Umstände werden durch Maßnahmen Ihrerseits 
oder durch sonstige gefahrmindernde Umstände ausgeglichen, 
insbesondere soweit diese mit uns vereinbart sind. 

5.1 Wann beginnt und endet der Versicherungs-
schutz? 

(1)Beginn des Versicherungsschutzes 

Die Bestimmungen gemäß Teil C Ziffer 1 gelten für einmalig zu 
zahlende Beiträge entsprechend. 

(2)Kündigung der Versicherung von Schäden durch Innere Unru-
hen, böswillige Beschädigung, Streik oder Aussperrung 

In Ergänzung zu Teil C Ziffer 5 gilt: 

Die Versicherung von Schäden durch Innere Unruhen, Streik oder 
Aussperrung, mutwillige Beschädigungen, Fahrzeuganprall, 
Rauch, Überschalldruckwellen Ziffer 1.3.6 kann während der ver-
einbarten Laufzeit des Versicherungsvertrages von Ihnen oder uns 
ohne Einhaltung einer Frist gekündigt werden. Die Kündigung 
muss in Textform erfolgen und wird eine Woche nach Zugang wirk-
sam. 

(3)Grundpfandrechtsgläubiger 

Hat ein Realgläubiger sein Grundpfandrecht angemeldet, ist eine 
Kündigung des Versicherungsverhältnisses durch Sie im Hinblick 
auf die Gefahrengruppe Brand, Blitzschlag, Explosion, Implosion, 
Absturz oder Anprall eines Luftfahrzeuges nur wirksam, wenn Sie 
mindestens einen Monat vor Ablauf des Versicherungsvertrags 
nachgewiesen haben, dass zu dem Zeitpunkt, zu dem die Kündi-
gung spätestens zulässig war, das Grundstück nicht mit dem 
Grundpfandrecht belastet war oder dass der Realgläubiger der 
Kündigung zugestimmt hat. 

Diese Regelung gilt nicht für eine Kündigung nach Veräußerung 
oder im Versicherungsfall. 

(4) Kündigung bei Insolvenz 

In Ergänzung zu Teil C Ziffer 5 gilt: 

Ist über Ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet worden, 
sind wir berechtigt das Versicherungsverhältnis zu kündigen. Die-
ses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Mo-
nats nach Kenntniserlangung über das Insolvenzverfahren ausge-
übt wird. 

Die Kündigung muss in Textform erfolgen und wird einen Monat 
nach ihrem Zugang wirksam. 

5.2 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung (bei Ein-
malbeitrag) beachten? 

In Ergänzung zu Teil B Ziffer 2.1 und 2.2 

Einmalbeitrag 

Bei einem Einmalbeitrag ist die Versicherungsperiode die verein-
barte Vertragsdauer, jedoch höchstens ein Jahr. 

Die Bestimmungen gemäß Teil B Ziffer 2.1 und Teil B Ziffer 2.2 
gelten für einmalig zu zahlende Beiträge entsprechend. 

5.3 Unter welchen Voraussetzungen kann sich Ihr 
Beitragssatz ändern? 

(1) Der Tarifbeitrag ergibt sich aus der Multiplikation der Versiche-
rungssumme und dem jeweiligen Beitragssatz für die einzelne Risi-
koart, einschließlich jeweils erforderlicher Zuschläge für besondere 
Gefahrenverhältnisse. In der Dynamischen Neuwertversicherung 
(Ziffer 1.4.2) wird der nach Satz 1 und 2 errechnete Tarifbeitrag zu-
sätzlich mit dem Neuwert-Euro-Faktor multipliziert. Der Beitrags-
satz wird unter Berücksichtigung von Schadenaufwand, Kosten 
und Gewinnansatz kalkuliert. 
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Bei der Neukalkulation des Beitragssatzes für bestehende Verträ-
ge ist der Schadenbedarf einer ausreichend großen Anzahl gleich-

artiger Gebäuderisiken, die Gegenstand dieser Versicherung sind, 
und die voraussichtlich künftige Entwicklung des unternehmensin-
dividuellen Schadenbedarfs zu berücksichtigen. Ergibt die Neukal-
kulation, dass eine Änderung des Beitragssatzes erforderlich ist, 
so wird mit Wirkung ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres 
für bestehende Verträge der Tarifbeitrag um den Prozentsatz er-

höht oder abgesenkt, um den der aufgrund der Neukalkulation er-
mittelte Schadenbedarf vom bisher kalkulierten abweicht. 

Der Änderungsprozentsatz wird auf eine Stelle hinter dem Komma 
gerundet. 

(2) Erhöht sich der Beitrag aufgrund Abs. 1, ohne dass sich der 

Umfang des Versicherungsschutzes entsprechend ändert, können 
Sie den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mit-
teilung kündigen. Die Kündigung wird frühestens zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens unserer Beitragserhöhung wirksam. Sie kön-

nen auch die Umstellung des Vertrages auf Neugeschäftstarif und 
-bedingungen verlangen. Beitragssenkungen gelten automatisch 
ab Beginn des nächsten Versicherungsjahres. 

Wir werden Sie in der Mitteilung über die Beitragserhöhung auf Ihr 

gesetzliches Kündigungsrecht hinweisen. Die Mitteilung muss Ih-

nen spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der Bei-

tragserhöhung zugehen. 

5.4 Was gilt nach Eintritt des Versicherungsfalles für 
die Versicherungssummen und unter welcher 
Voraussetzung kann die Versicherung gekündigt 
werden? 

(1)Versicherungssumme 

Der Versicherungsschutz oder die Versicherungssummen vermin-

dern sich nicht dadurch, dass eine Versicherungsleistung erbracht 
wurde. In der Glasbruchversicherung besteht der Versicherungs-
schutz für unverändert ersetzte Verglasungen oder sonstige versi-
cherte Sachen fort. 

(2)Kündigung 

Nach dem Eintritt des Versicherungsfalles kann jede Vertragspartei 
das Versicherungsverhältnis kündigen. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner spätestens einen Monat 
nach Abschluss der Verhandlungen zugehen. In der Glasbruchver-

sicherung gemäß Ziffer 1.3.7 muss die Kündigung spätestens in-

nerhalb eines Monats nach erfolgten Naturalersatz zugehen. 

Einer Entschädigungszahlung bzw. dem Naturalersatz steht eine 
Ablehnung gleich, wenn die Entschädigung aus Gründen abge-
lehnt wird, die den Eintritt des Versicherungsfalles unberührt las-
sen. 

Die Kündigung nach dieser Regelung bedarf der Textform. 

Kündigen Sie, wird Ihre Kündigung mit Zugang wirksam. Sie kön-
nen jedoch bestimmen, dass Ihre Kündigung zu einem späteren 
Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der laufenden Versiche-
rungsperiode, wirksam wird. Kündigen wir, wird unsere Kündigung 
einen Monat nach Zugang bei Ihnen wirksam. 

5.5 Was gilt für Ihre Mitteilungen und Erklärungen, 

die sich auf das Versicherungsverhältnis bezie-
hen? 

Mitteilungen und Erklärungen, die das Versicherungsverhältnis be-

treffen, können weit reichende Auswirkungen haben. Diese sollten 

auch dann in Textform erfolgen, wenn eine solche Form weder im 
Gesetz noch im Versicherungsvertrag vorgesehen ist. 

Allianz 

5.6 Was gilt nach dem Gesetz, wenn Sie uns eine Än-
derung Ihrer Anschrift oder Ihres Namens nicht 
mitteilen? 

(1)Hat sich Ihre Anschrift oder Ihr Name geändert, so haben Sie 
uns das unverzüglich mitzuteilen. 

(2)Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift oder Ihres Na-
mens nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, die Ihnen 
gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines eingeschriebenen 
Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift unter dem letzten uns 
bekannten Namen. Die Erklärung gilt drei Tage nach der Absen-
dung des Briefes als zugegangen. 

Wenn Sie für eine Versicherung die Anschrift Ihres Betriebes ange-
geben haben, gilt Abs. 2 bei einer Verlegung der gewerblichen Nie-
derlassung entsprechend. 

5.7 Was müssen Sie nach dem Gesetz bei Veräuße-
rung der versicherten Sache oder Interessens-
wegfall beachten? 

(1)Rechtsverhältnisse nach Eigentumsübergang 

Wenn Sie ein versichertes Gebäude veräußern, so tritt zum Zeit-
punkt des Eigentumsübergangs der Erwerber an Ihre Stelle in die 
Rechte und Pflichten ein, die sich während der Dauer seines Ei-
gentums aus dem Versicherungsverhältnis ergeben. 

Sie und der Erwerber hatten für den Beitrag, der auf die zur Zeit 
des Eintrittes des Erwerbers laufende Versicherungsperiode ent-
fällt, als Gesamtschuldner. Wir müssen den Eintritt des Erwerbers 
erst gegen uns gelten lassen, wenn wir hiervon Kenntnis erlangen. 

(2)Kündigungsrechte 

Wir sind berechtigt. dem Erwerber das Versicherungsverhältnis un-

ter Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Dieses 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats ab 
unserer Kenntnis von der Veräußerung ausgeübt wird. 

Der Erwerber ist berechtigt, das Versicherungsverhältnis mit sofor-
tiger Wirkung oder zum Ende der laufenden Versicherungsperiode 
zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht inner-
halb eines Monats nach dem Erwerb, bei fehlender Kenntnis des 
Erwerbers vom Bestehen der Versicherung innerhalb eines Monats 
ab Erlangung der Kenntnis, ausgeübt wird. 

Im Falle der Kündigung durch uns oder den Erwerber haften Sie al-
lein für die Zahlung des Beitrags. 

Eine Kündigung nach diesen Regelungen bedarf der Textform, 
gleich ob die Kündigung durch Sie oder uns erfolgt. 

(3)Pflicht zur Anzeige der Veräußerung 

Sie oder der Erwerber müssen uns die Veräußerung unverzüglich 
in Textform anzeigen. 

Ist die Anzeige unterblieben, so sind wir nicht zur Leistung ver-
pflichtet, wenn der Versicherungsfall später als einen Monat nach 
dem Zeitpunkt eintritt, zu dem uns die Anzeige hätte zugehen müs-
sen und wir nachweisen, dass wir den mit Ihnen bestehenden Ver-
trag mit dem Erwerber nicht geschlossen hätten. 

Wir sind jedoch zur Leistung verpflichtet, wenn uns die Veräuße-
rung zu dem Zeitpunkt bekannt war, zu dem uns die Anzeige hätte 
zugehen müssen. Wir sind ebenfalls zur Leistung verpflichtet, 
wenn uns die Veräußerung nach diesem Zeitpunkt bekannt wurde 
und bei Eintritt des Versicherungsfalles die Kündigungsfrist abge-
laufen war, wir aber nicht gekündigt haben. 

(4) Zwangsversteigerung, Erwerb des Nutzungsrechts 

Geht das Eigentum an dem versicherten Gebäude im Wege der 
Zwangsversteigerung über oder erwirbt ein Dritter auf Grund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrags oder eines ähnlichen Verhältnis-
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ses das Nutzungsrecht daran. dann findet Abs. 1 bis 3 entspre-

chende Anwendung. 

(5) Wegfall des versicherten Interesses 

Fällt das versicherte Interesse für Sie weg, ausgenommen in den 

Fällen von Abs. 1, so endet der Versicherungsschutz zu diesem 
Zeitpunkt. 
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Allianz 

AktualitätsGarantie 

Leistungsverbesserungen, die wir bei neu abzuschließenden Ver-

 

trägen ohne Mehrbeitrag anbieten, gelten auch für Sie. 

1. Was leistet die AktualitätsGarantie? 

Wenn wir neue Versicherungsbedingungen für unsere Leistungs-

 

bausteine einführen, die ausschließlich Verbesserungen enthalten 
und wir diese bei neu abzuschließenden Verträgen ohne Mehrbei-

 

trag anbieten, gelten die Verbesserungen ab deren Einführung au-

 

tomatisch auch für Sie. Dies betrifft Verbesserungen der Leistungs-

 

voraussetzungen, des Leistungsumfangs, der Leistungsausschlüs-

 

se oder der Leistungseinschränkungen. 

2. Für welche Leistungsbausteine gilt die Aktuali-

 

tätsGarantie? 

Die AktualitätsGarantie gilt für die von Ihnen abgeschlossenen 
Leistungsbausteine. Welche Leistungsbausteine Sie abgeschlos-

 

sen haben, können Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen. 

3. Wie erfahren Sie von den Verbesserungen der 
Versicherungsbedingungen? 

Wenn sich für Ihren Vertrag relevante Verbesserungen der Versi-

 

cherungsbedingungen ergeben, werden wir Sie hierüber informie-

 

ren. Unabhängig davon wenden wir die Verbesserungen im Scha-

 

denfall automatisch an. 

4. Wann entfällt die AktualitätsGarantie für einen 
Leistungsbaustein? 

Die AktualitätsGarantie entfällt für den jeweils betroffenen Leis-

 

tungsbaustein 
• wenn wir Verbesserungen bei neu abzuschließenden Verträgen 

nur gegen einen Mehrbeitrag anbieten, oder 
• wenn sich aus den neuen Versicherungsbedingungen nicht aus-

 

328995 schließlich Verbesserungen ergeben. 
000038 

19 25 
00000000 Für Leistungsbausteine, die hiervon nicht betroffen sind, besteht 

die AktualitätsGarantie fort. 

Sollte die AktualitätsGarantie entfallen, werden wir Sie hierüber in-

 

formieren. Sie erhalten dann die Möglichkeit, zu entscheiden, ob 
Sie Ihren Vertrag auf unser neues Produkt mit den neuen Versi-

 

cherungsbedingungen umstellen möchten. 

Auch nach dem Entfallen der AktualitätsGarantie bleiben Ihnen die 
bereits gewährten Verbesserungen für Ihre Leistungsbausteine er-

 

halten. 
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Teil B - Ihre Pflichten für alle Bausteine 

Hier finden Sie übergreifende Pflichten und Obliegenheiten. Geregelt werden auch die Folgen von Pflicht- und Obliegenheitsverletzungen. 
Welche besonderen Obliegenheiten Sie in Bezug auf den jeweiligen Baustein beachten müssen, finden Sie in Teil A. 

Die Regelungen in Teil B gelten, soweit ihr Anwendungsbereich nicht ausdrücklich beschränkt ist. für alle Leistungsbausteine. 

1. Vorvertragliche Anzeigepflicht 

Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht? 

(1) Anzeigepflicht 

a) Gegenstand der Anzeigepflicht 
Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle Ih-
nen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzuzei-
gen. Gefahrerheblich sind die Umstände, die für unsere Entschei-
dung, den Vertrag überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt zu 
schließen, erheblich sind. 

Die Anzeigepflicht gilt auch für Fragen nach gefahrerheblichen 
Umständen, die wir Ihnen nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor 
Vertragsannahme in Textform stellen. 

b)Zurechnung der Kenntnis dritter Personen 
Wenn eine andere Person die Fragen nach gefahrerheblichen Um-
ständen für Sie beantwortet, werden Ihnen Kenntnis und Arglist 
dieser Person zugerechnet. 

(2) Nachteilige Rechtsfolgen einer Anzeigepflichtverletzung 

a) Unsere Rechte bei Anzeigepflichtverletzung 
Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht ergeben sich aus 
§§ 19 bis 22 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Unter den dort 
genannten Voraussetzungen können wir 

• vom Vertrag zurücktreten, 
• von unserer Leistungspflicht frei sein, 
• den Vertrag kündigen, 
• den Vertrag ändern oder 
• den Vertrag wegen arglistiger Täuschung anfechten. 

Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur Vertragsän-
derung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte Mittei-
lung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung hin-
gewiesen haben. 

b) Frist für die Ausübung unserer Rechte 
Unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsän-
derung erlöschen, wenn seit dem Abschluss des Vertrags mehr als 
5 Jahre vergangen sind. Dies gilt nicht, wenn wir von der Anzeige-
pflichtverletzung durch einen Versicherungsfall Kenntnis erlangen, 
der vor Ablauf der Frist eingetreten ist. Die Frist nach Satz 1 be-
trägt 10 Jahre, wenn Sie die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglis-
tig verletzt haben. 

Unser Recht zur Anfechtung wegen arglistiger Täuschung erlischt, 
wenn seit der Abgabe Ihrer Vertragserklärung 10 Jahre vergangen 
sind. 

(3) Ihr Kündigungsrecht bei Vertragsänderung 
Wenn wir im Rahmen einer Vertragsänderung den Beitrag uni 
mehr als 10 Prozent erhöhen oder die Gefahrabsicherung für einen 
nicht angezeigten Umstand ausschließen, können Sie den Vertrag 
nach Maßgabe von § 19 Absatz 6 Versicherungsvertragsgesetz 
(VVG) kündigen. 

(4) Erweiterung des Versicherungsschutzes 
Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend, wenn der Versicherungs-
schutz nachträglich erweitert wird und deshalb eine erneute Risiko-
prüfung erforderlich ist. 

(5) Schriftformerfordernis 
Die Ausübung unseres Rechts auf Rücktritt, Kündigung, Anfech-

 

tung oder Vertragsänderung bedarf der Schriftform. 

2. Pflichten im Zusammenhang mit der Bei-
tragszahlung 

2.1 Was müssen Sie bei der Beitragszahlung 
beachten? 

(1) Zahlungsperiode 

Die Beiträge für Ihre Versicherung müssen Sie als einmaligen Bei-
trag oder als laufende Beiträge entsprechend der vereinbarten 
Zahlungsperiode zahlen. Die Zahlungsperiode kann je nach Ver-
einbarung ein Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder ein Jahr 
betragen. Wir geben sie im Versicherungsschein an. 

Die Beiträge sind entsprechend der vereinbarten Zahlungsperiode 
kalkuliert. Die Versicherungsperiode (§ 12 Versicherungsvertrags-
gesetz- VVG) entspricht somit der vereinbarten Zahlungsperiode. 

(2) Fälligkeit der Versicherungsbeiträge 

a) Erster oder einmaliger Beitrag 
Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach Abschluss 
des Vertrags zu zahlen. Wenn Sie mit uns vereinbart haben, dass 
der Versicherungsschutz erst später beginnen soll, wird der Beitrag 
erst zu diesem Zeitpunkt fällig. 

b)Folgebeiträge 
Die Folgebeiträge sind jeweils am Monatsersten der vereinbarten 
Zahlungsperiode zu zahlen, wenn nichts anderes vereinbart ist. 

(3) Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Die Beitragszahlung ist rechtzeitig. wenn Sie bei Fälligkeit unver-
züglich alles tun, damit der Beitrag bei uns eingeht. Wenn eine 
Zahlung im Lastschriftverfahren (Absatz 5) vereinbart ist, ist die 
Beitragszahlung rechtzeitig. wenn 

• wir den Beitrag bei Fälligkeit einziehen können und 
• der Kontoinhaber einer berechtigten Einziehung nicht wider-

spricht. Wenn wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen können 
und Sie dies nicht zu vertreten haben, ist die Zahlung auch dann 
noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erfolgt, nachdem wir Sie 
in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) zur Zahlung aufge-
fordert haben. 

(4) Übermittlungsrisiko 

Die Übermittlung des Beitrags erfolgt auf Ihre Gefahr und Ihre Kos-
ten. 

(5) Zahlung im Lastschriftverfahren 

a) SEPA-Lastschriftmandat 
Wenn der Beitrag von einem Konto eingezogen werden soll (Last-
schriftverfahren), muss uns hierfür ein SEPA-Lastschriftmandat er-
teilt werden. 

b)Monatliche Beiträge 
Monatliche Beiträge müssen im Lastschriftverfahren gezahlt wer-

 

den. 

c) Folgen eines fehlgeschlagenen Lastschrifteinzugs 
Wenn wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen können und Sie 
dies zu vertreten haben, 
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• können wir für die Zukunft verlangen, dass Zahlungen außer-
halb des Lastschriftverfahrens erfolgen; 

• sind wir berechtigt, eine monatliche Zahlungsperiode auf eine 
vierteljährliche Zahlungsperiode umzustellen. 

Im Übrigen gelten die Regelungen zum Verzug (siehe Ziffern 2.2 
und 2.3). 

2.2 Was gilt, wenn Sie den ersten oder ein-
maligen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? 

(1)Gefährdung des Versicherungsschutzes 

Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der rechtzeitigen 
Zahlung des Beitrags abhängig (siehe Teil C Ziffer 1). Wenn Sie 
den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig im Sinn von 
Ziffer 2.1 Absatz 2 a) und Absatz 3 zahlen, beginnt der Versiche-
rungsschutz erst zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen. 

Für Versicherungsfälle, die in der Zwischenzeit eintreten, sind wir 
nicht zur Leistung verpflichtet, es sei denn, Sie weisen uns nach, 
dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben. 

Auf unsere Leistungsfreiheit können wir uns nur berufen, wenn wir 
Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel Brief. 
Fax, E-Mail) oder durch einen auffälligen Hinweis im Versiche-
rungsschein auf diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags 
hingewiesen haben. 

(2)Unser Rücktrittsrecht 

Wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig zah-
len, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange der Beitrag 
nicht bei uns eingegangen ist. Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlos-
sen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu ver-
treten haben. 

2.3 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag 
nicht rechtzeitig zahlen? 

(1)Verzug 

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig im Sinne von Ziffer 
2.1 Absatz 2 b) und Absatz 3 zahlen, geraten Sie ohne weitere 
Zahlungsaufforderung in Verzug, es sei denn, Sie haben die Nicht-
zahlung nicht zu vertreten. Wir sind berechtigt, Ersatz des Scha-
dens zu verlangen, der uns durch den Verzug entstanden ist. 

(2)Fristsetzung 

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig zahlen, können wir 
Ihnen auf Ihre Kosten in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens 2 Wochen betragen 
muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn wir darin den rück-
ständigen Beitrag, Zinsen und Kosten im Einzelnen beziffern und 
die Rechtsfolgen angeben. die nach den Absätzen 3 bis 5 mit dem 
Fristablauf verbunden sind. 

(3)Kein Versicherungsschutz bei erfolglosem Fristablauf 

Für Versicherungsfälle, die nach Ablauf der gesetzten Zahlungs-
frist eintreten, besteht kein Versicherungsschutz, wenn 

• Sie sich bei Eintritt des Versicherungsfalls noch mit der Zahlung 
von Beitrag, Zinsen oder Kosten in Verzug befinden und 

• wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen haben. 

(4) Unser Kündigungsrecht bei erfolglosem Fristablauf 

Wenn Sie nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist noch immer mit 
Beitrag. Zinsen oder Kosten in Verzug sind, können wir den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Vorausset-
zung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechts-
folge hingewiesen haben. 

Wir können die Kündigung bereits mit der Fristsetzung erklären. 
Wenn Sie bei Ablauf der Frist noch immer mit der Zahlung von Bei-
trag, Zinsen oder Kosten in Verzug sind, wird die Kündigung dann 
automatisch wirksam. Hierauf werden wir Sie bei Kündigung aus-
drücklich hinweisen. 

(5)Fortbestand des Vertrags, wenn Sie den angemahnten Be-
trag nachzahlen 

Unsere Kündigung wird unwirksam und der Vertrag besteht fort, 
wenn Sie den angemahnten Betrag innerhalb eines Monats nach-
zahlen. Die Monatsfrist beginnt mit der Kündigung oder, wenn die 
Kündigung bereits mit der Fristsetzung verbunden worden ist, mit 
Ablauf der Zahlungsfrist. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem 
Ablauf der Zahlungsfrist und der Nachzahlung eintreten, besteht je-
doch kein Versicherungsschutz. 

3. Rechtsfolgen von Obliegenheitsverletzun-
gen 

Welche Rechtsfolgen haben Obliegenheitsverletzungen? 

(1) Nachteilige Auswirkungen auf unsere Leistungspflicht 

Wenn Sie eine Obliegenheit verletzen, kann dies dazu führen, 
dass wir nicht oder nur teilweise leistungspflichtig sind. Im Einzel-
nen gilt: 

• Wenn Sie die Obliegenheit vorsätzlich verletzen, sind wir nicht 
leistungspflichtig. 

• Wenn Sie die Obliegenheit grob fahrlässig verletzen, sind wir 
berechtigt, die Versicherungsleistung zu kürzen. Die Kürzung 
richtet sich nach der Schwere des Verschuldens. Sie kann gege-
benenfalls zum vollständigen Anspruchsverlust führen. Wenn 
Sie nachweisen, dass keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt, kür-
zen wir die Leistung nicht. 

Auch im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit bleiben wir 
insoweit zur Leistung verpflichtet, als Sie uns nachweisen. dass die 
Verletzung der Obliegenheit 

• weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falls 

• noch für die Feststellung oder den Umfang unserer Leistungs-
pflicht 

ursächlich war. Dies gilt nicht, wenn Sie die Obliegenheit arglistig 
verletzt haben. 

(2) Unser Kündigungsrecht 

Wenn Sie eine Obliegenheit aus diesem Vertrag verletzen, die Sie 
vor Eintritt des Versicherungsfalls erfüllen müssen, können wir zu-
sätzlich zu den in Absatz 1 genannten Rechten den Vertrag fristlos 
kündigen. Die Kündigung können wir nur innerhalb eines Monats, 
nachdem wir von der Verletzung Kenntnis erlangt haben, erklären. 

Die Kündigung ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass 
die Obliegenheitsverletzung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig 
erfolgt ist. 

4. Mitteilungsobliegenheit, wenn Sie auch ei-

 

ne andere Versicherung in Anspruch neh-
men können 

Was müssen Sie uns mitteilen, wenn Sie auch eine andere 
Versicherung in Anspruch nehmen können? 

(1) Ihre Mitteilungsobliegenheit 

Wenn Sie im Versicherungsfall auch aus einer Versicherung mit ei-
nem anderen Versicherer eine Leistung beanspruchen können, 
müssen Sie uns dies unverzüglich mitteilen. In der Mitteilung sind 
der andere Versicherer und die Versicherungssumme anzugeben. 
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Die Mitteilungsobliegenheit entfällt, wenn der andere Versicherer 
ein Unternehmen des Allianz Konzerns ist. 

(2) Rechtsfolgen bei Verletzung dieser Mitteilungsobliegenheit 

Die Rechtsfolgen einer Verletzung dieser Mitteilungsobliegenheit 
richten sich nach Ziffer 3. Unter den dort genannten Voraussetzun-
gen können wir ganz oder teilweise von der Leistungspflicht frei 
sein sowie ein Kündigungsrecht haben. 

5. Gefahrerhöhung 

Diese Regelung gilt nicht für 
den Baustein Haftpflichtversicherung, sofern dieser vereinbart 
ist. - Bitte beachten Sie hierzu die Regelungen in Teil A, Bau-
stein Haftpflichtversicherung, Ziffern 1.2, 1.3 und 5; 
die Bausteine Straf-Rechtsschutz für Unternehmen, Strafrechts-
schutz für Unternehmensleiter. Strafrechtsschutz für Selbständi-
ge, sofern diese vereinbart sind. - Bitte beachten Sie hierzu die 
Regelungen in Teil A des jeweiligen Bausteins, Ziffern 5.2 und 
5.3. 

Was gilt bei Gefahrerhöhungen? 

(1) Begriff der Gefahrerhöhung 

Eine Gefahrerhöhung liegt vor, wenn sich die im Zeitpunkt Ihrer 
Vertragserklärung vorhandenen Umstände so wesentlich ändern, 
dass der Eintritt des Versicherungsfalls oder eine Vergrößerung 
des Schadens oder unsere ungerechtfertigte Inanspruchnahme 
wahrscheinlicher werden. 

(2) Ihre Pflichten im Zusammenhang mit Gefahrerhöhungen 

a) Verbot der Vornahme von Gefahrerhöhungen 

Nach Abgabe Ihrer Vertragserklärung dürfen Sie ohne unsere vor-
herige Zustimmung keine Gefahrerhöhung vornehmen oder deren 
Vornahme durch Dritte gestatten. 

b) Anzeigepflichten 

Wenn Sie ohne unsere vorherige Zustimmung eine Gefahrerhö-
hung vorgenommen oder gestattet haben und dies nachträglich er-
kennen, müssen Sie uns die Gefahrerhöhung unverzüglich anzei-
gen.Auch eine Gefahrerhöhung, die nach Abgabe Ihrer Vertragser-
klärung unabhängig von Ihrem Willen eingetreten ist, müssen Sie 
uns unverzüglich anzeigen, sobald Sie von ihr Kenntnis erlangt ha-
ben. 

(3) Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen 

Die Folgen einer Verletzung der Pflichten nach Absatz 2 ergeben 
sich aus §§ 24 bis 27 Versicherungsvertragsgesetz (VVG). Unter 
den dort genannten Voraussetzungen können wir 
• ganz oder teilweise leistungsfrei werden, 
• den Versicherungsvertrag kündigen, 
• den Beitrag erhöhen oder 
• die Absicherung der höheren Gefahr ausschließen. 

Wenn wir den Beitrag um mehr als 10 % erhöhen oder die Absi-
cherung der höheren Gefahr ausschließen, können Sie den Ver-
trag innerhalb eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung ohne 
Einhaltung einer Frist kündigen. In der Mitteilung haben wir Sie auf 
dieses Kündigungsrecht hinzuweisen. 

(4) Mitversicherte Gefahrerhöhungen 

Die vorstehenden Regelungen finden keine Anwendung, wenn sich 
die Gefahr nur unerheblich erhöht hat oder die Gefahrerhöhung 
nach den Umständen als mitversichert anzusehen ist. 

(5) Form der Kündigung 

Unsere Kündigung nach Absatz 3 bedarf der Textform. Zum Bei-
spiel erfüllen eine E-Mail, ein Brief oder ein Telefax die Textform, 
sofern der Absender daraus erkennbar ist. 

6. Übergang Ihrer Ansprüche gegen Dritte 
auf uns 

Wann gehen Ihre Ersatzansprüche gegen Dritte auf uns über 
und welche Obliegenheiten müssen Sie dabei beachten? 

(1)Übergang von Ersatzansprüchen 

Wenn Ihnen ein Ersatzanspruch gegen einen Dritten zusteht, geht 
dieser Anspruch bis zu der Höhe auf uns über, in der wir den Scha-
den ersetzen. Der Übergang kann nicht zu Ihrem Nachteil geltend 
gemacht werden. 

Wenn sich Ihr Ersatzanspruch gegen eine Person richtet, mit der 
Sie bei Eintritt des Schadens in häuslicher Gemeinschaft leben, 
können wir den übergegangenen Anspruch gegen diese Person 
nur geltend machen, wenn sie den Schaden vorsätzlich verursacht 
hat. 

(2)Ihre Obliegenheiten im Zusammenhang mit Ersatzansprü-
chen 

Sie müssen einen Ersatzanspruch oder ein zur Sicherung dieses 
Anspruchs dienendes Recht unter Beachtung der geltenden Form-
und Fristvorschriften wahren. Das bedeutet beispielsweise, dass 
Sie über den Anspruch oder ein ihn sicherndes Recht nicht durch 
Abtretung, Verzicht, Erlass oder Vergleich verfügen dürfen. Auch 
dürfen Sie die Realisierung des Anspruchs nicht durch bloßes Un-
tätigbleiben verhindern. 

Nachdem der Anspruch auf uns übergegangen ist, müssen Sie uns 
ferner bei der Durchsetzung des Anspruchs unterstützen, soweit 
dies erforderlich ist. 

(3)Folgen von Obliegenheitsverletzungen 

Abweichend von Ziffer 3 gilt bei Verletzung der Obliegenheiten 
nach Absatz 2 Folgendes: 

Wenn Sie die genannten Obliegenheiten vorsätzlich verletzen, sind 
wir insoweit nicht zur Leistung verpflichtet, als wir aufgrund Ihrer 
Obliegenheitsverletzung von dem Dritten keinen Ersatz erlangen 
können. 

Wenn Sie die genannten Obliegenheiten grob fahrlässig verletzen 
und wir deshalb von dem Dritten keinen Ersatz verlangen können, 
sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kürzen. Die Kürzung richtet 
sich nach der Schwere Ihres Verschuldens. Sie kann gegebenen-
falls zum vollständigen Anspruchsverlust führen. Wenn Sie nach-
weisen, dass keine grobe Fahrlässigkeit vorliegt, kürzen wir die 
Leistung nicht. 
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1. Beginn des Versicherungsschutzes 

Wann beginnt der Versicherungsschutz? 

(1)Grundsatz 

Der Versicherungsschutz beginnt zum vereinbarten Zeitpunkt, 
wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne 
von Teil B Ziffer 2.1 Absatz 2 a) und Absatz 3 zahlen. Wenn Sie 
den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig zahlen, be-
ginnt der Versicherungsschutz daher erst zu dem Zeitpunkt, zu 
dem Sie den Beitrag zahlen (siehe Teil B Ziffer 2.2 Absatz 1). 

Für Versicherungsfälle, die vor Beginn des Versicherungsschutzes 
eingetreten sind, leisten wir nicht. 

(2)Erweiterung des Versicherungsschutzes 

Wenn Sie den Versicherungsschutz nachträglich erweitern, gilt Ab-
satz 1 auch für diese Erweiterung des Versicherungsschutzes. 

2. Versicherung für fremde Rechnung 

Was gilt bei einer Versicherung für fremde Rechnung? 

(1)Rechte aus dem Vertrag 

Wenn Sie den Vertrag im eigenen Namen für einen anderen 
schließen (Versicherung für fremde Rechnung), können aus-
schließlich Sie als Versicherungsnehmer die Rechte aus dem Ver-
trag ausüben. Dies gilt auch dann, wenn die versicherte Person 
den Versicherungsschein besitzt. 

(2)Zustimmung der versicherten Person zur Zahlung 

Wir können vor Zahlung der Versicherungsleistung an Sie den 
Nachweis verlangen, dass die versicherte Person hierzu ihre Zu-
stimmung erteilt hat. 

(3)Kenntnis und Verhalten der versicherten Person 

a) Zurechnung der Kenntnis und des Verhaltens der versicher-
ten Person 
Die Kenntnis und das Verhalten der versicherten Person stehen Ih-
rer Kenntnis und Ihrem Verhalten gleich. Das bedeutet beispiels-
weise, dass die Obliegenheiten nicht nur von Ihnen zu erfüllen 
sind, sondern auch von der versicherten Person. Eine Zurechnung 
erfolgt nicht, wenn es der versicherten Person nicht möglich oder 
zumutbar war, Sie rechtzeitig zu benachrichtigen. 

b)Zustandekommen des Vertrags ohne Wissen der versicher-
ten Person 
Wenn der Vertrag ohne Wissen der versicherten Person abge-
schlossen wurde, kommt es auf das Wissen der versicherten Per-
son nicht an. Das Wissen der versicherten Person wird Ihnen aber 
zugerechnet, wenn Sie uns bei Abschluss des Vertrags nicht dar-
über informiert haben, dass Sie den Vertrag ohne Auftrag der ver-
sicherten Person schließen. 

3. Bedingungsanpassung 

Wann können wir eine Regelung Ihrer Versicherungsbedin-
gungen anpassen? 

(1) Unwirksamkeit einer Regelung 

Wenn durch 
• eine höchstrichterliche Entscheidung oder 
• einen bestandskräftigen Verwaltungsakt  

eine Regelung in Versicherungsbedingungen für unwirksam erklärt 
wird, sind wir berechtigt, eine davon betroffene Regelung in Ihren 
Versicherungsbedingungen zu ändern, zu ergänzen oder zu erset-
zen. 

Dies gilt auch, wenn sich die gerichtliche oder behördliche Ent-
scheidung gegen ein anderes Unternehmen richtet. Voraussetzung 
ist, dass die für unwirksam erklärte Regelung mit einer Regelung in 
Ihren Versicherungsbedingungen im Wesentlichen inhaltsgleich ist. 
Eine Anpassung ist nur zulässig wenn die in den folgenden Absät-
zen beschriebenen Voraussetzungen vorliegen. 

(2) Regelungen, die angepasst werden können 

Wir können nur Regelungen anpassen, die eines der folgenden 
Themen betreffen: 

• Leistungsvoraussetzungen: 
• Leistungsumfang; 
• Leistungsausschlüsse oder Leistungseinschränkungen; 
• Obliegenheiten, die Sie nach Vertragsabschluss beachten müs-

sen: 
• die Anpassung Ihres Beitrags; 
• die Vertragsdauer; 
• die Kündigung des Vertrags 

(3) Ersatzlose Streichung der Regelung darf nicht interessen-
gerecht sein 

Eine Anpassung setzt voraus, 

• dass die gesetzlichen Vorschriften keine konkrete Bestimmung 
enthalten, mit der die durch die Unwirksamkeit (siehe Absatz 1) 
entstandene Vertragslücke geschlossen werden kann und 

• dass der ersatzlose Wegfall der Regelung keine angemessene 
Lösung darstellt, die den typischen Interessen der Vertragspart-
ner gerecht würde. 

(4) Inhalt der Neuregelung 

Die Anpassung erfolgt nach den Grundsätzen der ergänzenden 
Vertragsauslegung. Das bedeutet. dass die unwirksame Regelung 
durch eine Regelung ersetzt wird, welche die Vertragspartner als 
angemessene und ihren typischen Interessen gerechte Lösung ge-
wählt hätten, wenn ihnen die Unwirksamkeit der Regelung zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bekannt gewesen wäre. 

(5)Durchführung der Bedingungsanpassung 

Die angepasste Regelung werden wir Ihnen in Textform (zum Bei-
spiel Brief, Fax, E-Mail) mitteilen und erläutern. 

Die Anpassung gilt als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von 6 
Wochen nach Zugang unserer Mitteilung widersprechen. Ihr Wider-
spruch muss in Textform erfolgen. 

Auf Ihr Widerspruchsrecht werden wir Sie in unserer Mitteilung 
ausdrücklich hinweisen. Für die Rechtzeitigkeit Ihres Widerspruchs 
reicht es aus, wenn Sie ihn innerhalb der Frist absenden. Wenn 
Sie fristgemäß widersprechen, tritt die Bedingungsanpassung nicht 
in Kraft. 

(6)Unser Kündigungsrecht im Falle Ihres Widerspruchs 

Falls Sie der Bedingungsanpassung widersprechen (siehe Absatz 
5), können wir den Vertrag kündigen, wenn uns das Festhalten an 
dem Vertrag ohne die Anpassung nicht zumutbar ist. 

Unsere Kündigung müssen wir innerhalb von 6 Wochen nach Zu-
gang Ihres Widerspruchs in Textform (zum Beispiel Brief, Fax, E-
Mail) erklären, und zwar mit einer Frist von 8 Wochen zum Ende 
eines Monats. 
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4. Definition des Versicherungsjahres 

Wie wird das Versicherungsjahr bestimmt? 

Das Versicherungsjahr erstreckt sich über einen Zeitraum von 12 
Monaten. Wenn die vereinbarte Vertragsdauer nicht nur aus gan-
zen Jahren besteht, wird das erste Versicherungsjahr entspre-
chend verkürzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum verein-
barten Vertragsablauf sind jeweils ganze Jahre. 

Die vereinbarte Vertragsdauer können Sie Ihrem Versicherungs-
schein entnehmen. 

5. Ende des Vertrags 

Wie lange dauert der Vertrag und wie kann er gekündigt wer-
den? 

(1)Vertragsdauer 

Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Dauer 
abgeschlossen. 

(2)Stillschweigende Vertragsverlängerung und Kündigung 

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn weder Sie noch wir den 
Vertrag kündigen. Die Kündigung muss dem Vertragspartner spä-
testens drei Monate vor Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer 
oder jedes darauf folgenden Jahres zugehen. 

(3)Kündigung bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jah-
ren 

Wenn eine Vertragsdauer von mehr als drei Jahren vereinbart ist, 
können Sie den Vertrag zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes 
darauf folgenden Jahres kündigen. Die Kündigung muss uns spä-
testens drei Monate vor Ablauf des dritten Jahres oder jedes dar-
auf folgenden Jahres zugehen. 

(4) Form der Kündigung 

Eine Kündigung nach dieser Regelung bedarf der Textform. Zum 
Beispiel erfüllen eine E-Mail, ein Brief oder ein Telefax die Text-
form, sofern der Absender daraus erkennbar ist. 

6. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendi-
gung 

Welche Zahlung schulden Sie uns bei vorzeitiger Beendigung 
oder Nichtigkeit des Vertrags? 

Wenn der Vertrag vorzeitig beendet wird, können wir - soweit das 
Gesetz nicht etwas anderes bestimmt - nur den Teil des Beitrags 
verlangen, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat. 

Eine Ausnahme besteht insbesondere, wenn wir wegen einer Ver-
letzung Ihrer Anzeigepflicht vom Vertrag zurücktreten oder ihn we-
gen arglistiger Täuschung anfechten. In diesen Fällen müssen Sie 
den Beitrag bis zu dem Zeitpunkt zahlen, zu dem Ihnen unsere 
Rücktritts- oder Anfechtungserklärung zugeht. 

Wenn wir vom Vertrag zurücktreten. weil Sie den ersten Beitrag 
nicht rechtzeitig gezahlt haben, können wir eine angemessene Ge-
schäftsgebühr verlangen. 

7. Deutsches Recht 

Welches Recht gilt für Ihren Vertrag? 

Für Ihren Vertrag gilt deutsches Recht. 

8. Zuständiges Gericht 

Wo können Ansprüche gerichtlich geltend gemacht werden? 

(1) Zuständiges Gericht, wenn Sie gegen uns Klage erheben 

Sie können aus dem Versicherungsvertrag oder der Versiche-
rungsvermittlung bei dem Gericht Klage erheben, das für unseren 
Geschäftssitz oder die Niederlassung zuständig ist, die Ihren Ver-
trag verwaltet. 

Sie können auch bei dem Gericht Klage erheben, in dessen Bezirk 
Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, falls kein 
Wohnsitz besteht, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Wenn der 
Versicherungsnehmer eine juristische Person ist (zum Beispiel ei-
ne Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder eine parteifähige Per-
sonengesellschaft (zum Beispiel eine Offene Handelsgesellschaft 
oder eine Kommanditgesellschaft), bestimmt sich das zuständige 
Gericht nach seinem Geschäftssitz. 

Wenn nach dem Gesetz weitere Gerichtsstände bestehen, die ver-
traglich nicht ausgeschlossen werden dürfen, können Sie auch dort 
Klage erheben, 

(2) Zuständiges Gericht, wenn wir gegen Sie Klage erheben 

a) Ihr Wohn- beziehungsweise Geschäftssitz ist uns bekannt 
Wenn wir aus dem Versicherungsvertrag Klage gegen Sie erhe-
ben, ist ausschließlich das Gericht zuständig, in dessen Bezirk Sie 
zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, falls kein Wohn-
sitz besteht, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben. Wenn der Ver-
sicherungsnehmer eine juristische Person ist (zum Beispiel eine 
Aktiengesellschaft oder eine GmbH) oder eine parteifähige Perso-
nengesellschaft (zum Beispiel eine Offene Handelsgesellschaft 
oder eine Kommanditgesellschaft), bestimmt sich das zuständige 
Gericht nach seinem Geschäftssitz. 

b)Ihr Wohn- beziehungsweise Geschäftssitz ist uns nicht be-
kannt 
Wenn zum Zeitpunkt der Klageerhebung weder Ihr Wohnsitz noch 
Ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort bekannt sind, können wir Klage bei 
dem Gericht erheben, das für unseren Geschäftssitz oder die Nie-
derlassung zuständig ist, die Ihren Vertrag verwaltet. Dies gilt ent-
sprechend, wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person 
oder eine parteifähige Personengesellschaft ist und sein Ge-
schäftssitz unbekannt ist. 

(3) Zuständiges Gericht, wenn Sie außerhalb der Europäi-
schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz wohnen 

Wenn Sie Ihren Wohnsitz in einen Staat außerhalb der Europäi-
schen Union, Islands, Norwegens oder der Schweiz verlegen, kön-
nen sowohl Sie als auch wir Klage aus dem Versicherungsvertrag 
oder der Versicherungsvermittlung ausschließlich bei dem Gericht 
erheben, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist. 

(4) Zuständiges Gericht, wenn das schädigende Ereignis im 
Ausland eintritt 

Wenn Sie bei Vertragsabschluss Ihren Wohnsitz, gewöhnlichen 
Aufenthaltsort oder Geschäftssitz in Deutschland haben und ein 
versichertes schädigendes Ereignis im Ausland eintritt, können 
Klagen in diesem Zusammenhang ausschließlich vor einem deut-
schen Gericht erhoben werden. 

Welches deutsche Gericht zuständig ist, richtet sich danach, ob Sie 
im Zeitpunkt der Klageerhebung Ihren Wohnsitz, gewöhnlichen 
Aufenthaltsort oder Geschäftssitz in Deutschland haben. Wenn 
dies der Fall ist, ergeben sich die zuständigen deutschen Gerichte 
aus den Absätzen 1 und 2. Wenn Sie im Zeitpunkt der Klageerhe-
bung Ihren Wohnsitz, gewöhnlichen Aufenthaltsort oder Geschäfts-
sitz nicht in Deutschland haben, können Klagen bei dem Gericht 
erhoben werden, das für unseren Geschäftssitz zuständig ist. 
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Wenn nach dem Gesetz weitere deutsche Gerichtsstände be-
stehen, die nicht durch Vereinbarung ausgeschlossen werden kön-
nen, können Sie auch dort Klage erheben. 

9. Verjährung 

Wann verjähren die vertraglichen Ansprüche nach dem Ge-
setz? 

(1)Verjährungsfrist und maßgebliche gesetzliche Regelungen 

Die Ansprüche aus dem Vertrag verjähren gemäß § 195 Bürgerli-
ches Gesetzbuch (BGB) in 3 Jahren. Einzelheiten zu Beginn, Dau-
er und Unterbrechung der Verjährung sind in §§ 195 bis 213 Bür-
gerliches Gesetzbuch (BGB) geregelt. 

(2)Hemmung der Verjährung während unserer Leistungsprü-
fung 

Wenn ein Anspruch aus dem Vertrag bei uns angemeldet wurde, 
ist dessen Verjährung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem Ih-
nen oder dem Anspruchsteller unsere Entscheidung in Textform 
(zum Beispiel Brief, Fax, E-Mail) zugeht. 

"9;•;l:/: 
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Allianz 

Deckungserweiterung zu Ihrer Allianz Firmen Immobilienversicherung - 
FSV 8720/01 

Hinweis:  Bei den nachfolgend aufgeführten Einschlüssen (Spalte 1) wurde eine auszugsweise Darstellung gewählt. Die ver-
bindlichen Vereinbarungen entnehmen Sie bitte den aktuell zugrunde liegenden Vertragsbedingungen, sofern ausdrücklich 
nicht etwas anderes nachfolgend geregelt ist. Eine optionale Erhöhung der Entschädigungsgrenze wird im Versicherungs-
schein ausgewiesen. 

Sachen- und Kostenblock auf 
Erstes Risiko (erhöhbar) 

Bezug Entschädigungsgrenze F LW ST EL IU UG HT GL 

Feuerlöschkosten 
Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 3 a BFIMO 

*) insgesamt bis 100  % der
 

Versicherungssumme, 
max. 2,5 Mio. EUR, 
soweit keine weitere 
Entschädigungsgrenze 
genannt ist 
(bei Dynamischer Neu-
wertversicherung multipli- 
ziert mit dem im Zeitpunkt 
des Versicherungsfalles 
geltenden Neuwertfaktor) 

X 

       

Aufräumungs-, Abbruch-, Be- 
wegungs- und Schutzkosten 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 3 b/c BFIMO 

X X X X X X X 

 

Abbruch-, Aufräumungs-, Ab-

 

fuhr- und Isolierungskosten für 
radioaktiv verseuchte Sachen 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 3 b bb BFIMO 

X X X X X X X 

 

Mehrkosten infolge Preissteige- 
rung 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 4 BFIMO 

X X X X X X X 

 

Mehrkosten infolge behördli- 
cher Wiederherstellungsbe- 
schränkungen 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 6 BFIMO 

X X X X X X X 

 

Mehrkosten infolge Technolo- 
giefortschritt 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 7 BFIMO 

X X X X X X X 

 

Sachverständigenkosten, so- 
weit der entschädigungspflichti- 
ge Schaden 25.000 EUR über- 
steigt 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 8 BFIMO 

X X X X X X X 

 

Kosten für die Dekontamination 
von Erdreich 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 9 BFIMO 

X X X X X X X 

 

Mehrkosten für Luftfrachten, 
Eil- und Expressfrachten sowie 
für Überstunden, Sonntags-, 
Feiertags- und Nachtarbeiten 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 10 BFIMO 

X X X X X X X 

 

Weiteres Zubehör, sowie sons- 
tige Grundstücksbestandteile 
auf dem Versicherungsort 

Teil A Ziffer 
1.1.1Abs. 1 c 
BFIMO 

X X X X X X X 

 

Gebäudebeschädigung an Tü-
ren, Fenstern, Rollläden oder 
Gittern etc. durch Einbruch 
oder den Versuch einer sol-
chen Tat 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 11a BFIMO 

X X X 

     

Aufwendungen für das Entfer-
nen von Bäumen vom Versi-
cherungsgrundstück, die durch 
Brand, Blitzschlag oder Explo- 
sion, Sturm oder Hagel so be- 
schädigt wurden, dass eine na-
türliche Regeneration nicht zu 
erwarten ist. 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 11d BFIMO 

X 

 

X 

     

Wasserverlust durch einen Ver- 
sicherungsfall 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 11c BFIMO 

 

X 

      

Austausch von Wasserhähnen/ 
-messern, Geruchsverschlüs- 
sen und Ventilen infolge Rohr- 
bruchs 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 11 b BFIMO 

 

X 

      

Bruchschäden, auch durch 
Frost, an außerhalb versicher-
ter Gebäude verlegten Zulei-
tungsrohren 

Teil A Ziffer 
1.3.3Abs. 3 b bb 
BFIMO 

  

X 
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Weitere Kosten auf Erstes 
Risiko (nicht erhöhbar) 

Bezug 
weitere 

Entschädigungsgrenze 
F LW ST EL IU UG HT GL 

Kosten für Verkehrssicherungs- 
maßnahmen 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 5 BFIMO 

HE 50.000 EUR X X X X X X X 

 

Rückreisekosten aus dem Ur- 
laub 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 13 BFIMO 

HE 5.000 EUR X X X X X X X 

 

Hotelkosten 
Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 14 BFIMO 

100 EUR/Tag, max.100 
Tage und HE 5.000 EUR 

X X X X X X X 

 

Freiwillige Zuwendungen an 
Personen, die sich bei der 
Schadensbekämpfung, -be- 
grenzung eingesetzt haben 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 1 g BFIMO 

HE 250 EUR je Helfer ins-
gesamt 5.000 EUR / Scha- 
den 

X X X X 

    

Diebstahl von außen am Ge- 
bäude angebrachten Sachen 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 11 e BFIMO 

HE 500 EUR 
JHE 1.000 EUR 

X X X 

     

Wiederbepflanzung von Gärten 
Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 11 g BFIMO 

HE 1.000 EUR X 

 

X 

     

Gasverlust in Folge eines Rohr- 
bruchs 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 11 c BFIMO 

HE 5.000 EUR 

 

X 

      

Beseitigung von Rohn/erstop- 
fungen mit Nässeschaden 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 11 f BFIMO 

HE 500 EUR 
JHE 1.000 EUR 

 

X 

      

Leckortungskosten bei nicht er- 
satzpflichtigem Schaden 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 2 c BFIMO 

HE 500 EUR 
JHE 1.000 EUR 

 

X 

      

Auftaukosten von versicherten 
Rohren und angeschlossenen 
Einrichtungen 

Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. 11 h BFIMO 

HE 500 EUR 
JHE 1.000 EUR 

 

X 

      

Zusatzdeckung Sachen 
(nicht erhöhbar) 

Bezug 
weitere 

Entschädigungsgrenze 
F LW ST EL IU UG HT GL 

Feuerrohbauversicherung 
- beitragsfrei bis zur Bezugsfer-
tigkeit des Gebäudes, sofern 
Vertragsdauer 3 Jahre - 

Teil A Ziffer 1.3.1, 
1 1 
Abs.... 1 d BFIMO 

bis zur angemeldeten Ver- 
sicherungssumme 

x 

       

Sengschäden 
Teil A Ziffer 1.3.1 
Abs. 1 f und Abs. 7 
BFIMO 

HE 5.000 EUR X 

       

Bruchschäden an Armaturen 
Teil A Ziffer 1.1.3 
Abs. llb BFIMO 

HE 500 EUR 
JHE 1.000 EUR 

 

X 

      

Bruchschäden an Gasrohren 
Teil A Ziffer 1.3.3 
Abs. 3 a aa BFIMO 

HE 5.000 EUR 

 

X 

      

Abkürzungsverzeichnis: 

F = Feuer; LW = Leitungswasser; ST = Sturm/Hagel; EL = Elementar; IU = Innere Unruhen, böswillige Beschädigung, Streik oder 

Aussperrung, Fahrzeuganprall, Rauch, Überschalldruckwellen; UG = Unbenannte Gefahren; HT = Haustechnik; GL = Glasbruch; 

BFIMO = Bedingungen für die Firmen Immobilienversicherung; VSU = Versicherungssumme; HE = Höchstentschädigung; JHE = 

Jahreshöchstentschädigung 
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Allianz 

Erläuterung der versicherten Sachen und des Deckungsumfanges der Glasversicherung in 
- der Allianz Immobilienversicherung (BFIMO) 
- der Allianz Wohngebäudeversicherung (BVAW) 
- der Allianz Inhaltsversicherung (BFINH) 
- der Allianz Landwirtschaftsversicherung (BLINH) 

SV 8800/01 

Vorbemerkung 

In der Positionen-Erläuterung wird konkretisiert, welche Sachen den nachfolgend genannten Positionen zuzuordnen sind. 

Die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen sowie die sonstigen Vereinbarungen bleiben hiervon 
unberührt und sind vorrangig. 

328995 
000038 

24 25 
00000000 

1 Erläuterung der versicherten Sachen in der Fir-
men Immobilien- und Wohngebäudeversicherung 

Soweit im Versicherungsvertrag nichts anderes vereinbart ist, sind 
sämtliche Sachen, die sich auf dem als Versicherungsort bezeich-
neten Grundstück befinden und zu den versicherten Positionen ge-
hören, in die Versicherung eingeschlossen. 

Gebäude 

Als Gebäude gelten alle Bauwerke (auch Um- und Anbauten) ein-
schließlich Fundamente, Grund- und Kellermauern, die zur Aufnah-
me von Menschen, Tieren oder Sachen geeignet sind. 

Unter Fundamenten oder Grundmauern wird der gesamte allseitig 
vom Erdreich berührte Teil des Bauwerks verstanden, der bei un-
terkellerten Gebäuden unter der Unterfläche Kellerboden liegt und 
bei nicht unterkellerten Gebäuden bis Unterfläche Erdgeschoss-
fußboden reicht. 

Unter Kellermauern sind die Umfassungswände zu verstehen, die 
zwischen der Unterfläche des Kellerbodens und der Unterfläche 
des oberirdischen Geschosses liegen. 

Zur Position Gebäude gehören auch: 

• Behälter, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt 
• Brunnenanlagen, einschließlich Abdeckungen 

Gebäudebestandteile 

sind Einrichtungen und Einbauten, die 

nach ihrer baulichen Ausführung mit dem Gebäude bleibend 
verbunden und somit als dessen Bestandteil anzusehen sind 
und 

• dauernd der Benutzung des Gebäudes dienen und 
• im Eigentum des Gebäudeeigentümers stehen. 

Nicht zu Bestandteilen eines Gebäudes gehören solche Sachen, 
die nur zu einem vorübergehenden Zweck mit dem Gebäude ver-
bunden sind. 

Gebäudebestandteile sind z.B. 

Antennenanlagen, sofern sie nicht überwiegend Betriebszwe-
cken dienen 

• Aufzüge, die nicht überwiegend Betriebszwecken dienen 
• Aufzugsschächte, einschließlich Türen 
• Blitzableiter 
• Einbauschränke/-küchen (Maßanfertigungen) 
• Fußbodenkanäle, einschließlich Abdeckungen 
• Fahnenstangen 
• Gruben, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt 
• Hauswasserversorgung, einschließlich der gesundheitlichen An-

lagen sowie der dazugehörigen Warmwasserbereitungsanlagen, 
Pumpen und dgl. 

• Kaimauern 
• Klimatisierung 
• Kühltürme 
• Leitungen - elektrische -. unter Putz verlegt  

• Markisen 
• Personenaufzüge 
• Rampen 
• Raumbeleuchtungsanlagen, ohne Lampen und Röhren etc. 
• Raumbelüftungsanlagen 
• Raumbeheizungen, z. B. Herde, Einzel- und Sammelheizungen, 

Brennstoffbehälter, Kessel-, Pumpen- und dgl. Anlagen 
• Sanitäranlagen. z. B. Ausgüsse, Waschbecken, Badewannen, 

WC 
• Silos, sofern in Mauerwerk oder Beton ausgeführt 
• Solarthermieanlagen (die mit dem Gebäude fest verbunden 

sind) 
• Speiseaufzüge 
• Sprinkler- und Berieselungsanlagen 
• Schornsteine 
• Turmuhren (Rathausuhren, Kirchturmuhren) 
• Verbindungsbrücken 
• Vordächer 
• Wandverkleidungen 
• Wasser-, Gas-, Elektrizitäts- und Wärmezähler 
• Wasserhochbehälter 

Gebäudezubehör 

sind bewegliche Sachen, die der Instandhaltung, dem Unterhalt 
des versicherten Gebäudes oder dessen Nutzung zu Wohnzwe-
cken dienen und die sich im Gebäude oder auf dem Versiche-
rungsort befinden oder außen an dem Gebäude angebracht sind. 

Das sind z. B.: 

• Anbauküchen aus Serienherstellung, soweit Sie dafür die Ge-
fahr tragen 

• Badeeinrichtungen 
• Brennstoffvorräte für Sammelheizungen 
• Ersatzteile für Gebäude 
• Gemeinschaftswaschanlagen 
• Sachen. die künftig in das Gebäude eingefügt werden sollen 

(Baustoffe und Bauteile wie Vorräte an Fliesen, Bodenbelägen, 
Tapeten usw.); 

Ausnahmen: 

Nicht zur Position Gebäude gehören Photovoltaikanlagen sowie 
Baubuden, Container, Traglufthallen. Zelte und ähnliches; sie kön-
nen unter besonderen Positionen versichert werden. 

Vorsorgeversicherung für Um- und Anbauten 

Vorsorgeversicherung kann vereinbart werden für Um- und Anbau-
ten. Die Vorsorgeversicherung bezieht sich nicht auf Neubauten. 

Betriebseinrichtungen sind in der Immobilienversicherung 
nicht versichert. Sie müssen gesondert versichert werden. 
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2 Erläuterung der versicherten Sachen in der Fir-
men Inhaltsversicherung 

Betriebseinrichtung 

Betriebseinrichtungen sind bewegliche Sachen (einschließlich der 
dazugehörigen Fundamente und Einmauerungen), soweit sie nicht 
unter die übrigen Positionen fallen 

Solche Betriebseinrichtungen sind z. B. 

• Absauganlagen, die Betriebszwecken dienen 
• Antennenanlagen, die Betriebszwecken dienen 
• Antriebseinrichtungen, einschließlich Riemen, Seile und Ketten 
• Apparaturen 
• Baugerüste 
• Bedienungsbühnen 
• Behälter (sofern nicht im Mauerwerkt oder Beton ausgeführt und 

kein Verpackungsmaterial) 
• Beleuchtungsanlagen, die mit dem Gebäude nicht fest verbun-

den sind 
• Brandbekämpfungseinrichtungen und -anlagen (siehe jedoch 

Gebäude) 
• Brandmeldeanlagen 
• Büchereien 
• Büroeinrichtungen 
• Büromaschinen 
• Büromaterial 
• Container (ohne Gebäudecharakter) 
• Dampfkraftanlagen 
• Datenträger (Speichermedien) -unbeschriebene-

 

• Datenübertragungsanlagen 
• Datenverarbeitungsanlagen 
• Diapositive 
• Drucksachen 
• Druckplatten und -walzen, soweit für die laufende Produktion be-

nötigt 
• Druckwerkzeuge, soweit für die laufende Produktion benötigt 
• Energieanlagen (nicht jedoch Solarthermieanlagen - siehe Ge-

bäude) 
• Ersatzteile (Ersatzteile für Gebäude sind als Zubehör mitversi-

chert) 
• Fahrzeuge, soweit nicht zulassungspflichtig; 
• Fernkopieranlagen 
• Fernschreibanlagen 
• Fernsehanlagen 
• Fernsprechanlagen 
• Fertigungsvorrichtungen, soweit für die laufende Produktion be-

nötigt 
• Feuerlöscher 
• Filme 
• Firmenschilder 
• Förderanlagen 
• Formen, soweit für die laufende Produktion benötigt 
• Fuhrpark, soweit nicht zulassungspflichtig 
• Gabelstapler 
• Gaserzeugungsanlagen 
• Gefäße, soweit kein Verpackungsmaterial 
• Gerätschaften 
• Gleisanlagen 
• Hubstapler 
• Kabel 
• Kälteanlagen 
• Kantineneinrichtungen 
• Kegelbahnanlagen 
• Kesselanlagen, die überwiegend der Kraft-, Wärme- oder Was-

serversorgung von Betriebseinrichtungen dienen 
• Klimaanlagen, die Betriebszwecken dienen 
• Klischees, soweit für die laufende Produktion benötigt 
• Kräne 
• Lagereinrichtungen 
• Lagerhilfen, soweit kein Verpackungsmaterial 
• Lampen, einschließlich beweglicher Anschlussleitungen 
• Lastenaufzüge, die betrieblichen Zwecken dienen 
• Leitungen - elektrische -, soweit nicht unter Putz verlegt 
• Lettern  

• Löscheinrichtungen 
• Löschfahrzeuge, soweit nicht zulassungspflichtig 
• Lüftungsanlagen, die Betriebszwecken dienen 
• Luftschutzeinrichtungen 
• Maschinen 
• Matrizen, soweit für die laufende Produktion benötigt 
• Modelle - formgebende -, soweit für die laufende Produktion be-

nötigt 
• Motore 
• Ofenanlagen, zum Brennen, Glühen, Schmelzen, Backen und 

dgl. 
• Prägewerkzeuge, soweit für die laufende Produktion benötigt 
• Röhren, einschließlich beweglicher Anschlussleitungen 
• Rohrleitungen, die Betriebszwecken dienen 
• Rufanlagen 
• Rundfunkanlagen 
• Sanitätseinrichtungen 
• Schablonen, soweit für die laufende Produktion benötigt 
• Schienenfahrzeuge 
• Schnitte, soweit für die laufende Produktion benötigt 
• Setzkästen 
• Sozialeinrichtungen 
• Sporteinrichtungen 
• Stanzen, soweit für die laufende Produktion benötigt 
• Stehsätze, soweit für die laufende Produktion benötigt 
• Stempel, soweit für die laufende Produktion benötigt 
• Transformatoren 
• Transporthilfen, soweit kein Verpackungsmaterial 
• Trocknungsanlagen 
• Uhrenanlagen (nicht Turmuhren) 
• Verschalungen 
• Verteilungsanlagen, soweit überwiegend der Kraftstromversor-

gung dienend 
• Wasserkraftanlagen 
• Werbeanlagen 
• Werbesachen 
• Werkschutzeinrichtungen 
• Werkzeuge 
• Ziehwerkzeuge, soweit für die laufende Produktion benötigt 
• Zwischenwände - versetzbare -, z.B. Funktionswände 

Nicht zur Position Betriebseinrichtung gehören: 
Zulassungspflichtige Fahrzeuge. 

Vorräte 

• Abfälle, verwertbare 
• Betriebsstoffe, z.B. Brennstoffe, Lösungs-, Schmier- und Reini-

gungsmittel 
• Erzeugnisse, unfertige und fertige 
• Handelsware 
• Hilfsstoffe 
• Rohstoffe 
• Sachen, in Bearbeitung oder in Reparatur genommene 
• Verpackungsmaterial, z.B. Dosen, Flaschen, Folien, Kartona-

gen, Kisten, Kunststoff-Verpackungen, Säcke, soweit keine 
Transporthilfen 

• Waren für Sozialeinrichtungen, z.B. Kantinen-, Sanitäts- und 
Sporteinrichtungen 

• Waren von Zulieferern 

Bargeld und Wertsachen 

Bargeld sind: 

• Banknoten und Münzen 

Wertsachen sind: 

Urkunden (z.B. Sparbücher, Papiere, die ein privates Recht ver-

 

briefen, Schecks, Sparbücher, Stempelmarken, Versicherungs-

 

marken, Wechsel) 
Wertpapiere (z.B. Aktien, Obligationen, Pfandbriefe) 
Briefmarken 
Münzen und Medaillen 
Schmucksachen 
Perlen und Edelsteine 
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Risikoerhöhende Waren 

Allianz 

• auf Geldkarten geladene Beträge 3 Erläuterung der versicherten Sachen in der Fir-

 

• Gold, Silber und Platin men Landwirtschaftsversicherung 

Geschäftsunterlagen 

Geschäftsunterlagen sind, z.B. Akten, Geschäftsbücher, Karteien, 
Pläne, Zeichnungen, Lochkarten, Magnetbänder, Magnetplatten, 
sonstige Datenträger und Programme (das sind serienmäßig her-
gestellte Standardprogramme, individuelle Programme und indivi-

duelle Daten, die weder für die Grundfunktion einer versicherten 
Sache notwendig noch auf einem zum Verkauf bestimmten Daten-
träger gespeichert sind). 

Anschauungsmodelle, Prototypen und Ausstellungsstücke, 
ferner typengebundene, für die laufende Produktion nicht 
mehr benötigte Fertigungsvorrichtungen 

Anschauungsmodelle, Muster, Prototypen und Ausstellungsstücke, 
ferner typengebundene Fertigungsvorrichtungen, (z.B. Druckplat-
ten und -walzen, Druckwerkzeuge, Formen, Klischees, Matrizen, 
formgebende Modelle, Prägewerkzeuge, Schablonen, Schnitte, 
Stanzen. Stehsätze, Stempel, Ziehwerkzeuge), soweit für die lau-
fende Produktion nicht mehr benötigt. 

Laufende Produktion im Sinne dieser Abgrenzung liegt vor, wenn 
Fertigungsvorrichtungen für das aktuelle Herstellungsprogramm 
benötigt werden. Dazu zählen auch Vorrichtungen, für die noch 
Lieferverpflichtungen bestehen. 

Gebrauchsgegenstände der Betriebsangehörigen 

Diese sind Gebrauchsgegenstände, die sich im Eigentum der Be-
triebsangehörigen und die sich üblicherweise oder auf Verlangen 

des Arbeitgebers innerhalb des Versicherungsortes befinden, z.B. 
Bekleidung, Fachliteratur, Fahrräder, Taschen, Werkzeuge. 

Nicht hierzu gehören: 
Bargeld, Kraftfahrzeuge, Wertpapiere sowie der in Wohnungen be-

 

findliche Hausrat. 

Versichert sind die Sachen der Landwirtschaft in Erweiterung der 
Ziffer 2, 

a) der gesamte Tierbestand (ohne Geflügel in Intensivhaltung) an: 
• Milchkühe 
• Kälber bis 6 Monate 
• (Zucht-) Sauen 
• Mastschweine 
• Mastbullen und sonstige Rinder 

b) Sonstige Tiere: 

• Geflügel 
• Schafe 
• Ziegen 

c) Wertvolle Einzeltiere: 

Als solche gelten Tiere, welche auf Grund ihrer Abstammung, ihrer 
Körperform oder ihrer eigenen Leistungen einen überdurchschnittli-
chen Wert aufweisen. 

d) Ernteerzeugnisse: 

Dies umfasst 

• geerntete 
• noch nicht geerntete 
• zugekaufte 
Erzeugnisse einschließlich des Saatgutes. 

4 Erläuterung des Deckungsumfanges der Glasver-

 

sicherung innerhalb der BFIMO und der BVAW 

Die im Versicherungsschein oder letzten Nachtrag angeschriebe-
nen Abkürzungen haben folgende Bedeutung: 

Versichert ist die 

Gruppe 1: 

• Tabakwaren 
• Smartphone 
• Tablets 

Gruppe 2: 

• Reifen oder Felgen die verkauft oder eingelagert wurden 

• Computer-Hardware 
• Fotogeräte 

• Videokameras sowie Objektive 
• Brillen 
• Parfümerie-, Kosmentikartikel 

Für die Gruppe 1 und 2 gelten in verschlossenen Panzer-Geld-
schränken, gepanzerten Geldschränken, mehrwandigen Stahl-
schränken mit einem Mindestgewicht von 300 kg oder mit einer 
Verankerung nach Vorgaben des Herstellers im Boden- oder Mau-
erwerk oder Einmauerschränken mit mehrwandiger Tür die verein-
barten Entschädigungsgrenzen. 

Vorsorgeversicherung 

Vorsorge kann vereinbart werden 

a) für Wertsteigerungen und Bestandserhöhungen, z.B. Neuan-
schaffungen; 

b) für Bestandserhöhungen gemäß der Vereinbarung "Vorsorge-
versicherung für Bestandserhöhung". 

GL allg. Gebäudeverglasung gemäß Teil 
A Ziffer 1.1.1 Abs. 2 BFIMO, von 
Räumen und Gebäudeteilen, die 
dem allgemeinen Gebrauch die-
nen (z.B. in Treppenhäusern, 
Gemeinschafts-, Keller-, und Bo-
denräumen und von Windfängen 
und Wetterschutzvorbauten). 
Ausgenommen sind Werbeanla-
gen. 

GL o. VK gesamte Gebäudeverglasung 
bzw. gemäß Teil A Ziffer 1.1.1 Abs. 2 
GL komm. BFIMO. 

Ausgenommen sind die Vergla-
sung von Verkaufsgeschäften 
(Handelsware) und Werbeanla-
gen. 

GL ges. gesamte Gebäudeverglasung 
gemäß Teil A Ziffer 1.1.1 Abs. 2 
BFIMO. Ausgenommen sind 
Werbeanlagen. 

GL Außen- und Innenverglasung 
in der BFINH gemäß Teil A Ziffer 1.1.1 Abs. 1 

d). Ausgenommen sind Werbe-
anlagen, Firmenschilder und 
Transparente. 
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